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1. Einleitung und Beschreibung der Ziele der Arbeit 
 

„Das Prinzip des Förderns und Forderns bleibt Maßstab unseres Handelns“ (CDU/ 

CSU und FDP 2009, S. 81). So lautet die arbeitsmarktpolitische Maxime aus dem 

aktuellen Koalitionsvertrag der Regierungsparteien CDU, CSU und FDP vom 26. 

September 2009. 

In weiten Teilen der Forschung wird das Prinzip des „Förderns und Forderns“ als ei-

nes der zentralen Charakteristika eines Paradigmenwechsels in der Arbeitsmarktpoli-

tik beschrieben, die sich von einer aktiven in eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik 

gewandelt haben soll.  

Da die Arbeitsmarktpolitik der Bundesrepublik im Laufe der Zeit von vielen Wand-

lungsprozessen geprägt wurde, die diverse Schwerpunktverlagerungen im Instru-

mentarium der Bundesanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit (BA) bedingten, 

muss geklärt werden, ob sich in der Bundesrepublik Deutschland im Politikfeld Ar-

beitsmarktpolitik seit Inkrafttreten des Arbeitsförderungsgesetzes am 1. Juli 1969 tat-

sächlich ein Paradigmenwechsel vollzogen hat und welche Veränderungen das ar-

beitsmarktpolitische Leitbild dadurch erfuhr.  

Hierzu ist es nötig, die beschäftigungspolitischen Grundkonstellationen und Aus-

gangsfaktoren für die unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Programme und 

Maßnahmen zu betrachten und in die wirtschaftswissenschaftlichen Kontroversen 

einzuordnen. Die zwei wesentlichen Paradigmen innerhalb der Wirtschaftstheorie, 

die auch die aktive und die aktivierende Arbeitsmarktpolitik und ihre Programmgestal-

tung bis heute nachhaltig beeinflussen, sind der Monetarismus nach Milton Friedman 

und der Keynesianismus nach John Maynard Keynes. Diese Konzepte bilden auch 

die theoretische Basis für die angebots- und die nachfrageorientierte Wirtschaftspoli-

tik mit ihren arbeitsmarktpolitischen Implikationen (vgl. Reef 2007, S. 54). 

Beide wirtschaftspolitischen Ausrichtungen bildeten in der Bundesrepublik schon 

einmal die vorherrschende Lehrmeinung; es kam jedoch nie zur vollständigen Um-

setzung eines Ansatzes in die wirtschaftliche Realität. Die Trennung dieser beiden 

Ansätze fällt in der Theorie leichter als in der Praxis (vgl. Donges 2004, S. 7). Die 

Wahl der als zielführend erachteten Instrumente und Maßnahmenpakete in der Ar-

beitsmarktpolitik wird also von unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Ein-

flussfaktoren geprägt, die es näher zu untersuchen gilt (vgl. Koch/Czogalla 2004, S. 

276). Angesichts des Hauptproblems der Arbeitslosigkeit ist auch deren Verflechtung 

mit anderen Politikfeldern unumgänglich. 

Der vermutete Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik soll in der Dissertation 

zunächst auf Bundesebene erläutert werden, um anschließend analysieren zu kön-

nen, welcher Einfluss davon auf die Gestaltung des arbeitsmarktpolitischen Instru-

mentariums und der Arbeitsmarktprogramme ausgegangen ist. Von Interesse ist hier 

vor allem, welche Hauptphasen es in der Arbeitsmarktpolitik gegeben hat und ob klar 

erkennbare Strukturen in der Programmgestaltung identifizierbar sind, die sich sogar 
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vermehrt eine Verbindung von Ausgleichs- und globalem Wachstumsziel verfolgt. Die 

Förderung setzt somit verstärkt auf regionale Wachstumspole, die durch Vernetzun-

gen als Impulsgeber für die eigentlichen Interventionsräume dienen sollen“ 

(Blien/Bogai/Fuchs 2007, S. 2). 

Betrachtet man die Ergebnisse der vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB) vergleichend durchgeführten Untersuchungen der Länderarbeitsmärkte, 

so zeigen sich ganz unterschiedliche regionale wirtschaftliche und infrastrukturelle 

Gegebenheiten in Schleswig-Holstein und der Metropolregion Hamburg, die über 

Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen 

bedingen auch differenzierte Reaktionen auf die Herausforderungen der regionalen 

Arbeitsmärkte (vgl. Kropp/Niebuhr 2006). Seit den 1980er Jahren ist eine verstärkte 

Tätigkeit der Länder im Bereich der Arbeitsmarktpolitik zu verzeichnen. Da die Län-

der ohnehin die originäre Verantwortung für die Wirtschaftsstrukturpolitik ihres Lan-

des besitzen, erhoffte man sich durch die Verflechtung dieser und weiterer Politikfel-

der die Erzielung von Synergieeffekten, die positive Entwicklungen für den Arbeits-

markt hervorbringen sollten (vgl. Schmid/Blancke 2004, S. 13f.).  

Schmid und Blancke weisen darauf hin, dass die Ausgestaltung der Arbeitsmarktpoli-

tik von verschiedenen Determinanten beeinflusst werden kann und empfehlen des-

halb, bei der Analyse von Länderarbeitsmärkten ähnlich vorzugehen wie bei der Na-

tionalstaaten-Analyse. Dabei spielen vor allem die Theorie der sozioökonomischen 

Determination von Staatstätigkeit, die Parteienherrschaftstheorie, die Theorie der 

Machtressourcen organisierter Interessen und die politisch-institutionalistische Theo-

rie eine Rolle. 

Für diese Dissertation sind speziell die politikwissenschaftlichen Ansätze zur Rolle 

der Parteipolitik und der neokorporatistischen Akteure von Bedeutung, die die Struk-

tur und das Handlungsfeld der politischen „Entscheider-Ebene“ beschreiben.  

In ihrem Fazit kommen Schmid und Blancke zu der Empfehlung, dass die großen 

regionalen Disparitäten der Länderarbeitsmärkte eine Dezentralisierung der Arbeits-

marktpolitik geradezu unumgänglich machen (vgl. ebd., S. 93f.). Weiterhin sind sie 

der Auffassung, dass die Kooperation sämtlicher Arbeitsmarktakteure bei der Pla-

nung und Implementation arbeitsmarktpolitischer Aktivitäten eine wichtige Vorausset-

zung für deren Zielgenauigkeit und Erfolg ist. In ihrer Untersuchung der Länderar-

beitsmärkte sind Schmid und Blancke jedoch nicht auf die Rolle der Korporativakteu-

re und die Auswirkungen auf regionale Fördermaßnahmen eingegangen.  

Korporatismus als spezielle Form der Zusammenarbeit zwischen Regierung und or-

ganisierten Interessen gewinnt in einer sich ständig weiter vernetzenden Welt an Be-

deutung. Es kommt zu territorialen, funktionalen und sektoralen „[…] Grenzüber-

schreitungen in politischen Prozessen […]: Kommunale Aufgaben erzeugen immer 

häufiger externe Effekte für andere Gemeinden, nationale Politik wird international 

verflochten, Globalisierungsprozesse wiederum sind eng verbunden mit der Konstitu-

ierung regionaler Räume, die ihrerseits nicht isoliert, sondern durch Netzwerke und 

Konkurrenzbeziehungen verbunden sind. Gesellschaftliche Aufgaben lassen sich 
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immer weniger innerhalb der Kompetenzgrenzen funktionsbezogener Institutionen 

erfüllen. Regierungen und Verwaltungen müssen mit Verbänden zusammenarbeiten 

[…] und generell sind formale Institutionen durch Koordinationssysteme oder Politik-

netzwerke verflochten“ (Benz 2004, S. 14). 

Zusammengefasst soll die Dissertation unter vergleichender Betrachtung des Para-

digmenwechsels von einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in der 

Bundesrepublik folgende Fragestellungen bearbeiten: 

 Welche Auswirkungen hatten die bis heute bestehenden unterschiedlichen 

Wirtschaftsstrukturen in Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt 

Hamburg (FHH) – unter Einbeziehung der Besonderheiten der Metropolregion 

Hamburg/Schleswig-Holstein – bei der Implementierung regionaler Förderpro-

gramme (auf der Grundlage arbeitsmarktpolitischer Vorgaben der Bundesan-

stalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit) und landespolitisch gewollter Ar-

beitsmarktprojekte im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb des gemeinsa-

men Landesarbeitsamtes Nord/der Regionaldirektion Nord? 

Dabei erfolgt für Schleswig-Holstein als Flächenland mit den bekannten infra-

strukturellen Unterschieden zum Stadtstaat Hamburg eine sehr detaillierte Er-

fassung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und der zahlreichen Landes-

förderprogramme. Es soll versucht werden, den schrittweisen, sehr differen-

zierten Aufbau einer Landesarbeitsförderung mit seinen Erfolgen aber auch 

fehlerhaften Entwicklungen – auch hinsichtlich der Organisationsstrukturen – 

darzustellen. Die Untersuchungen werden auch deshalb so konkret durchge-

führt, weil die Parlamentsfraktionen des Landtages in Schleswig-Holstein in-

tensiver und politisch grundsätzlicher auf die Programmgestaltung und -

umsetzung der Landesregierung einwirkten als dies in Hamburg der Fall war. 

Unabhängig davon soll die Betrachtung der Arbeitsmarktförderung in der FHH 

sowohl hinsichtlich der historischen Entwicklung als auch bezogen auf die 

Programmschwerpunkte und die Umsetzungsstrukturen so aufgebaut werden, 

dass die Rolle der FHH in der Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene, die Wir-

kung der hamburgischen Arbeitsfördermaßnahmen und die Kontrastierung zu 

Schleswig-Holstein möglich wird. 

 Welche eigenständigen Strukturen der arbeitsmarktpolitischen Kooperation 

gab es zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der FHH, welche Bedeu-

tung hatten sie und wie sollte eine entsprechende Zusammenarbeit für die Zu-

kunft organisiert werden? 

 Welchen Einfluss hatten/haben Kooperativakteure (Gewerkschaften, Kam-

mern, Verbände, Wissenschaftler etc.) auf die diskursive Vorbereitung und die 

Implementierung von Arbeitsförderprogrammen – insbesondere bei regionali-

sierten Maßnahmen in Hamburg und Schleswig-Holstein – und hat dieses Ver-

fahren die Projekte inhaltlich und für die regionale Umsetzung qualifiziert oder 

führten die Abstimmungsprozesse zu nicht akzeptablen zeitlichen Verzöge-

rungen (Time-lags), zur Nichtdurchsetzbarkeit objektiv erforderlicher Maß-

nahmen oder zu Kompromisslösungen mit evtl. verzögertem Wirkungsgrad? 
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 Welche Bedeutung hatten/haben Kooperativakteure bei der Umsetzung von 

regionalen Arbeitsfördermaßnahmen begleitend, beratend bzw. bei der direk-

ten Durchführung von Projektträgerschaften? 

 Wie sind ausgewählte regionale Arbeitsmarktprojekte in Hamburg und 

Schleswig-Holstein hinsichtlich ihres Erfolges – gemessen an den Zielsetzun-

gen, der Übernahme in andere Regionen sowie ihrer Standardisierung für die 

Zukunft – zu bewerten? 

 Welche Konzepte und Projekte gehören – abgeleitet aus den wissenschaftli-

chen und praktischen Erkenntnissen dieser Arbeit – in ein zukunftsorientiertes 

Arbeitsmarktprogramm mit Schwerpunkten der regionalen Arbeitsförderung? 

Die methodische Vorgehensweise des Forschungsdesigns der zeithistorischen Poli-

tikfeldanalyse umfasst neben der Auswertung der zielführenden Sekundärliteratur 

und grauer Literatur aus dem Politikfeld Arbeitsmarktpolitik vor allem die administrati-

onsbezogene empirische Analyse parlamentarischer Dokumente und Quellengrup-

pen (z.B. des Verwaltungsrates/Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit, des Aus-

schusses für Arbeit und Sozialordnung des Deutschen Bundestags, des Arbeits- und 

Sozialministeriums in Schleswig-Holstein, des Schleswig-Holsteinischen Landtags 

und der Hamburger Bürgerschaft). Desweiteren erfolgten explorative Expertenbefra-

gungen auf Bundes- und Landesebene. Die im Literaturverzeichnis vermerkten Ge-

sprächsprotokolle aus den Befragungen sind in elektronischer PDF-Form archiviert 

und können auf Anfrage bei der Verfasserin eingesehen werden. 

 

1.1 Stand der Forschung 
 

Die regionalen Arbeitsmärkte sind von sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen, infra-

strukturellen, kulturellen und ideologischen Ausgangsbedingungen geprägt. Sie sind 

jedoch nicht hermetisch voneinander abgegrenzt, sondern stehen durchaus in vielfäl-

tigen Verbindungen zueinander. Die Entwicklungen der Arbeitsmärkte in den Regio-

nen Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg stehen durch die 

gemeinsame Regionaldirektion Nord der BA (RD Nord) mit Sitz in Kiel und aufgrund 

der zu untersuchenden arbeitsmarktpolitischen Kooperation innerhalb der gemein-

samen Metropolregion in einem besonderen Verhältnis. Trotzdem zeigen sich deutli-

che Unterschiede in der Situation der Arbeitsmärkte, die sich über die Jahrzehnte 

hinweg entwickelt und bis heute fortgesetzt haben. 

Das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik ist seit der Instrumentalisierung der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik 1969 geprägt von einer „zentrale[n], dekonzentrierte[n], homoge-

ne[n] Implementationsstruktur“ mit 11 Landesarbeitsämtern und 184 Arbeitsämtern 

auf kommunaler Ebene (Grunow 2003, S. 109). Die dezentrale Ebene der Länderar-

beitsmarktpolitik ist von hochgradig vernetzten Systemen beeinflusst, in denen die 

verschiedensten Akteure kooperieren und verhandeln. Das Regierungs- und Verwal-

tungshandeln in diesen Kooperationstrukturen und im Implementationsprozess selbst 
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ist bisher nur unzureichend erforscht. Hierin mag ein Grund für eine ineffektive Ge-

staltung und Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Programme liegen. Zukunftsfä-

hige Arbeitsmarktpolitik ist jedoch von Kooperationsbeziehungen und Ausgestal-

tungsmöglichkeiten der Regionen, die von jeweils anderen Problemlagen betroffen 

sind, abhängig, so dass die Erforschung der Bedeutung von Korporativakteuren¹, 

Kooperativakteuren und den Implementationsprozessen mit ihren Problemen wie z.B. 

Time-lags von großer Wichtigkeit ist. 

Angesichts der positiven Ausgangslage aufgrund internationaler Forschungsentwick-

lungen im Bereich der Neuen Ökonomischen Geographie, der räumlichen Ökonomet-

rie und der Mehrebenenanalyse sollte die Regionalforschung in Deutschland eigent-

lich gut ausgebildet sein. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Obwohl die Wirt-

schaftsforschungsinstitute den nationalen Arbeitsmarkt mit erheblichem Aufwand 

analysiert haben, werden die Kapazitäten für regionale Analysen oftmals gestrichen. 

Regionalpolitische Förderkonzepte werden deshalb kaum erarbeitet und entspre-

chende Netzwerke zwischen den einzelnen Forschungsdisziplinen nicht systematisch 

geknüpft. Auch innerhalb der Soziologie und der Wirtschaftsgeographie sind die 

Tendenzen zur Regionalisierung der Forschung defizitär: Nur 2,9 % der Beiträge in 

den wichtigsten regionalwissenschaftlichen Zeitschriften stammen aus der deutschen 

Forschung; dagegen sind 36,2 % von der US-amerikanischen und 25,3 % von der 

englischen Forschung publiziert worden (vgl. Blien / Bogai / Fuchs 2007, S. 3).  

Die Forschungsdesiderate zu Untersuchungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, ihrem 

Maßnahmenkatalog und den Auswirkungen sind zwar relativ gut vertreten, jedoch 

beschränken sich auch hier die meisten Untersuchungen auf die Bundesebene. Wir-

kungsforschung erfolgt meist anhand einzelner Maßnahmen in Bezug auf den Klien-

telkreis.  

Eine bemerkenswerte zeithistorische Untersuchung der Bereiche Arbeitsmarktpolitik 

und Arbeitslosenversicherung erfolgte durch Oschmiansky und Schmid im Rahmen 

des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und dem Bundesarchiv 

in 11 Bänden herausgegebenen Forschungsprojekts „Geschichte der Sozialpolitik in 

Deutschland seit 1945“. Die hier vorgenommene Phaseneinteilung der Bundesar-

beitsmarktpolitik wurde von der Verfasserin übernommen und mithilfe von Experten-

gesprächen und weiterführender Sekundärliteratur zielgerichtet ausdifferenziert. 

Sucht man im Verbundkatalog der Bibliotheken (GBV) nach dem Schlagwort „Ar-

beitsmarktpolitik“, erhält man 4250 Treffer. Der Zusatz „aktive“ grenzt die Trefferzahl  

auf 109 Angaben ein (Stand: Oktober 2010). Vergleichende Untersuchungen von der 

aktiven zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik waren bis zum Jahr 2009 noch nicht 

vorhanden.  

 

___________________________________________________________________ 

¹ Arbeitnehmer und Arbeitgeber in ihrer Funktion als Tarifvertragspartner und im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes in 

der drittelparitätisch (öffentliche Hand, Arbeitnehmer, Arbeitgeber) besetzten Selbstverwaltung der Bundesagen-

tur für Arbeit. 
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Im Jahr 2009 erschien zu diesem Thema eine Doktorarbeit, die jedoch als Schwer-

punkt die Ebene der Bundespolitik und den Einfluss der europäischen Ebene in den 

Mittelpunkt der Betrachtung stellt und keine regionalspezifischen Untersuchungen 

anstellt (vgl. Neumann 2009). 

Schmid und Blancke weisen in ihrem Abschlussbericht zu dem von der Hans-

Böckler-Stiftung geförderten Projekt „Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer. Chancen 

und Restriktionen einer aktiven Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik im Föderalismus“ 

darauf hin, dass die Ebene der Länder in der politikwissenschaftlichen Arbeitsmarkt-

forschung auch bis ins 21. Jahrhundert größtenteils außen vor geblieben ist und die 

Hans-Böckler-Stiftung damit weitgehend Neuland betrat: „[…] policy-analytische Fra-

gestellungen nach den Ursachen für spezifische Policy-Outputs wurden bisher […] 

nicht gestellt. […] Doch die gestiegene Bedeutung der Länder in der aktiven Arbeits-

marktpolitik verlangt aus politisch-praktischer Perspektive die Erweiterung der Kennt-

nisse über die Aktivitäten der Länder, über ihre Bestimmungsfaktoren, die Hand-

lungsrestriktionen und –chancen der Landesregierungen in der Landesarbeitsmarkt-

politik“ (Schmid/Blancke 2001, S. 32). Blancke weitete diese Untersuchungen auf 

„Policyinnovationen im Schatten des Bundes“ aus und betrachtete Diffusionsprozes-

se und die Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer unter diesem Aspekt (vgl. Blancke 

2004). 

Diese Darstellung verdeutlicht, dass Untersuchungen der Landesarbeitsmarktpolitik 

im Rahmen bundespolitischer Entwicklungslinien von großer Bedeutung für die Aus-

gestaltung einer zukunftsfähigen Arbeitsmarktpolitik auf allen Ebenen arbeitsmarkt-

politischen Verwaltungshandelns sind. 

 

1.2 Grundlagen der Politikfeldanalyse 
 

Die Politikfeldforschung nutzt unabhängig vom untersuchten Politikfeld stets drei 

zentrale Begriffe, um die Entstehung und Gestaltung von Politik zu erklären. Policy, 

Polity und Politics definieren jeweils für sich den materiellen, strukturellen und pro-

zessualen Teil der Politik und ihres Verhältnisses zueinander (vgl. Schu-

bert/Bandelow 2003, S. 4f.). Es geht also um Inhalte, Ursachen, Voraussetzungen, 

Folgen und Wirkungen, wobei der inhaltliche Aspekt in der Politikfeldanalyse den 

wichtigsten Forschungsanteil einnimmt. Es geht darum, konkrete Parameter und ihre 

Zusammenhänge darzustellen, um politische Entscheidungen erklären zu können. 

Schneider und Janning befürworten eine moderne Form der Politikfeldanalyse, die 

sich im Unterschied zu älteren Formen mit konkretem politischen Verhalten und nicht 

mehr mit normativen Idealen auseinandersetzt (vgl. Schneider/Janning 2006, S. 17). 

Daher bilden in der aktuellen Forschung besonders die Spieltheorie, die Netzwerka-

nalyse und die Diskurs- und Inhaltsanalyse von Akteursbeziehungen im Planungs-, 

Entscheidungs- und Umsetzungsprozess für verschiedene qualitative und quantitati-

ve Methoden den theoretischen Erklärungsrahmen (vgl. ebd., S. 11). 
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Für ein komplexeres Verständnis der Policy-Forschung seien „[…] Steuerungsleis-

tungen und Akteursbezüge als genuine Erklärungs- und Wirkungsfaktoren mit her-

auszustellen“ (ebd., S. 17). Die politische Systemtheorie von David Easton wird von 

Thomas Dye in ein Modell übersetzt und beschreibt Politik als rationalen Entschei-

dungsprozess, der beeinflusst wird von sozialen Rahmenbedingungen und Störfakto-

ren.  

Das Policy-Arenen-Modell nach Lowi setzt den Schwerpunkt zur Beschreibung von 

Politikentscheidungen auf den Akteursrahmen. Je nach Art der Policy werden unter-

schiedlich viele Akteure an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sein (vgl. 

ebd., S. 22). Die Kritik an der Lowischen Policy-Beschreibung geht dahin, dass Po-

licys auch durchaus einen gemischten Charakter haben können.  

Gleichwohl fand seine Typologie starken Zuspruch und wurde häufig zur Charakteri-

sierung von Akteurskonstellationen herangezogen (vgl. ebd., S. 25). 

Schneider und Janning plädieren bei der Politikfeldanalyse für einen Mix unterschied-

licher Methoden, da die meisten Erklärungsmodelle aus unterschiedlichen Erklä-

rungsansätzen zusammengesetzt seien. Es spielen statistische, historische, funktio-

nalistische, individualistische, strukturalistische und institutionalistische Erklärungen 

eine Rolle. Historische Erklärungsmethoden arbeiten oft mit dem Konzept der 

Pfadabhängigkeit und des Einschließungseffektes (vgl. ebd., S. 34). 

Im Rahmen dieser Dissertation soll die Politikfeldanalyse prozessual ausgerichtet 

sein und einem Forschungsdesign folgen, das sowohl unterschiedliche Theorien da-

zu nutzt, einen analytischen Rahmen zu begründen als auch pragmatisch orientiert 

die politischen Gegebenheiten und Akteure in ihrem (Zusammen-)Wirken analysiert 

(vgl. Schubert/Bandelow 2003, S. 12). Die Autorin hat sich bewusst für eine kontras-

tierende Ausgestaltung des Forschungsdesigns entschieden, da die Voraussetzun-

gen für einen Vergleich von Ländern aus unterschiedlichen Gründen nicht gegeben 

sind. Zum einen konzentriert sich diese Arbeit auf eine zeithistorische Analyse des 

Politikfeldes Arbeitsmarktpolitik, für die nur in geringem Maße Datenauswertungen 

vorgenommen werden mussten. Es ging nicht darum, vergleichende quantitative Ver-

fahren anzuwenden und Aggregationsdaten zu erheben, sondern darum, verschie-

dene Parameter und ihren Einfluss auf die Entstehung, Ausgestaltung und Umset-

zung arbeitsmarktpolitischer Programme zu untersuchen (vgl. Schubert/Bandelow 

2003, S. 210ff.). Zum anderen bestehen für das Flächenland Schleswig-Holstein und 

den Stadtstaat Hamburg unterschiedliche Erhebungsmethoden für Datensätze (z.B. 

Förderfallausweisungen, Statistiken etc.). Teilweise sind sogar Haushaltsmittelzuwei-

sungen und -verteilungen innerhalb einzelner Ressorts nicht ausgewiesen und konn-

ten dementsprechend nicht für die Analyse herangezogen werden (vgl. 

Schmid/Blancke 2001, S. 110ff.).  

Untersucht wird also die Planung, Entstehung und Umsetzung von Programmen und 

Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und die Bedeutung verschiedener Akteure in 

diesen Prozessstrukturen. Die Kommunikationsdichte eines Politikfeldes und seiner 

Akteure ist aufgrund gesetzlicher Regelungen oder eingespielter Kooperationsge-
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wohnheiten meist sehr hoch. Die Zusammenarbeit mit Korporativ- und Kooperativak-

teuren im diskursiven Vorfeld sowie innerhalb des Umsetzungsprozesses und da-

nach machen aus Politikfeldern Arrangements der Problemwahrnehmung und –

bewältigung. Die Politikfeldanalyse versucht deswegen auch, die spezifischen Ak-

teurskonstellationen (politisch, administrativ, gesellschaftlich) zu erfassen und ihren 

Umgang mit den Bestandteilen des jeweiligen Politikfeldes (Dauerprobleme, dauer-

hafte Interessenkoalitionen, rechtlich verankerte Entscheidungs- und Leistungspro-

zesse etc.) zu erläutern (vgl. Grunow 2003, S. 23).  

Die Politikfeldanalyse beschäftigt sich neben den Zielen und Methoden auch mit der 

Implementation, also der „[…] praktische[n] Umsetzung der Problembearbeitung [in] 

[…] praktische alltägliche Entscheidungen, Dienstleistungen und Eingriffsmaßnah-

men […]“ (ebd., S. 23). Die öffentliche Verwaltung nimmt hier eine zentrale Bedeu-

tung ein. Jedoch können auch andere Organisationen und Institutionen Implementa-

tionsaufgaben übernehmen (s. Diskussion um die Privatisierung öffentlicher Dienst-

leistungen) (vgl. Arbeitskreis Dienstleistungen der FES und ver.di 2009). Berücksich-

tigt werden müssen bei der Analyse der Entstehung politischer Entscheidungspro-

zesse politikfeldspezifische Problemarten der Implementation wie z.B. Adressaten-

probleme, Mitnahmeeffekte, Substitutionseffekte (reguläre Beschäftigungsverhältnis-

se werden ersetzt durch geförderte), Informationsprobleme, die Politikverflechtung 

sowie administrative Probleme von fehlender Entscheidungsflexibilität bis hin zu 

mangelnden Implementationsressourcen und im gewissen Ausmaß auch die Time-

lag-Problematik, die das Resultat administrativer Verflechtung sein kann (vgl. 

Grunow 2003, S. 109ff.). 

 

1.2.1 Theorien zur Entstehung politischer Entscheidungsprozesse 
 

Theorien darüber, wie Entscheidungen oder Veränderungen in der Arbeitsmarktpoli-

tik generell entstehen, gibt es viele. Grob unterscheiden lassen sich mit der Staatstä-

tigkeitsforschung (Makroebene), den Akteurs- und Strukturtheorien (Mikro-

/Mesoebene) sowie dem kulturalistischen Ansatz (kognitiver Analyserahmen) drei 

Theoriefelder. Da die Auswahl der spezifischen Theorien der Politikfeldanalyse (Po-

licy-Forschung) immer vom angestrebten Erkenntnisinteresse abhängt, spielen für 

die Analyse des Politikfeldes Arbeitsmarktpolitik vor allem die theoretischen Strö-

mungen der Staatstätigkeitsforschung eine Rolle. Schmidt bezeichnet die vier Strö-

mungen als die Theorie der sozioökonomischen Determination, die Parteienherr-

schaftstheorie, die Theorie der Machtressourcen und die politisch-institutionalistische 

Theorie (vgl. Schmidt 1993, S. 371f.). Einige Forscher sprechen in diesem Zusam-

menhang verkürzt von ökonomischen, politischen und institutionellen Theorien. 

Nach dem ökonomischen Theorieansatz ist Arbeitsmarktpolitik eine Art Stückwerkpo-

litik oder allenfalls eine gemischte Steuerung. Für repräsentative Demokratien bieten 

ökonomische Theorieansätze erlaubte Entscheidungsformen. Politische Entschei-
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dungen werden hiernach bestimmt durch wahltaktische Kalküle, organisierte Interes-

sen oder Impulse, zufällige Ereignisse bzw. Gelegenheitsfenster.  

Unter den politischen Theorieansätzen ist die Parteiendifferenzhypothese die be-

kannteste Theorie. Auf das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik angewendet schlussfolgert 

die Parteiendifferenzhypothese, dass linke Parteien in der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

zu stärkeren Interventionen neigen als rechte Parteien. Zum anderen hängt die Dy-

namik politischer Entscheidungen nicht immer von ihrer Sachgemäßheit ab, sondern 

beruht oftmals auf machtgemäßen Strukturen (z.B. anstehende Wahlen) (vgl. ebd.). 

Die institutionellen Theorieansätze sehen politische Entscheidungen als Resultate 

von Anreiz- und Restriktionsstrukturen, die von Institutionen bestimmt werden. Ein 

Beispiel hierfür wäre die Konzentration der arbeitsmarktpolitischen Finanzmittel des 

Bundes auf die passive Arbeitsmarktpolitik, da mit steigender Arbeitslosigkeit die Mit-

telaufwendungen für aktive Arbeitsmarktpolitik sinken. Leidtragende Institution in der 

Arbeitsmarktpolitik ist dadurch in den meisten Fällen die Bundesagentur für Arbeit, da 

ihr versicherungsfremde Leistungen übertragen werden, die sie aus Beiträgen finan-

zieren muss. 

Schmid und Oschmiansky fragen danach, wie Entscheidungen oder Veränderungen 

in der Arbeitsmarktpolitik generell entstehen und führen sowohl die ökonomische als 

auch die institutionelle Entscheidungstheorie als primäre Erklärungsansätze an (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2004, S. 240ff.). Da jedoch die Theorien teilweise ineinander 

übergehen oder sich vermischen – es finden sich sowohl bei den ökonomischen 

Theorien als auch bei den politischen Theorien gemeinsame Erklärungsmuster wie 

z.B. wahltaktische Kalküle – spielen für die Erklärung der Entstehung arbeitsmarktpo-

litischer Entscheidungen verschiedene Theorien eine nennenswerte Rolle. Aus die-

sem Grund finden in den regionalen Schwerpunktteilen dieser Dissertation gewach-

sene institutionelle Strukturen Beachtung, die Entscheidungsprozesse und -verläufe 

vorstrukturieren und die verschiedenen beteiligten Institutionen/Akteure in Beziehung 

zueinander setzen. Genauso muss es aber auch darum gehen, die Rolle der Regie-

rungsparteien bei der Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Programme zu berück-

sichtigen und Vorschläge der parlamentarischen Opposition zu prüfen. Ebenfalls von 

Bedeutung sind gewachsene, weiter wachsende und sich verändernde Netz-

werkstrukturen von Arbeitsmarktakteuren und ihr Einfluss auf die Entstehung, Aus-

gestaltung und Umsetzung von Arbeitsmarktprogrammen.  

 

1.2.1.1 Einflüsse der wirtschaftswissenschaftlichen Theorien 
 

Eine besondere Bedeutung nehmen die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien der 

Nachfrage- und Angebotsorientierung nach Keynes und Friedman ein.  

Denn Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik lassen sich trotz ihrer unterschiedli-

chen Ausrichtung auf die Mikro- bzw. Makroebene nicht immer voneinander unter-

scheiden. Sie trachten in der Ausrichtung ihrer Maßnahmen nämlich beide danach, 

einen möglichst hohen Beschäftigungsstand zu erreichen. Deshalb richtet sich der 
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Blick auch auf die wissenschaftlichen Lehrmeinungen der angebots- und nachfrage-

orientierten Wirtschaftspolitik in der Tradition von Milton Friedman und John Maynard 

Keynes und ihren Einfluss auf die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Praxis der 

Bundesrepublik, in der beide kontroversen Konzepte schon einmal als vorherrschen-

de Lehrmeinung etabliert waren und auch heute noch die politische Praxis beeinflus-

sen. 

Die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik tritt für eine antizyklische Nachfragesteue-

rung durch den Staat in Zeiten konjunktureller Schwankungen ein, da sie ein ge-

samtwirtschaftliches Nachfragedefizit als Hauptursache für einen Wachstums- und 

Beschäftigungsrückgang postuliert. Weiterhin zählen Zinssenkungen der staatlichen 

Geldpolitik, die Anhebung der Realeinkommen und die „[…] Ausweitung der öffentli-

chen Beschäftigung, der Sozialtransfers und der Arbeitsmarktpolitik“ sowie staatliche 

Förderprogramme zum Katalog nachfrageorientierter Maßnahmen (Rogall 2006, S. 

399f.). Aus Sicht der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik sind die Überregulierung 

des Arbeitsmarktes und die damit in Zusammenhang stehenden zu hohen Arbeits-

kosten verantwortlich für steigende Arbeitslosenzahlen und die sinkende Investiti-

onsbereitschaft der Unternehmen. Es müsse darum gehen, die Staatsausgaben, die 

Personalkosten und die Sozialtransfers zu senken und den Arbeitsmarkt zu deregu-

lieren, um auf diese Weise dem Marktsystem seine Allokationsfunktion zurückzuge-

ben. Außerdem sei freiwillig eingegangene Arbeitslosigkeit aufgrund fehlender Anrei-

ze zur Aufrechterhaltung einer Erwerbstätigkeit ein häufig auftretendes Problem auf 

dem Arbeitsmarkt. 

Angebots- und Nachfrageorientierung sind in der Praxis jedoch nicht so leicht vonei-

nander zu trennen wie in der Theorie. Nicht umsonst sagte schon Paul E. Samuel-

son, dass „Gott […] den Ökonomen zwei Augen gegeben [habe], eins für das Ange-

bot und eins für die Nachfrage“ (zit. nach Chemnitzer Wirtschaftswissenschaftliche 

Gesellschaft 2004, S. 7). Zimmermann weist daraufhin, dass die „[…] simple Ange-

bots-Nachfrage-Betrachtung […] eine typische Missgeburt des deutschen Medienbe-

triebes [ist] […] Angebots- und Nachfragefaktoren lassen sich empirisch gar nicht 

auseinander halten, eine positive wirtschaftliche Entwicklung kann nur entstehen, 

wenn ökonomische Anreize und gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusammenwirken“ 

(Zimmermann 2005b, S. 11). Da die neuere wirtschaftswissenschaftliche Forschung 

(z.B. Rogall) den beiden theoretischen Konzepten besondere arbeitsmarktpolitische 

Implikationen zuschreibt, wird ihr Einfluss im ersten Hauptteil zur Entwicklung der 

Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene genauer beschrieben. Die folgende Abgren-

zung der Begrifflichkeiten Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik erfolgt auch vor 

dem Hintergrund des Einflusses wirtschaftswissenschaftlicher Theorien. 
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1.3 Arbeitsmarktpolitik – eine begriffliche Abgrenzung 
 

„Unter Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik versteht man alle Bestrebungen, 

Handlungen und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, zu einem hohen Beschäfti-

gungsstand zu gelangen oder ihn zu erhalten“ (Koch/Czogalla 2004, S. 249). Vollbe-

schäftigung liegt in der Wirtschaftstheorie immer dann vor, „[…]wenn jeder, der zum 

herrschenden Lohnsatz arbeiten möchte, auch eine Stelle findet“ (ebd.). Ist die Ver-

fügbarkeit bzw. der Arbeitswille der Arbeitsuchenden nicht vorhanden und/oder wer-

den von den Unternehmern nicht genügend offene Stellen angeboten, bedarf es des 

Einsatzes arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischer Instrumente. Dabei ist jedoch 

immer zu bedenken, dass es nicht den einen Arbeitsmarkt gibt, sondern verschiede-

ne Teilarbeitsmärkte, die sich nach mehreren Gesichtspunkten wie Qualifikation, ge-

ographischer Zuordnung (regionale, nationale und internationale Arbeitsmärkte), der 

arbeitsrechtlichen Stellung etc. unterscheiden (vgl. ebd., S. 249).  

Der wesentliche Unterschied von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik definiert 

sich durch die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Während bei der Beschäftigungs-

politik die makroökonomische Sicht im Vordergrund steht, geht es bei der Arbeits-

marktpolitik um die mikroökonomische Betrachtungsweise von Arbeitsbedingungen 

auf konkreten Arbeitsmärkten. So zählen zur Arbeitsmarktpolitik die Instrumente der 

aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik und ihre Maßnahmen (vgl. Koch/Czogalla 

2004, S. 275). Nach Schmid und Blancke untergliedern sich die Instrumente der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik in nachfrage- und angebotsorientierte Instrumente sowie Inf-

rastrukturmaßnahmen. Nachfrageorientierte Maßnahmen wie Arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen (ABM) und Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse sollen Anreize für 

Arbeitgeber schaffen, arbeitslose Personen – insbesondere die Problemgruppen 

Frauen, Jugendliche und Schwervermittelbare – wieder einzustellen. Weiterhin zäh-

len auch Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen wie z.B. das Kurzarbeiter- oder 

Schlechtwettergeld und Fördergelder zur Existenzgründung zu den nachfrageorien-

tierten Maßnahmen (vgl. Schmid/Blancke 2001, S. 99f.). Unter die angebotsorientier-

ten Maßnahmen fallen alle Instrumente, die die berufliche und räumliche Mobilität der 

Arbeitslosen verbessern sollen. Solche Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung, 

Umschulungsmaßnahmen, soziale Betreuung und Zuschüsse zu anfallenden Kosten 

bei Umzügen oder Bewerbungsreisen zielen vorwiegend darauf ab, die Wettbe-

werbsfähigkeit der Teilnehmer auf dem ersten Arbeitsmarkt zu gewährleisten (vgl. 

ebd., S. 101). Bei den infrastrukturellen Maßnahmen geht es darum, mithilfe von Ar-

beitsvermittlung, Berufsberatung oder Zumutbarkeitsregelungen auf den Arbeits-

marktausgleich hinzuwirken. Auch die Ausgestaltung institutioneller Rahmenbedin-

gungen des Arbeitsmarktes durch Regionalbüros oder andere Koordinierungs- und 

Planungsstellen gehört zu den Infrastrukturmaßnahmen. Maßnahmen zur Berufsbil-

dung seien, solange sie nicht für benachteiligte Personengruppen angeboten wür-

den, aufgrund ihres eher wirtschaftsfördernden Charakters nicht zur aktiven Arbeits-

marktpolitik zu zählen (vgl. ebd.). Unter passiver Arbeitsmarktpolitik versteht man die 

Gewährung von Lohnersatzleistungen. 
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Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind nicht immer voneinander zu unterschei-

den. Sie haben oft die gleiche Zielsetzung und üben gegenseitigen Einfluss aufei-

nander aus. Mettelsiefen und Seifert sehen den Unterschied zwischen Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik darin, dass Arbeitsmarktpolitik sich von Beschäftigungspo-

litik unter dem Gesichtspunkt einer „strukturbezogenen, selektiven Arbeitsmarktsteu-

erung" abhebt. Arbeitsmarktpolitik verfolge also in Teilen andere Zielsetzungen als 

die Beschäftigungspolitik, so z.B. sozialpolitische Ziele wie die Unterstützung beson-

derer Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Mettelsiefen/Seifert 1981, S. 381). 

Kromphardt ist der Ansicht, dass zur Arbeitsmarktpolitik auch beschäftigungspoliti-

sche Maßnahmen gehören. Beschäftigungspolitische Maßnahmen am Arbeitsmarkt 

seien gleichzeitig arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Hierzu zählen alle Maßnah-

men, die das Angebot oder die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt oder auf Teilar-

beitsmärkten beeinflussen (vgl. Kromphardt 1992). Jedoch weist er darauf hin, dass 

Beschäftigungspolitik nicht auf Arbeitsmarktpolitik reduziert werden dürfe.  

„Dies wäre nicht nur deshalb falsch, weil den finanziellen Konsequenzen dieser Poli-

tik durch eine angemessen unterstützende Geldpolitik Rechnung getragen werden 

muß, sondern auch deswegen, weil die Arbeitsmarktpolitik nur eine Hilfs- und Über-

brückungsfunktion hat. Sie ist nämlich selbst nicht in der Lage, dauerhafte und einer 

modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft angemessene kapitalintensive 

und hochproduktive Arbeitsplätze zu schaffen“ (ebd., S. 229). 

Da die Instrumente der Beschäftigungspolitik makroökonomisch ausgerichtet sind, 

werden sie auch immer von den vorherrschenden wirtschaftspolitischen Lehrmeinun-

gen beeinflusst. Die Höhe der Beschäftigung wird z.B. aus keynesianischer Sicht 

durch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bestimmt. Insofern scheint eine in der 

Zielführung übereinstimmende Ausrichtung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpo-

litik eine unverzichtbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Zusammenspiel zu sein. 

Auf der makroökonomischen Ebene kommt es zwischen den wirtschaftstheoretisch 

führenden Lehrmeinungen, der nachfrage- und der angebotsorientierten Wirtschafts-

politik, immer wieder zu Zielkonflikten zwischen Vollbeschäftigung und Preisni-

veaustabilität. 

 

1.4 Das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik im Spannungsfeld des       

Föderalismus – Diskursraum und Akteure 
 

Das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik ist sowohl auf bundespolitischer als auch auf lan-

despolitischer Ebene durchzogen von gut ausgebildeten Netzwerkstrukturen ver-

schiedener Akteure. Hierbei geht es nicht nur um Akteure, die durch das Grundge-

setz der Bundesrepublik als Träger von Steuerungsleistungen Regelungskompeten-

zen besitzen, sondern auch um Akteure, die als Kollektive von Individuen und/oder 

Gruppen direkt oder indirekt auf den Gestaltungs- und Umsetzungsprozess von poli-

tischen Programmen einwirken (vgl. Schneider/Janning 2006, S. 65). Komplexe Ak-
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teure sind für die Wahrnehmung ihrer Interessenvertretung ganz unterschiedlich or-

ganisiert. Zum einen gibt es kollektive Akteure, die sich zu einer Handlungseinheit 

zusammenschließen und innerhalb dieser Einheit selbst handeln. Schneider und 

Janning weisen jedoch darauf hin, dass das Zusammenhandeln in irgendeiner Form, 

und sei es nur der gegenseitige Informationsaustausch, koordiniert wird. Auf der an-

deren Seite existieren korporative Akteure, die dadurch entstehen, dass Akteure ihre 

Handlungskompetenzen zusammenlegen und zu einer Handlungseinheit verschmel-

zen, die die Interessen des Verbundes als Rechtsperson vertritt (vgl. ebd., S. 66). 

Beispiele hierfür sind die Unternehmensverbände und die Gewerkschaften, die in der 

Bundesrepublik durch ihre Rolle als Tarifpartner besondere Regelungskompetenzen 

besitzen. Schneider und Janning zählen auch Parteien, Parlament, Regierung und 

Verwaltung zu den Korporativakteuren. 

 

1.4.1 Korporativakteure und Kooperativakteure 
 

Zu den „korporatistischen“ Partnern gehören also der ursprünglichen Bedeutung 

nach neben dem Staat die Verbände von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Rah-

men der Tarifpartnerschaft und der Selbstverwaltung (vgl. Hild 1994, S. 87). 

Hild kritisiert an diesem Korporatismus-Verständnis die Beschränkung auf die Sozial-

partner: Aufgrund der sich immer weiter ausdifferenzierenden politischen, gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Einflussgrößen sind auch immer 

mehr Akteure an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt, so dass der 

Staat allein nicht mehr in der Lage ist, die Steuerungsmechanismen zusammenzu-

führen. Hiernach entsteht Politik häufig „[…] aus einem Prozeß, in dem eine Vielzahl 

von staatlichen, privaten und korporativen Akteuren jenseits hierarchischer, sektora-

ler und nationaler Gliederungen zusammenwirken“ (Hild 1997, S. 88). In diesem Zu-

sammenhang verweist Hild auf Traxler und Unger, die Politiknetzwerke als Steue-

rungsform mit eigener Handlungslogik und speziellen Organisations- bzw. Entschei-

dungsstrukturen sehen (vgl. ebd.). 

Schneider und Janning sprechen auch von einem Politiknetzwerk, da dieser Begriff 

für sie eben nicht nur die Kooperationsbeziehungen beschreibt, sondern auch den 

Diskursraum als Platz für Kommunikationshandlungen und den Ressourcenaus-

tausch sowie andere „Unterstützungsformen“ mit in den Blick nimmt. Auch Heinze 

und Voelzkow verstehen unter Korporatismus die „[...] Einbindung (‚Inkorporierung’) 

von organisierten Interessen in Politik und ihre Teilhabe an der Formulierung und 

Ausführung von politischen Entscheidungen [...]“ (Heinze/Voelzkow 1991, S. 187ff.). 

Sie machen darauf aufmerksam, dass die Korporatismusforschung ihre Untersu-

chungen immer stärker auf andere korporatistische Formen ausweitete. So wurden 

z.B. der kommunale Korporatismus und Akteure wie Gebietskörperschaften, private 

Verbände, Kammern und andere Interessengruppen einbezogen. Nach Ansicht von 

Heinze und Voelzkow sind solche korporatistischen Arrangements jedoch vielfach 

von oben kontrolliert und wirken somit inszeniert. 
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Für die Dissertation scheint es aufgrund der teilweise problematischen Definitions-

überschneidungen im Akteursfeld geboten, einer eigenen Benennungslogik zu fol-

gen. Die Unternehmensverbände und die Gewerkschaften als Tarif-/Sozialpartner 

und als Akteure der Selbstverwaltung im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Ar-

beit bezeichnet die Verfasserin im Folgenden als Korporativakteure.  

Alle anderen Akteure staatlicher Natur wie der Bund und die Länder mit ihren Institu-

tionen, die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister und -senatoren (ASMK), Konfe-

renzen/Gesprächskreise/Verbünde auf Landesebene, die BA/die Regionaldirektio-

nen, die Kommunen etc. bedürfen keiner spezifizierten Akteursbezeichnung und sind 

deshalb schlichtweg Akteure des Politikfeldes. 

Akteure, deren Kooperation und Beteiligung am diskursiven Austausch arbeitsmarkt-

politischer Themen innerhalb verschiedener Organisationsformen und institutionali-

sierter Treffen wie Gremien, Kommissionen, Runden Tischen, Bündnissen oder in-

formellen Zusammenkünften in Form von Konferenzen, Tagungen oder Anhörungen 

stattfindet, ordnet die Verfasserin dem Politiknetzwerk der Arbeitsmarktpolitik zu und 

bezeichnet sie als Kooperativakteure. Diese Akteure wie Wohlfahrtsverbände, Kam-

mern, Kirchen, Träger von Arbeitsfördermaßnahmen, aber auch Wissenschaftler und 

andere Organisationen sowie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände außerhalb 

ihrer tarifvertraglichen Kompetenzen finden vor allem im regionalen Schwerpunktteil 

Erwähnung, da sich auf landespolitischer Ebene teilweise von Land zu Land unter-

schiedliche Netzwerkstrukturen etabliert haben, die am Entstehungs- und Umset-

zungsprozess arbeitsmarktpolitischer Programme beteiligt waren und noch heute 

sind. Sie können innerhalb eines politikfeldverflochtenen Diskursraumes einen wich-

tigen Beitrag zur effektiven Ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Programme leis-

ten und gewannen deshalb auch in der Forschung größere Beachtung. Die Möglich-

keiten der institutionalisierten Einflussnahme von Kooperativakteuren sind begrenzt, 

jedoch haben sie sich aufgrund ihrer Nähe zu regionalen Problemlagen und Anforde-

rungen wirtschaftlicher Realitäten oder aufgrund ihrer Forschungstätigkeit als wichti-

ge Partner im Politikfeld vernetzt und etabliert. Die wenigen institutionalisierten Ein-

flussmöglichkeiten finden sich auf der Ressort- und Fachebene des entsprechenden 

Ministeriums, z.B. auch in Form von Anhörungen. 

Vor dem Hintergrund, dass sich in den letzten Jahrzehnten auch im Politikfeld Ar-

beitsmarktpolitik die Beteiligungsstruktur der Akteure erweitert und gefestigt hat, wei-

tete die Korporatismusforschung ihr Untersuchungsfeld auch auf andere Akteure aus. 

Welchen Einfluss die einzelnen Akteure haben, hängt von ihrer Verhandlungsposition 

im Politikfeld ab. Huebner et.al. beziehen sich zur Erläuterung der Verhandlungsver-

hältnisse zwischen Akteuren auf die Theorie von Giddens zur Erklärung gesellschaft-

licher Verhältnisse. Dieser geht davon aus, dass die Verhältnisse zwischen Akteuren 

von der Anwendung der Macht geprägt werden. Jeder Akteur verfügt über andere 

Machtmittel und über andere Interessen, die im Laufe der Zeit gewachsen sind und 

den Akteuren eigene Handlungsspielräume zuweisen. Da die Handlungsmöglichkei-

ten auch aufgrund des Eingriffs in andere Funktionssysteme nicht immer klar durch-

schaubar sind, könne der Implementationsprozess intendierte und nicht intendierte 

Wirkungen hervorbringen (vgl. Huebner et.al. 1990, S. 32). „Der Prozeß der Imple-
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mentation erscheint darum als reflexiver und nicht-reflexiver, als gesteuerter und 

nicht zu steuernder Prozeß, in dem verschiedene Akteure auf verschiedenen Ebenen 

unter den Bedingungen unvollständiger Information und asymmetrischer Machtvertei-

lung versuchen, ihre eigenen, subjektiv wahrgenommenen Interessen durchzuset-

zen“ (Giddens 1984; zit. nach Huebner et.al. 1990, S. 33). 

Huebner et.al. verweisen auf die neueren Erkenntnisse der Implementationsfor-

schung, die sich von der strikten „Top-Down“-Sicht abwenden und die lokalen Akteu-

re nicht mehr nur als ausführende Institutionen betrachten. Vor allem die zahlreichen 

politischen Maßnahmen, die zentral erarbeitet werden, seien Windhoff-Héritiers Mei-

nung nach ein wichtiger Kristallisationspunkt, in dem verschiedene Machtstrukturen 

zusammentreffen, da Maßnahmen in ihrer Zielsetzung nicht zentral vorgegeben wer-

den können, sondern erst im Implementationsprozess auf regionaler und lokaler 

Ebene ihre spezifische Ausgestaltung erfahren (vgl. Windhoff-Héritier 1987, S. 97). 

Auch Hucke erkennt den Einfluss von Erfahrungswerten während der Durchfüh-

rungsphase, die zu Umgestaltungen bzw. Programm-Verfeinerungen führen können. 

Huebner et.al. beschreiben den Implementationsprozess deshalb als "dynamisch-

rekursiven" Vorgang, bei dem es zu wechselseitigen Beeinflussungen der einzelnen 

Phasen kommen könne (vgl. Huebner et.al. 1990, S. 32ff.). 

Benz erkennt in Netzwerken ebenfalls „[...] relativ dauerhafte [...] durch wechselseiti-

ge Abhängigkeiten, gemeinsame Verhaltenserwartungen und Orientierungen sowie 

Vertrauensbeziehungen stabilisierte Kommunikationsstrukturen zwischen Individuen 

oder Organisationen, die dem Informationsaustausch, der kooperativen Produktion 

eines Kollektivgutes oder der gemeinsamen Interessenformulierung dienen“ (Benz 

1995, S. 185ff.). 

 

1.4.2 Der Bund 
 

Die Entscheidungsstrukturen im Politikfeld Arbeitsmarktpolitik sind dahingehend vor-

gezeichnet, dass die Arbeitslosenversicherung als Teil der Sozialversicherung nach 

Art. 74, Abs. 1 GG unter die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes fällt. Hiervon 

ist auch die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen betroffen, da die akti-

ve Arbeitsmarktpolitik eine „sozialversicherungsbasierte Leistung“ darstellt und somit 

im Bereich der bundeseigenen Verwaltung angesiedelt ist (vgl. Art. 87, Abs. 2 GG). 

Oftmals kommt es zu Überschneidungen einzelner Politikfelder wie z.B der Struktur-

politik, der Qualifizierungs- und der Aus- und Weiterbildungspolitik, die sich alle mit 

dem Problem der Arbeitslosigkeit befassen. Koordinierungsschwierigkeiten seien 

daher vorprogrammiert und nicht verwunderlich (vgl. Schmid/Hörrmann/Maier/Steffen 

2004, S. 8). Eine häufige Empfehlung von Seiten der Wissenschaft (z.B. IAB) ist, die 

Arbeitsmarktpolitik in eine Gesamtstrategie mit der Wirtschafts- und Strukturpolitik 

einzubinden. Diese Forderung verlangt dem Bund ab, dass er in die Rolle eines Mo-

derators schlüpft und Steuerungskompetenzen abgibt. 
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Die notwendige Vernetzung aller Akteure des Politikfeldes Arbeitsmarktpolitik und 

anderer Politikfelder wird vor dem Hintergrund der inhaltlichen Ausgestaltung von 

Programmen und Maßnahmen besonders deutlich, die zunehmend dem Anforde-

rungsprofil regionaler Arbeitsmärkte genügen müssen. Ein Akteursnetzwerk macht 

also vor dem Hintergrund Sinn, dass Maßnahmen in ihrer Ausgestaltung differieren-

den Anforderungsprofilen von Arbeitsmärkten, also Anbietern und Nachfragern, ge-

nügen müssen. 

Die inhaltliche Ausgestaltung für Programme oder Gesetze beginnt meist auf der Re-

ferentenebene im Ministerium, da hier die Transparenz des Informationspools zur 

Arbeitsmarktpolitik am größten ist. Hier werden erste Referentenentwürfe ausgear-

beitet, die dann als Regierungsentwürfe im betreffenden Ausschuss (hier: Ausschuss 

für Arbeit und Sozialordnung (AfArbSoz)) behandelt werden. Auch die regionale 

Komponente kann über diese Entwürfe bereits Berücksichtigung finden, da es mit der 

Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Bundesländer und vorgeschalteten Treffen 

der Referentenebene fest institutionalisierte Gremien gibt. Sowohl bei der Vorberei-

tung von Gesetzesentwürfen in der Regierung als auch im AfArbSoz besteht die 

Möglichkeit für Arbeitsmarktakteure, eine Anhörung zu beantragen bzw. zu einer sol-

chen vom Ausschuss eingeladen zu werden. Anhörungen dienen dazu, ein Mei-

nungsbild der beteiligten Akteure zu erstellen und Vorschläge in die Gesetzesentwür-

fe aufzunehmen, wenn es für nötig erachtet wird (vgl. Blancke 2004, S. 62f.). Gelan-

gen die Entwürfe in die erste Lesung des Bundestages, können hier ebenfalls noch 

Änderungswünsche der Fraktionen berücksichtigt und Anhörungen durchgeführt 

werden. 

Die Konzentration der Arbeitsmarktpolitik im Verantwortungsbereich des Bundes 

(Bundestag, Bundesregierung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales etc.) ist 

laut Oschmiansky sinnvoll, da der Staat aufgrund seiner Legislativfunktion der bedeu-

tendste Akteur im Feld der Arbeitsmarktpolitik ist. Auch Reissert hält die beim Bund 

angesiedelte Verantwortungsstruktur für praktikabel, da der Gesamtnutzen der be-

triebenen Arbeitsmarktpolitik im Falle einer länderzentrierten Arbeitsmarktpolitik um 

ein Vielfaches geringer wäre (vgl. Reissert 1994). Oschmiansky weist darauf hin, 

dass die Rolle des Bundes sich in den Rechtskreisen SGB III und SGB II unterschei-

det, da das SGB II Aufgaben der Bundes- und der Kommunalebene verbindet und es 

drei unterschiedliche Organisationsvarianten gibt (Arbeitsgemeinschaften (ARGEn), 

zugelassene kommunale Träger (zkT), getrennte Trägerschaft (gT)). Bei Trägern mit 

getrennter Aufgabenwahrnehmung fällt dem Bund die Rechtsaufsicht über den Tä-

tigkeitsbereich der BA zu, während die Länder die Rechtsaufsicht über den Tätig-

keitsbereich der Kommunen ausüben. In den ARGEn, also den Trägern mit gemein-

schaftlicher Aufgabernwahrnehmung der Kommunen und der BA, obliegt die Rechts-

aufsicht für die Arbeitsagentur dem BMAS und die Rechtsaufsicht für die Kommunen 

den Ländern. Die Trennung der Rechtsaufsicht gilt auch nach der Auflösung der 

ARGEn ab 31. Dezember 2010 in den zwischen BA und Kommunen (Kreisen) auf 

vertraglicher Basis gebildeten Jobcentern weiter. Für die Optionskommunen üben 

ebenfalls die Länder die Rechtsaufsicht aus. Dem Bund fällt im Rechtskreis des SGB 



18 
 

II eine stärkere Kontrollfunktion zu als im SGB III, da die meisten Leistungen aus 

Steuergeldern finanziert werden. Weiterhin hat der Bund noch die Möglichkeit, Son-

derprogramme zu implementieren und damit eigene arbeitsmarktpolitische Schwer-

punkte zu setzen. Solche Sonderprogramme spielten vor allem ab den ersten Be-

schäftigungskrisen (1966, 1974) eine größere Rolle (vgl. Oschmiansky 2010b). 

 

1.4.3 Die Bundesländer 
 

Die Bundesländer sind vom Gesetz nicht verpflichtet, eigene Anstrengungen in der 

Arbeitsmarktpolitik zu unternehmen: Die Arbeitsmarktpolitik ist keine originäre Län-

deraufgabe, sondern unterliegt im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 

74, Abs. 1 GG) nach Artikel 72 Grundgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebens-

verhältnisse der Verantwortung der Bundesregierung und der ihr unterstellten Behör-

de, der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Blancke 2004, S. 14). Dennoch unternehmen 

alle Bundesländer eigene arbeitsmarktpolitische Aktivitäten und erproben innovative 

Ansätze und Instrumente. Seit 1969 hat es das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik mit ei-

ner ständig wachsenden gesetzgeberischen Produktion zu tun, deren Umsetzung 

teilweise auch den Länderregierungen und deren Mittelinstanzen obliegt.  

Der erforderliche minimale Konsens für eine erfolgreiche Implementation ergibt sich 

Grunows Ansicht nach jedoch häufig erst in der regionalen Umsetzung einer Policy.  

Es bestehe deshalb die Gefahr, dass Policies in einem Gewirr konkurrierender admi-

nistrativer Strukturen ersticken oder unwirksam werden (vertikale, föderative Politik-

verflechtung – EU, Bund, Land, Kommune – und horizontale Politikverflechtung) (vgl. 

Grunow 2003, S. 29). Auch Arndt hält den verflochtenen Föderalismus der Bundes-

republik für inflexibel und der materiellen Politikproduktion abträglich (vgl. Arndt u.a. 

2000). Renzsch sieht sowohl die Bundes- als auch die Länderebene durch die Poli-

tikverflechtung benachteiligt, da suboptimale Politikergebnisse produziert würden, die 

oftmals auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner basierten (vgl. Renzsch 1997). 

Betrachtet man den Verlauf der arbeitsmarktpolitischen Politikverflechtung genauer, 

so zeigt sich jedoch vor allem für die Verflechtung mit der Ebene der EU und hier 

besonders durch die Kofinanzierungsmöglichkeiten des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) eine durchaus positive Entwicklung, die die Länder dazu veranlasste, mehr 

und mehr eigene Mittel für die Entwicklung eigenständiger Arbeitsmarktprogramme 

zu verwenden. Insofern spielt der ESF eine besondere Rolle in der Länderarbeits-

marktpolitik, da er die Länderprogramme kofinanziert. Die Länder können bei der 

Programmplanung mitwirken und erhalten bei der Implementation die exekutive 

Kompetenz (vgl. Staeck 1997, S. 178ff.). Vorrangiges Ziel ist die Bindung der Kofi-

nanzierungsmittel, damit diese nicht verfallen. Gleiches gilt für die zugewiesenen 

Bundesmittel. Hier verfügen die Länder zwar nicht über Planungsfreiheit, sind jedoch 

gleichwohl an der Restbetragsfinanzierung interessiert, um einen möglichst großen 

finanziellen Gestaltungsrahmen zu besitzen.  
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Blancke nimmt an, dass das Interesse der Länder bei Kofinanzierungsmaßnahmen in 

der Flankierung anderer Länderaufgaben im Bereich der Struktur- und Wirtschafts-

förderung liegt, um so Synergieeffekte erzielen zu können (vgl. Blancke 2004, S. 69); 

denn die Administration der SGB III-Instrumente unterliegt der Arbeitsverwaltung. 

Diese verfügt einerseits über keinen Auftrag, strukturpolitische Aufgaben zu integrie-

ren und hat andererseits auch nicht die personelle Ausstattung, um Verbindungsli-

nien zwischen verschiedenen politikfeldspezifischen Anforderungsbereichen herzu-

stellen. Des Weiteren fehlt die Einbindung in bestehende wirtschafts- und strukturpo-

litische Vernetzungen der jeweiligen Region. Aus diesem Grund muss die Vernet-

zungsfunktion vor allem von Seiten der Länder erbracht werden (vgl. ebd., S. 89). 

Die „Leistungen der Arbeitsförderung und die sonstigen Ausgaben der BA“ werden 

gesetzlich durch das SGB III (bis 1997 AFG) geregelt (vgl. SGB III i.d.F. v. 16.7.2009 

/ BGBl I 2009, S. 1959ff). Änderungen in diesen Bereichen unterliegen somit nicht 

der Zustimmungspflicht des Bundesrates, so dass die Bundesländer nur eine einfa-

che Einspruchsmöglichkeit besitzen. Ebenso fällt die Durchführung der Maßnahmen 

in den Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit, da es sich um versiche-

rungsbasierte Leistungen handelt. Die Länder hatten bis zum Jahr 2003 über die Re-

gionaldirektionen (früher Landesarbeitsämter) die Möglichkeit, im Rahmen der 

Selbstverwaltung gemeinsam mit den Arbeitnehmern und Arbeitgebern ihre Mitwir-

kungsmöglichkeit an der Arbeitsmarktpolitik zu nutzen. Dann wurden die Verwal-

tungsausschüsse der Regionaldirektionen aufgelöst. 

Allerdings ist es den Bundesländern nicht erlaubt, „[…] die Mittel der Arbeitslosenver-

sicherung für eine regionalspezifische Arbeitsmarktpolitik zu verwenden. Wenn sie 

regionale Akzente setzen wollen, müssen sie dies mit Hilfe eigener Mittel tun“ 

(Münch 1997, S. 212). Blancke macht jedoch darauf aufmerksam, dass die Bundes-

länder über größere Handlungsmöglichkeiten verfügen als ihnen nach der Aufgaben-

teilung zwischen Bund und Ländern zugeschrieben werden. Das betrifft sowohl die 

Ausführung und Ausgestaltung bundespolitischer Vorgaben und Gesetze und deren 

Flankierung durch eigene Maßnahmen (Komplementärfunktion) als auch die Entwick-

lung und Implementation eigenständiger, teilweise innovativer Programme und Maß-

nahmen der Länder, für die es auf Bundesebene keine Entsprechung gibt (Kompen-

sationsfunktion und Innovationsfunktion).  

Weiterhin spielt auch die Diffusionsfunktion der eigenständigen Arbeitsmarktpolitik 

der Länder eine Rolle, um zu untersuchen, inwieweit Programme oder Maßnahmen 

aus einem Bundesland horizontal in ein anderes oder vertikal in die Bundesebene 

diffundieren (vgl. Blancke 2004, S. 14f.). Mechanismen der Diffusion sind nach Braun 

und Gillardi Lernen, soziale Normen, Nachahmung, Wettbewerb sowie – im weites-

ten Sinne – Zwang (internationales Recht) (vgl. Kemmerling 2007, S. 160). Hölzinger, 

Jörgens und Knill benennen neben dem internationalen Recht auch informelle Ein-

flussgrößen wie Isomorphismus, Politiklernen oder „Herdenverhalten" (vgl. Hölzin-

ger/Jörgens/Knill 2007, S. 13). 

Die Ministerialbürokratie hat wie auf der Bundesebene großen Einfluss nicht nur auf 

die Vorbereitung, sondern auch auf die Ausgestaltung politischer Entscheidungen, da 



20 
 

sie über ausdifferenzierte und spezialisierte Einheiten verfügt, die auf ein großes und 

weitgehend lückenloses Informationsmonopol zugreifen können. Weiterhin ist sie gut 

über aktuelle politische Zielsetzungen informiert, kann diese bewerten und im Be-

darfsfall gangbare Alternativen aufzeigen (vgl. Putnam 1976, S. 23; Ellwein 1997, S. 

393ff.). 

Blancke weist darauf hin, dass taktische Motive das arbeitsmarktpolitische Interesse 

der Länder in ihre Grenzen weisen: Die bundespolitische Verantwortung für den Be-

reich der Arbeitsmarktpolitik erleichtert den Ländern die Praxis der sogenannten 

„blame avoidance“, nach der Verfehlungen oder Misserfolge in der arbeitsmarktpoliti-

schen Praxis auf die Bundesregierung und die BA zurückfallen. Des Weiteren führen 

steigende Mittelaufwendungen seitens der Länder zu sinkenden Kofinanzierungsmit-

teln in den Folgeperioden. Führen diese Aufwendungen auch noch zu positiven Be-

schäftigungseffekten aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, sinken die Zuwei-

sungen weiter. Problematisch daran ist, dass die Effekte meist nur kurzfristig anhal-

ten und der Bedarf an Kofinanzierungsmitteln in der Folge wieder steigt (vgl. Blancke 

2004, S. 69f.). Blancke erwartet aus diesem Grund die Konzentration der Länderakti-

vitäten in den Bereichen Entlastung der Sozialhilfe, Flankierung länderoriginärer Auf-

gaben und Bindung von Kofinanzierungsmitteln (vgl. ebd., S. 70). Sie weist allerdings 

darauf hin, dass die Länder darüber hinaus auch nennenswerte eigene Anstrengun-

gen im Rahmen infrastruktureller Koordinationsfunktionen leisten wie z.B. bei der 

Förderung von Arbeitsloseninitiativen oder bei der Informationspolitik für Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber. Außerdem sind viele Länder experimentierfreudig bei der Er-

probung innovativer arbeitsmarktpolitischer Instrumente und Maßnahmen. Neuerun-

gen werden zumeist mit Mitteln des ESF kofinanziert und es scheint sich eine deutli-

che Zunahme der Länderaktivitäten durch die Nutzung europäischer Kofinanzie-

rungsmittel eingestellt zu haben (vgl. ebd., S. 97). 

 

1.4.4 Die Kommunen 
 

Seit dem Jahr 1962 galt nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ein Rechtsan-

spruch auf Unterstützung der Gemeinschaft bei individuellen Notlagen (§ 11 Abs. 1 

Satz 1 BSHG). Die Sozialhilfe wurde von den Kommunen nach Bedürftigkeitsprüfung 

gewährt, war jedoch immer nachrangig zu aktiver Förderung. Trotz des Arbeitsver-

mittlungsmonopols der BA (gültig bis 1994) waren Maßnahmen der Sozialhilfeträger 

vom Begriff der Arbeitsvermittlung ausgenommen (§ 13 Abs. 3 Nr. 1 AFG). Vermitt-

lungsaktivitäten für erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger sowie die Hilfe zur Arbeit 

(HzA) waren zulässig (BSHG, §§ 18-20, 25). 

Die rechtliche Stellung der Hilfesuchenden wurde bis Mitte der 1970er Jahre verbes-

sert, dann wurden die Leistungen im Sozialhilfebereich jedoch durch das Haushalts-

strukturgesetz 1982 und die Haushaltsbegleitgesetze 1983/1984 eingeschränkt (vgl. 

Kaps 2009, S. 194). Mit der steigenden Arbeitslosigkeit ab den 1980er Jahren be-

gannen die Kommunen verstärkt mit der Zuweisung in Hilfe zur Arbeit (Beschäfti-
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gungsverhältnisse in der Mehraufwands- und Entgeltvariante). Sie entwickelten eige-

ne Beratungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungsstrukturen. Vor allem wurde bezahl-

te Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt gefördert, in geringerem Umfang auch Lohn-

kostenzuschüsse und Qualifizierungsmaßnahmen auf dem ersten Arbeitsmarkt (vgl. 

ebd., S. 196). 

Kißler und Zettelmeier sprechen von der Entwicklung eines eigenen Politikfeldes der 

spezifischen Gestaltung von kommunaler/regionaler Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik, das neben dem staatlich-zentralistischen existierte (vgl. Kiß-

ler/Zettelmeier 2005, S. 9). 

Die Hilfe zur Arbeit wurde „[…] zu einem Innovationskern moderner aktivierender So-

zialpolitik entwickelt“ (Berlit et al. 1999, S. 9; zit. nach Kaps 2009, S. 197). Schulze-

Böing verortet die kommunale Beschäftigungs- bzw. Arbeitsmarktpolitik innerhalb der 

Sozialpolitik, wobei er durchaus darauf hinweist, dass hiermit die Sozialpolitik eine 

Ökonomisierung erfährt und sich dadurch zunehmend mehr an der Erwerbsarbeit als 

Fokus ausrichtet (vgl. Schulze-Böing 1994, S. 13). Die Vorteile der kommunalen Ar-

beitsmarktpolitik liegen nach Schulze-Böing vor allem in der Problemnähe, den 

Netzwerkbindungen mit vertraulichem Charakter, der Verknüpfung verschiedener 

Politikbereiche sowie der meist effizienteren Verwendung lokaler Mittel (vgl. Schulze-

Böing 2005, S. 23). Schulze-Böing geht sogar so weit zu sagen, dass die „[…] kom-

munale Praxis […] in den 90er Jahren ein wichtiger Ausgangspunkt um die Reform 

des Sozialstaates hin zu einem „aktivierenden“ Sozialstaat [...]“ war (ebd., S. 34). 

Wiepcke weist darauf hin, dass die steigende Komplexität des Handlungsfeldes den 

Kommunen neue Denkansätze abverlangte und die segmentierte Betrachtung der 

einzelnen Politikfelder der Wirtschafts- und Strukturförderung, der Stadtentwick-

lungspolitik, der Sozialpolitik, der Jugendhilfe und der Bildungspolitik ineffizient mach-

te. Aus diesem Grund versuchten die Kommunen, ressortübergreifende Konzepte 

und Programme in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu entwickeln und 

nutzten die Erfahrungen und das Problemwissen verschiedener regionaler Akteure 

(vgl. Wiepcke 2005, S. 3). 

Das Interesse der Kommunen an einer eigenständigen Arbeitsmarktpolitik war bis zur 

Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zur Grundsicherung für 

Arbeitsuchende noch groß. Die Sozialhilfeempfänger wurden so lange beschäftigt, 

bis sie wieder einen Leistungsanspruch im Rahmen des AFG/SGB III erworben hat-

ten. Im Rahmen des BSHG, dessen Ausführung bis 2005 in den Händen der Kom-

munen lag, organisierten diese die hier geregelte Hilfe zur Arbeit (§18 – 20), die vor 

allem in den 1980er und 1990er Jahren zu einem bundesweiten Einsatz gelangte. 

Die Ausgestaltung dieser Maßnahmen oblag den Kommunen, die Länder konnten 

jedoch durch Ergänzungsmaßnahmen innerhalb eigener Programme sowie im Rah-

men der ESF-Förderung gemeinsam mit den Kommunen Programme entwickeln 

(vgl. Blancke 2004, S. 64). 

Bis zur Einführung der Grundsicherung (Hartz IV) konnten die Kommunen im Rah-

men des BSHG aktive Beschäftigungspolitik für Sozialhilfeempfänger/innen durchfüh-

ren. Sie beteiligten sich also an der Gestaltung der lokalen Arbeitsmarktpolitik inner-
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halb der Selbstverwaltung und waren Träger von Maßnahmen auf dem zweiten Ar-

beitsmarkt nach dem SGB III. In vielen Fällen leisteten die Kommunen eine arbeits-

weltbezogene Sozialarbeit, insbesondere für Jugendliche. Insofern kann man sie 

durchaus als struktur- und beschäftigungspolitische Akteure innerhalb der Wirt-

schafts- und Arbeitsmarktförderung betrachten. Freie Träger unterstützten die Kom-

munen mit eigenen Finanzmitteln und unterhielten selbstständig lokale Netz-

werkstrukturen mit verschiedenen Akteuren (vgl. Kaps 2009, S. 291). Bis 2005 fielen 

unter die kommunale Beschäftigungspolitik BSHG- und SGB IX-Aktivitäten und ande-

re Instrumente in Kooperation mit Akteuren der lokalen Wirtschaft und des Arbeits-

marktes (vgl. ebd., S. 192). 

Kaps sieht den Grund für die Übernahme arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger in das 

SGB II vor allem in dem sogenannten „Drehtüreffekt“ zwischen Sozialhilfe und SGB 

III, der der BA ein finanzieller Dorn im Auge war. Diese sicherlich gezielte Strategie 

der Kommunen, sich hierdurch von größeren finanziellen Lasten zu befreien, wurde 

schließlich mit dem Begriff der „Verschiebebahnhöfe“ belegt und heftig kritisiert. 

Das BSHG wurde Teil des Sozialgesetzbuches (SGB XII). Sozialhilfe der Kommunen 

erhalten ab 1. Januar 2005 nur noch erwerbsunfähige Personen und Ältere über 65 

Jahre (Grundsicherung) (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2010, S. 8). 

Seit 2005 zahlt der Bund das Arbeitslosengeld II (ALG II) für bisherige Sozialhilfe-

empfänger, die erwerbsfähig sind, sowie Sozialgeld für nichterwerbsfähige Angehöri-

ge ihrer Bedarfsgemeinschaften und ist auch für deren aktive Arbeitsförderung zu-

ständig. Die Kommunen kooperierten bis zum 31.12.2010 mit der Arbeitsagentur in 

ARGEn. Ab 1.1.2011 erfolgt die Zusammenarbeit in vertraglich vereinbarten Jobcen-

tern. Insbesondere sind die Kommunen für die soziale Betreuung der Arbeitslosen 

(z.B. Suchtberatung) zuständig und bearbeiten für die Hilfebedürftigen deren An-

sprüche auf Wohngeld und Heizungskosten, deren Auszahlung mit der Grundsiche-

rung erfolgt. Nur innerhalb sogenannter Optionskommunen haben kommunale Trä-

ger das Recht, das SGB II insgesamt umzusetzen. Trotz der Kooperation in den AR-

GEn ging der beschäftigungspolitische Handlungsspielraum der Kommunen verloren 

und die Förderung kommunaler Beschäftigungsgesellschaften wurde zu einer freiwil-

ligen kommunalen Aufgabe, was zu einer weitgehenden Vernichtung etablierter Trä-

gerstrukturen in diesem Bereich führte (vgl. ebd., S. 200). 

Während sich kommunale Beschäftigungspolitik also zu Zeiten des BSHG zu einem 

eigenständigen Handlungsfeld der Kommunen etablierte, verlagerte die Einführung 

des SGB II die Trägerschaft für die aktiven arbeitsmarktpolitischen Leistungen auf die 

BA. Seit der Zeit besteht Kaps Ansicht nach nur noch in den Optionskommunen das 

eigenständige Handlungsfeld in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. Es habe 

dort sogar an Bedeutung gewonnen. In Regionen mit Jobcentern haben die Kommu-

nen die Chance, ihre Position dazu zu nutzen, strategischen Einfluss auf die arbeits-

marktpolitischen Aktivitäten zu nehmen.  

Die Voraussetzungen Hamburgs und Schleswig-Holsteins bei der Einbeziehung der 

Kommunen in die Landesarbeitsmarktpolitik unterscheiden sich stark, da Hamburg 
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gleichzeitig die Interessen des Landes (der Stadt) und der Kommune vertritt und in-

sofern keine größeren Abstimmungsprozesse benötigt. In Schleswig-Holstein hinge-

gen standen vor allem in den 1980er und 1990er Jahren Verhandlungen mit den 

Kommunen und anderen Akteuren auf der arbeitsmarktpolitischen Tagesordnung. 

 

1.4.5 Die Bundesagentur für Arbeit 
 

Die Bundesagentur für Arbeit ist eine rechtsfähige und bundesunmittelbare Körper-

schaft des öffentlichen Rechts und zuständig für die Aufgabenerfüllung im Rahmen 

der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsförderung (vgl. § 367 SGB III). Sie stellt 

ca. drei Viertel der Finanzmittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik und ist somit deren 

gewichtigster Akteur (vgl. Schuldt/Temps/Frank 2003, S. 6). Das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales übt die Rechtsaufsicht über die BA aus. 

Bis in die 1990er Jahre erfolgten kaum Veränderungen in der Verwaltungspraxis der 

Bundesagentur für Arbeit (damals Bundesanstalt für Arbeit), da die Landesarbeitsäm-

ter (heute Regionaldirektionen) und die Ämter auf der örtlichen Ebene (heute Ar-

beitsagenturen) einer strengen „Top-down“-Verwaltung ausgesetzt waren. Mitte der 

1990er Jahre setzte ein Dezentralisierungsprozess ein, der den Arbeitsämtern größe-

ren Freiraum bei der Mittelvergabe einräumte und mehr Wettbewerb zwischen den 

Arbeitsämtern förderte (vgl. Grunow 2003, S. 109f.). Vorstand und Verwaltungsrat 

der BA formulierten die anstehenden Aufgaben in einer Presseerklärung aus dem 

Jahr 1994: „Die Bemühungen zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz der 

Bundesanstalt für Arbeit müssen mit Nachdruck weitergeführt werden, u.a. durch 

weitere Verstärkung der Vermittlungsbemühungen, Regionalisierung und Dezentrali-

sierung, der Zusammenführung von Kompetenz und Verantwortung, der Verbesse-

rung in der Aufbau- und Ablauforganisation, der Nutzung von Kreativität und Erfah-

rung der Mit-arbeiter und der Stärkung der Selbstverwaltung vor Ort" (IAB o.A., S. 3). 

Dieser Dezentralisierungsprozess sollte im Zuge des Prozesses der aktivierenden 

Arbeitsmarktpolitik, zu der auch die Implementation der Hartz-Gesetze und die damit 

einhergehende Verwaltungsreform der Arbeitsverwaltung gehören, noch größere 

Bedeutung gewinnen.  

Die Regionaldirektionen erhielten durch den Umstrukturierungsprozess in der Ar-

beitsverwaltung die „Erfolgsverantwortung“ für die Agenturen für Arbeit in ihrer Regi-

on (vgl. Oschmiansky 2010b). Die BA entwickelte also aufgrund der Einsicht, dass 

eine räumlich und regional in Teilen differenzierte Arbeitsmarktpolitik eine effizientere 

Mittelverwendung leisten könne, ein neues Steuerungsmodell, das den Regionaldi-

rektionen, Agenturen und auch den Arbeitsgemeinschaften und den 69 Options-

kommunen mehr Kompetenz und Verantwortung übertrug (vgl. Blien/Bogai/ Fuchs 

2007, S. 3) 
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Weiterhin kommt den Regionaldirektionen eine Expertenfunktion zu, die ihnen die 

Initiativrolle zur Einführung regionaler Arbeitsmarktaktivitäten zuschreibt und sie als 

Politikberatungsgremium der jeweiligen Landesregierung etabliert. 

Die Leitungsebene der Regionaldirektion entspricht der der Zentrale der BA: Es exis-

tiert ein Vorstandsgremium, bestehend aus dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern 

der Geschäftsführung. Allerdings existieren keine Vewaltungsausschüsse auf regio-

naler Ebene mehr, so dass die Mitwirkungsmöglichkeiten der Länderregierungen ge-

schwächt wurden (vgl. Oschmiansky 2010b). 

 

1.4.5.1 Die Rolle der Sozialpartner (Gewerkschaften und                      

Unternehmensverbände) und die Ebene der Selbstverwaltung 
 

Um die Rolle und den Bedeutungswandel der Sozialpartner in der Selbstverwaltung 

der BA zu erklären, verwenden Schroeder und Schulz die Theorien der Pfadabhän-

gigkeit sowie der Machtressourcen. 

Die Mitgliederentwicklung innerhalb der Gewerkschaften konnte die sich verändernde 

Arbeitsmarktstruktur nicht abbilden. Der horizontale Interessenkonflikt werde auch 

dadurch verstärkt, dass Berufsgewerkschaften entstehen, die immer mehr Partikula-

rinteressen vertreten (vgl. Schroeder/Schulz 2009, S. 223). Die eigentliche Interes-

senarbeit der Gewerkschaften habe präventiven Charakter und findet in der Tarif-, 

Betriebs- und Industriepolitik statt sowie im Selbstverwaltungsgremium der BA, dem 

Verwaltungsrat. Als Plattform für die Interessen der arbeitslosen Bevölkerung leisten 

die Gewerkschaften neben einzelnen Fällen der persönlichen Hilfe eher symbolische 

Unterstützung, da es an Instrumenten zur Interessendurchsetzung fehlt. Arbeitslose 

gehören auch nicht zur eigentlichen Klientel der Gewerkschaften, da es diesen vor-

wiegend um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht („Insider-Outsider-Theorie“). Schmid 

fordert von den Gewerkschaften, dass sie eine auf das Individuum gerichtete Ar-

beitsmarktpolitik befürworten, die sich auch für eine Erfolg versprechende Politik der 

Übergangsarbeitsmärkte einsetzen müsse (vgl. ebd., S. 224f.) Altmann schätzt den 

Einfluss der Gewerkschaften auf die inhaltliche Ausgestaltung der deutschen Ar-

beitsmarktpolitik als gering ein (vgl. Altmann 2004, S. 129). 

Die Haupttätigkeitsfelder der Arbeitgeberverbände, deren Dachverband die Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist, sind Öffentlichkeits- und Lob-

byarbeit, Stellungnahmen, Presseveröffentlichungen und Expertisen. Sie plädieren 

für die Neuausrichtung der Sozialversicherungssysteme und vor allem für eine Redu-

zierung der Arbeitgeberbeiträge. Eine mögliche Verwirklichung ihrer Forderung se-

hen sie in der Einführung eines kapitalgedeckten statt eines über Umlagen finanzier-

ten Sozialversicherungssystems. 

Der Bund Deutscher Arbeitgeber (BDA) unterhält zehn Fachausschüsse, z.B. zu den 

Themen Arbeitsmarktfragen, Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit, betriebliche Altersvor-

sorge, betriebliche Personalpolitik, soziale Sicherung und Sozialpolitik in der Europä-
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ischen Union. Der Konsens ist allerdings aufgrund der vielen verschiedenen Zielkon-

flikte nicht sehr groß und das Konkurrenzdenken der Unternehmen steht einer Zu-

sammenführung der Interessen immer wieder im Weg (vgl. Schroeder/Schulz 2009, 

S. 225ff.). „Die Sozialpartner […] [sind] über Stellungnahmen der Spitzenorganisatio-

nen, die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und im Vorstand der Bundesanstalt an der 

Erstellung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) beteiligt“ (ebd., S. 228). 

Der Vorschlag des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung (SVR) aus dem Jahr 1967, ein Bundesamt für Beschäftigungs- und 

Strukturpolitik zu gründen, hätte in der Folge zur Abschaffung der Selbstverwaltung 

geführt. Aufgrund des Widerstands der Sozialpartner konnte die Forderung nicht 

durchgesetzt werden; stattdessen fand ein organisatorischer Wandel statt, der dem 

Bundesministerium gegen die Stimmen der Verbände und Gewerkschaften mehr Be-

fugnisse einräumte. 

Die Gewerkschaften hatten in der Gesamtschau größeren Einfluss auf das AFG, weil 

sie geschlossener in ihren Forderungen waren. Die Arbeitgeberverbände waren zu-

dem auch nicht an einer Reform der Arbeitsmarktpolitik interessiert, da sie keinen 

Nutzen darin sahen, sondern eher eine kostspielige Belastung (vgl. ebd., S. 230f.). 

Zwischen 1969 und 1996 gab es ca. 130 Änderungen des AFG und die Rechte der 

Selbstverwaltung wurden zugunsten des jeweils für Arbeitsmarktpolitik zuständigen 

Bundesministeriums (meist BMAS) beschnitten. Das BMAS setzte z.B. aufgrund der 

defizitären Haushaltslage eine Änderung des AFG durch, die es ihm auch ohne Zu-

stimmung des Verwaltungsrates erlaubte, den Haushalt in Kraft zu setzen (vgl. ebd., 

S. 232f.).  

Das 1998 durch die rot-grüne Bundesregierung etablierte Bündnis für Arbeit blieb in 

thematischer Hinsicht eher einfältig: Die Gewerkschaften sollten vorwiegend bei der 

Lohnfrage einschwenken und wurden nicht in einen offensiven innovationspolitischen 

Diskurs eingebunden. Nach der Wahl 2002 blieben die Wiederbelebungsversuche 

des Bündnisses erfolglos. Die Rolle der Sozialpartner in der aktivierenden Arbeits-

marktpolitik nach den Hartz-Gesetzen schwächte sich weiter ab: Von den Gewerk-

schaften fanden sich nur zwei Vertreter in der Hartz-Kommission, die Arbeitgeber 

stellten sogar nur einen Vertreter. Diese Konstellation habe dem Verbandskorpora-

tismus in der Arbeitsmarktpolitik laut Schroeder und Schulz ein Ende gesetzt. Die 

Bilanz von Schroeder und Schulz zur Rolle der Sozialpartner fällt deswegen mager 

aus: Zentralstaat und Kommunen haben in der Arbeitsmarktpolitik an Bedeutung ge-

wonnen, „[der] Einfluss der Verbände ist in den letzten Jahren auf spezifisch ökono-

mische Aspekte verengt worden. Eine Mitwirkungsoption in den grundlegenden Stra-

tegiefragen wurde nicht gefördert. Dies verstärkt die Tendenz hin zu einem verengten 

und limitierten Korporatismus in der Arbeitsmarktpolitik“ (Schroeder/Schulz 2009, S. 

235). Die Pluralisierung der Mitgliederinteressen führt dazu, dass das Engagement 

beider Parteien abnimmt und die Selbstverwaltung könnte ihrer Ansicht nach zukünf-

tig zu einem reinen wirtschaftlichen Aufsichtsrat reduziert werden. Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber sollten sich deswegen der Bedeutung ihrer Vetomacht bewusst werden 

und diese weiterhin verteidigen und sich nicht darauf beschränken, Kompromisslö-

sungen nur innerhalb ihrer Tarifpartnerschaft auszuhandeln (vgl. ebd.). 
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Trampusch hingegen beurteilt die Rolle der Sozialpartner in der Bundesrepublik et-

was differenzierter und optimistischer: „Die Sozialpartner verfügen längst außerhalb 

der Arbeitsverwaltung – auf Ressortebene über die Fachabteilungen des BMA und 

auf Parlamentsebene über den Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung – über den 

von ihnen gewollten und von ihnen über die Jahrzehnte gehegten und gepflegten 

Einfluss auf den Umfang und die Ausrichtung staatlicher Arbeitsmarktpolitik. Für ih-

ren Einfluss auf die Richtliniensetzung in der Arbeitsmarktpolitik brauchen die Ver-

bände die Selbstverwaltung auf der oberen Ebene nicht mehr“ (Trampusch 2002, S. 

7). 

Nach der Wiedervereinigung und im Zuge der Rezession 1992/1993 stieg die Ar-

beitslosigkeit stark an und sowohl die Mittel für die passive als auch die Mittel für die 

aktive Arbeitsmarktpolitik wurden erheblich ausgeweitet. Fortbildung und Umschu-

lung (FuU) sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnehmen (ABM) nutzte die Bundesregie-

rung dazu, die aus der deutschen Einigung entstandenen arbeitsmarktpolitischen 

Probleme zu bewältigen. Der Einfluss der Verbände auf die Ausgestaltung arbeits-

marktpolitischer Richtlinien stieg parallel zu dieser Entwicklung ebenfalls an; jedoch 

nicht innerhalb sondern außerhalb der Selbstverwaltung: Regierung und Parlament 

bezogen die Verbände in wichtige Entscheidungen mit ein und die Verbände beka-

men die Möglichkeit, auch eigene Richtlinien zu initiieren (vgl. Trampusch 2002, S. 

8). Es kam sogar so weit, dass Sozialpolitiker mit Erfahrungen in der Gewerkschafts-

arbeit sich im Parlament dafür einsetzten, dass das Sozial- und Betriebsverfassungs-

recht an die Anforderungen der Unternehmen und Betriebsräte angepasst wurde 

(vgl. ebd., S. 13). „Ausgeworfen wurde dieser Anker von den Sozialpolitikern, die in 

Rücksprache mit den Verbänden im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

die entsprechenden Referentenentwürfe formulierten und im Ausschuss für Arbeit 

und Sozialordnung als Gesetzentwürfe berieten“ (ebd., S. 16, Hervorhebung im Ori-

ginal). 

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien regelt in den §§23, 62 

und 74 die Formen des Zugangs von Verbänden in politischen Entscheidungspro-

zessen. So können sie einerseits in allgemeinen Anhörungen bei der Beratung von 

Referentenentwürfen von Gesetzen und andererseits durch die Mitgliedschaft in 

Ausschüssen, Beiräten oder Fachkreisen auf der Ministerialebene Einfluss nehmen 

(vgl. ebd., S. 16f.). Die Verbände arbeiten jedoch nicht nur bei der Entwicklung von 

Referentenentwürfen mit der Ministerialbürokratie zusammen. Der Ausschuss für 

Arbeit und Sozialordnung entwickelte sich für die Verbände zum zentralen Einfluss-

gremium, da Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände hier die Möglichkeit erhalten, 

schriftlich zu Gesetzesentwürfen Stellung zu nehmen und anschließend ihre Positio-

nen in öffentlichen Anhörungen vertreten können (gem. §73 GO BT a.F., §70 GO BT 

1980). Der AfArbSoz hielt zwischen der 6. und der 12. Wahlperiode 117 Öffentliche 

Anhörungen ab (vgl. Schindler 1999, S. 2126). Zentraler Ansprechpartner war dabei 

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils ein ganz bestimmter Typ „Sozialpolitiker“, 

der entweder der SPD oder der CDU angehörte. 
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Neben der Bedeutung der Ebene der Ministerialbürokratie weist Trampusch auch auf 

außerordentliche Abstimmungsgespräche zwischen Staat und Verbänden hin. Als 

Beispiel nennt sie ein „Gipfelgespräch“ zur 7. AFG-Novelle, durch die eine längere 

Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose durchgesetzt wurde. Der 

damalige Bundesarbeitsminister Blüm (CDU) führte dazu in der Plenardebatte aus, 

dass das Gesetz „[…] auch ein Ergebnis der sozialen Partnerschaft [ist]. Dieses Ge-

setz ist auch im Dialog mit Gewerkschaften und Arbeitgebern entsprungen. Es ist 

auch die Frucht jener Gespräche, die wir im Herbst dieses Jahres geführt haben. Sie 

sehen: Miteinander reden - Gewerkschaften, Arbeitgeber und Bundesregierung - 

führt immer weiter, als nur auf Kundgebungen Meinungen auszutauschen“ (Norbert 

Blüm, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, CDU, Wortprotokoll, Deutscher 

Bundestag, 10. Wahlperiode, 182. Sitzung am 6.12.1985, S. 1386 (D); zit. nach 

Trampusch 2002, S. 18f.). 

 

1.4.5.1.1 Systematische Beschneidung der Selbstverwaltung  
  

Zwischen 1990 und 1994 initiierte Bundeskanzler Kohl sogenannte Kanzlerrunden, in 

denen er gemeinsam mit den Verbänden und den Ministerien Probleme der Beschäf-

tigungs- und Arbeitsmarktpolitik, Sanierungsmöglichkeiten und Umstrukturierungs-

prozesse der Unternehmen in den neuen Bundesländern, lohnpolitische Themen, die 

Zukunftschancen arbeitsmarktpolitischer Instrumente etc. diskutierte (vgl. ebd., S. 

20). Die Bundesregierung baute ihre Einflussbereiche auf die BA in dieser Zeit durch 

entsprechende Rechtsetzung aus und erreichte dadurch z.B. weitergehende Befug-

nisse in Bezug auf die Haushaltsplanung der BA. Ab 1993 konnte sie sogar deren 

Haushaltsplan auch ohne Zustimmung des Verwaltungsrates in Kraft setzen (vgl. 

ebd., S. 24). 

Trampusch kommt wie Schroeder und Schulz zu dem Schluss, dass ab diesem Jahr 

auch die Zahl der einstimmigen Beschlussfassungen in den Selbstverwaltungsorga-

nen abnahm. Es kam zu starken Kontroversen nicht nur zwischen Bundesregierung 

und Selbstverwaltung, sondern auch innerhalb der Selbstverwaltungsorgane. Den 

Höhepunkt der Beschneidung der Selbstverwaltungsrechte bildete ein Gesetzentwurf 

der schwarz-gelben Regierungskoalition unter Bundeskanzler Kohl, der vorsah, Vor-

stand und Verwaltungsrat der BA durch Entzug des Anordnungsrechts zu entmach-

ten. Die Selbstverwaltung hätte in diesem Fall die Möglichkeit zur Ausgestaltung des 

arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums gänzlich verloren. Dieser Entwurf scheiterte 

jedoch im AfArbSoz und der Verwaltungsrat behielt die Anordnungsermächtigung für 

die Ermessensleistungen. Trampusch sieht die Rolle der Sozialpartner durch die 

staatlichen Beschränkungen der Selbstverwaltungsgremien jedoch eher gestärkt, da 

sie die Verbände dazu veranlassten, nicht nur für ihren Einfluss in den oberen 

Selbstverwaltungsgremien zu kämpfen, sondern auch ihren Einfluss im regionalen 

Bereich weiter auszudehnen (vgl. ebd., S. 28ff.). 
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Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Ausgaben forderten die Verbände 

die Stärkung der Rolle der Selbstverwaltung auf regionaler Ebene, die über die Funk-

tion beratender Gremien hinausgehen sollte. Im Jahr 1994 erlaubte der Haushaltser-

lass die dezentrale Mittelbewirtschaftung für Kann-Leistungen. Verwaltungsrat und 

Vorstand der BA wollten diesen Erfolg für weitere Dezentralisierungsmaßnahmen 

ausnutzen und legten dem Bundeskanzleramt, den Bundesländern und anderen In-

stitutionen „Thesen zur Arbeitsmarktpolitik“ vor, in denen sie die Steuerfinanzierung 

versicherungsfremder Leistungen und eine „Dezentralisierung sowie Regionalisie-

rung der Kompetenzen“ forderten, um eine betriebsnahe, am Ersten Arbeitsmarkt 

ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik betreiben zu können (vgl. ebd., S. 33f.). Konkreti-

siert wurden diese Forderungen im Projekt „Arbeitsamt 2000“, das zahlreiche De-

zentralisierungsmaßnahmen vorsah. Bundesarbeitsminister Blüm griff die Debatte 

auf und führte sie fort, indem er die Dezentralisierung zum Leitmotiv des Arbeitsför-

derungsreformgesetzes (AFRG) machte.  

Die Übertragung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) in das SGB III 1998 bedeute-

te schließlich eine Reihe von Veränderungen für die Arbeitsämter und ihre Verwal-

tungsausschüsse. So erhielten die Arbeitsämter seit 1998 einen Eingliederungstitel, 

über den sie für die Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Eingliede-

rungszuschüsse, Trainingsmaßnahmen, erweiterte Selbstständigenförderung, Ein-

gliederungsvertrag, berufliche Weiterbildung, ABM) ohne verbindliche Vorgaben ver-

fügen konnten. Die Verteilung der Mittel des Eingliederungstitels wurde in den Kom-

petenzbereich der Verwaltungsausschüsse übergeben (vgl. Trampusch 2002, S. 34). 

Aber mit der Einführung des AFRG im Jahre 1998 wurde die BA dazu verpflichtet, 

ihre Aufgaben im Rahmen des Stabilitätsgesetzes auszuführen. Um einen reibungs-

losen Ablauf der Tätigkeiten zu gewährleisten, schränkte die Bundesregierung die 

Rechte der Selbstverwaltung ein. So konnte sie z.B. in bestimmten Fällen der BA 

ohne Einschaltung der Selbstverwaltungsgremien Weisungen erteilen und verschaff-

te sich die Verfügungsgewalt über die Verwendung der gebildeten Rücklagen. Weite-

re Einschränkungen konnten nach Trampuschs Auffassung durch Fachgespräche 

der Verbände mit dem BMAS verhindert werden. Eine wichtige Rolle habe auch die 

Verbandsmitgliedschaft einiger Vertreter des AfArbSoz gespielt (vgl. ebd., S. 26f.). 

Aus diesem Grund nahmen die Verbände die Vertretung ihrer Interessen weniger 

intensiv in den Selbstverwaltungsgremien der BA denn außerhalb der Arbeitsverwal-

tung (z.B. im AfArbSoz oder über die Fachabteilungen auf Ressortebene) wahr.  

Der Aufbau einer Innenrevision bei der BA deckte im Jahr 2002 den sogenannten 

Vermittlungsskandal auf, der zu einer Reformierung der Bundesanstalt führte, die 

folgende Änderungen mit sich brachte: „Das Amt des Präsidenten und des Vizeprä-

sidenten sowie der Vorstand in seiner alten Form wurden abgeschafft. An ihre Stelle 

tritt ein dreiköpfiger Vorstand auf Vertragsbasis […] der auch die Aufgaben des Prä-

sidenten wahrnimmt und dessen Mitglieder von der Bundesregierung berufen werden 

und von ihr „wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist“ abberufen werden können. 

Der Verwaltungsrat wird von 51 auf 21 – wie bisher ehrenamtliche – Mitglieder ver-

kleinert, in ihm sind weiterhin die Bundesregierung (3 Mitglieder), die Länder (3), die 
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Kommunen (1), die Gewerkschaften (7) und die Arbeitgeberverbände (7) vertreten“ 

(Trampusch 2002, S. 35). Im Weiteren folgte durch die Auflösung der Verwaltungs-

ausschüsse der Regionaldirektionen die Abschaffung der Selbstverwaltung auf der 

Landesebene (vgl. ebd., S, 233f.). Seit 2004 gibt es somit nur noch Selbstverwal-

tungsorgane auf der zentralen und lokalen, nicht mehr auf der regionalen Ebene der 

BA (vgl. Klenk 2009a, S. 207).  

Zur Abkehr vom rein korporatistischen Modell kam es aber nicht durch die geänder-

ten Leistungsstrukturen, sondern durch die Einführung des SGB II. Die Leistungen 

des ALG II werden als Auftragsangelegenheit des Bundes gehandhabt und insofern 

ohne die Selbstverwaltung umgesetzt. 

„Wenig Beachtung fand in der Literatur bislang, dass mit der Einführung des SGB II 

nicht nur zwei unterschiedliche Verwaltungsregime entstanden sind, sondern auch 

zwei unterschiedliche Regime der korporatistischen Interessenvermittlung. Anders 

als bei den Trägern des SGB III sieht das SGB II keine institutionell abgesicherte Be-

teiligung von Interessenverbänden vor“ (ebd., S. 36). Allerdings wurden bei den 

meisten SGB II-Trägern Beiräte gebildet, in denen auch die Sozialpartner beteiligt 

werden. Zusätzlich sind hier auch die Sozial- und Wohlfahrtsverbände vertreten. Von 

Vorteil wäre Klenks Meinung nach ein „[…]Partizipationsgremium, in dem Fragen der 

Verwaltung des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums von einem übergeordne-

ten, gesamtgesellschaftlichen Standpunkt unter Einschluss aller betroffenen Interes-

sen, d.h. insbesondere auch der VertreterInnen der Arbeitslosen, behandelt werden“ 

(Klenk 2009a, S. 218). 

 

1.4.6 Die Rolle von Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen 

in der Arbeitsmarktpolitik  
 

Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik liegt das Problem uneindeutiger bzw. un-

gesicherter wissenschaftlicher Befunde Rabes Ansicht nach auf der Hand. Erkennt-

nisse zu den Wirkungen würden mit immer ausgefeilteren ökonometrischen Analy-

semethoden gewonnen. Für Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

werde versucht, ein Beschäftigungsergebnis bei hypothetischer Nichtteilnahme zu 

ermitteln, um die Teilnahmewirkung als Differenz der beiden Werte ermitteln zu kön-

nen. Die Methoden seien so komplex, dass die Praxis die Methodenabhängigkeit 

nicht einordnen könne. Die Befunde der Wirkungsanalysen unterscheiden sich stark 

voneinander und könnten auch oftmals wegen der schlechten Datenlage aufgrund 

geringer Fallzahlen keine gesicherten Erkenntnisse liefern. Der verbesserte Zugang 

zu den prozessproduzierten Daten der BA wurde deshalb im Job-AQTIV-Gesetz 

(AQTIV = Aktivieren, Qualifizieren, Trainieren, Investieren, Vermitteln) festgeschrie-

ben. 

Weiterhin erschweren multiple, teilweise konkurrierende Zielsetzungen die Evaluation 

des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums und darüber hinaus auch die prakti-
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sche Umsetzung der Maßnahmen. Beispielsweise sollen ABM nicht nur die Einglie-

derungschancen der Teilnehmer verbessern, sondern auch Arbeitsgelegenheiten für 

Schwervermittelbare schaffen. Die Rangfolge der Zielsetzungen ist nicht immer ein-

deutig (vgl. Rabe 2003, S. 108ff.). 

Grundsätzlich erfolge wissenschaftliche Beratung jedoch in allen Phasen der Politik-

produktion – von der Problemdefinition über die Politikformulierung bis hin zur Evalu-

ation und Neuformulierung von Zielsetzungen (vgl. ebd., S. 107f.). Das Problem bei 

wissenschaftlicher Beratung ist Schmids Ansicht nach häufig die „Kakophonie unter-

schiedlicher Meinungen“. Viele Politiker in der heutigen Zeit würden ihre Entschei-

dungen gerne wissenschaftlich legitimieren lassen (besonders kurz vor den Wahlen) 

oder sie möchten sich hinter den Wissenschaftlern „verstecken“ (vgl. Schmid 2003, 

S. 72ff.). Hinzu kommt die Tatsache, dass die Schwerpunkt- und Zielsetzung der Un-

tersuchungen auch immer davon abhängt, wo sich die Forschungsgremien verorten 

lassen. So scheint es nicht verwunderlich, dass z.B. Untersuchungen des BA-

eigenen Forschungsinstituts (IAB) oder der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-

Stiftung in der Wirkungsforschung zu anderen Ergebnissen kommen als die des wirt-

schafts- und arbeitgebernahen Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). 

Schmid beschreibt die Entwicklung der Evaluationsforschung in der Bundesrepublik 

als positiv, erkennt jedoch gleichzeitig die bestehende Gefahr einer rückschrittigen 

Entwicklung. Die erste Stufe erreichte die Evaluationsforschung in Deutschland zu 

Beginn der 1990er Jahre. Hier konzentrierten sich die Wissenschaftler vorwiegend 

auf die sehr einseitig gestaltete Untersuchung von Verbleibsquoten und schlossen 

daraus voreilig positive Eingliederungserfolge verschiedenster arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen. In einer zweiten Stufe entwickelte sich die Evaluationsforschung Ende 

der 1990er Jahre dahingehend weiter, dass die Einsetzung von Kontrollgruppen die 

vormals positiven Eingliederungserfolge der Instrumente in Teilen revidierte. Es etab-

lierte sich in der Forschung somit ein kritischer Umgang mit Datenmaterial und ge-

wonnenen Evaluationsergebnissen. Die Validität der vorwiegend negativen Ergeb-

nisse konnte jedoch aufgrund der zu kurzfristigen Untersuchungszeiträume nicht ge-

währleistet werden, so dass sich in der dritten Entwicklungsstufe der Evaluationsfor-

schung nach Implementation der Hartz-Gesetze eine Forschungsstruktur zu etablie-

ren begann, die sowohl auf quantitativer als auch auf qualitativer Ebene eine Profes-

sionalisierung und Ausweitung der Untersuchungsmethoden und –ziele einleitete, 

einen erweiterten Zugang zu Datensätzen offerierte und vor dem Hintergund der ge-

machten Erfahrungen auf längerfristige Ex-post-Wirkungsanalysen setzte.  

Obwohl klare Fortschritte in der Ausgestaltung der Forschungsmethoden erkennbar 

sind, zeigen sich jedoch auch negative Entwicklungen: Trotz der positiven Wirkungs-

analysen von unterschiedlichen Forschungseinrichtungen bezüglich der Instrumente 

der Weiterbildung, der Eingliederungszuschüsse und der Existenzgründungen gehen 

die Zahlen der Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen zurück, werden Existenz-

gründungen vorwiegend nur für Arbeitslosengeldempfänger gefördert, spielen kurz-

fristige, unkoordnierte Arbeitsgelegenheiten eine Hauptrolle in der Arbeitsförderung. 
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Es ist Schmids Ansicht nach daher unbedingt nötig, die Evaluationsforschung für wei-

tere Bereiche zu öffnen und auf eine vierte Stufe zu heben: Hier müsse es darum 

gehen, gezielte Analysen im SGB II-Bereich zu forcieren, den Blick auf die Langfrist-

wirkungen zu richten, interaktive Wirkungen von mehreren Instrumenten in den Fo-

kus zu rücken, die Makroebene nicht aus dem Blickfeld zu verlieren und die Bedeu-

tung der Akteursverflechtungen sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene 

in die Untersuchungen einzubeziehen (vgl. Schmid 2007, S. 106f.). Auf diese Anfor-

derungen an die Evaluationsforschung verweist auch Stegner, die eine Verbesse-

rung der Modellspezifizierung empfiehlt. Ihrer Meinung nach sei es unabdingbar, dem 

Implementationsprozess größere Beachtung zu schenken und sich nicht ausschließ-

lich an der Datenlage zu orientieren. „Mangelnde Kenntnisse der Policy-Umsetzung 

können zu Fehlspezifizierungen der Modelle führen“ (Stegner 2008, S. 73). Hierzu 

dürfe man sich nicht ausschließlich auf spezielle Adressatenmerkmale der Instru-

mente konzentrieren, sondern müsse auch weitere externe Faktoren einbeziehen. 

Stegners Ansicht nach ließe sich bei der Betrachtung der Ausgestaltung vieler Wir-

kungsanalysen die Vermutung anstellen, […] dass nicht die Datenerhebung einem 

bestimmten Erkenntnisinteresse folgte, sondern vielmehr das Erkenntnisinteresse 

durch die vorhandenen Daten bestimmt wurde“ (vgl. ebd., S. 75). 

Schmid kritisiert an der Ausgestaltung der Einbeziehung wissenschaftlicher Berater 

und Institute in Deutschland, dass eine unvorteilhafte Vermischung von Politikbera-

tung und Politikerberatung existiert. Weiterhin sei Politikberatung in Deutschland 

durch eine oligopolistische Beratungsstruktur (sechs große Wirtschaftsforschungsin-

stitute und wenige große Stiftungen, besonders die Bertelsmannstiftung) gekenn-

zeichnet. In Deutschland wäre ein Aufbrechen der Think-Tank-Landschaft² sinnvoll, 

insbesondere durch eine Änderung der Auftragsvergabepraxis (mehr Ausschreibun-

gen). Weiterhin bemängelt Schmid, dass es in Deutschland bislang nicht möglich ist, 

paradigmatische Ideen unvoreingenommen gemeinsam zu debattieren. Immer wie-

der werden in der Wissenschaft mit Schlagworten wie Neoliberalismus oder Ameri-

kanisierung auf der einen und Staatssozialismus sowie Korporatismus auf der ande-

ren Seite Denkverbote erteilt (vgl. Schmid 2003, S. 72ff.). 

Auch Stegner bemängelt innerhalb der Evaluationstätigkeit einen auf diesen Denk-

verboten resultierenden Zielkonflikt zwischen effektiver Wiedereingliederung und So-

zialstaatsparametern, den es aufzubrechen gelte (vgl. Stegner 2008, S. 76). 

 

 

 

 
_______________________________________________________________ 

² Think Tank = „Denkfabrik“ zur Politikberatung; oftmals in der Organisationform von Stiftungen. 
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1.4.7 Akteure und Politikverflechtung im Mehrebenensystem 
 

Netzwerkstrukturen von Akteuren eines Politikfeldes bzw. politikfeldübergreifender 

Kooperationen gibt es nicht nur auf nationaler und regionaler Ebene.  

Schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts spielten verschiedene Organisationen inner-

halb der Ebene der Europäischen Union und darüber hinaus eine große und wach-

sende Rolle, in dem sie Empfehlungen für gesetzliche Rahmenbedingungen in den 

Nationalstaaten gaben, eigene Richtlinien für spezielle Politikfelder entwickelten und 

Best-practice-Beispiele³ verschiedener länderspezifischer Programme kommunizier-

ten. Die Kombination von Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik war auf europäi-

scher Ebene von Beginn an ein zentrales Kriterium für eine erfolgreiche Nationalstaa-

ten übergreifende Gestaltung von Leitlinien und Programmen. 

 

1.4.7.1 Einfluss der OECD und der ILO 
 

Basierend auf schwedischer Reformpolitik aus den 1950er Jahren sprach z.B. die 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 1964 

Empfehlungen an ihre Mitglieder aus. Obwohl die Ausgangsbedingungen in der Bun-

desrepublik denen Schwedens ähnelten, setzte man den Fokus hier stärker auf die 

berufliche und kaum auf die regionale Mobilität, da man dieser schon durch den fö-

derativen Charakter der Verfassung genügend Bedeutung beizumessen glaubte. Es 

kam der deutschen Regierung vor allem auf die Koordination verschiedener Politik-

bereiche und Akteure an und weniger auf die inhaltliche Ausrichtung der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik. 

Neue Ideen und beschäftigungspolitische Reformkonzepte kamen daher eher von 

Seiten internationaler Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) und der OECD mit ihren beschäftigungspolitischen Konferenzen. Insbesondere 

durch die ILO in ihrer Organisationsform eines Selbstverwaltungsgremiums erfuhren 

auch nationalstaatliche Akteure der deutschen Arbeitsmarktpolitik aus erster Hand 

von aktuellen Konzepten und Strategien, die auf den internationalen Arbeitskonfe-

renzen diskutiert wurden. 

Nahezu alle Teilnehmer einer externen Expertengruppe, die die Themen Arbeitslo-

sigkeit und Beschäftigung für die 45. internationale Arbeitskonferenz in einem Bericht 

vorbereiteten, sahen die Lösung arbeitsmarktpolitischer Problemlagen vorwiegend 

als Aufgabe einer keynesianisch orientierten Wirtschaftspolitik. Geschrieben wurde 

über Chancen und Möglichkeiten globaler Nachfragesteuerung. Arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen wie die Förderung der beruflichen Bildung oder Auswirkungen der  

 

___________________________________________________________________ 

³ beste realisierte Lösung zur Erreichung eines Ziels. 
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Automatisierungstendenzen fanden im Gegensatz zu den wirtschaftspolitischen 

Empfehlungen des Konferenzberichtes kaum Beachtung (vgl. Altmann 2004, S. 118). 

Die Ergebnisse der Konferenz stimmten mit den Erkenntnissen des Berichts überein 

und auch die folgenden zwei Jahre bildeten wirtschaftspolitische Überlegungen die 

Grundlage der Diskussionen. 

Das Bundesministerium für Arbeit (BMA) und dessen Vertreter in den ILO-Gremien, 

Claussen, kritisierten die Ausrichtung von wirtschaftspolitischen Empfehlungen auf 

arbeitsmarktpolitische Problemlagen, gab es doch in der Bundesrepublik eine strikte 

Trennung von Wirtschaftspolitik und sozialpolitisch ausgerichteter Arbeitsmarktpolitik. 

Unterstützung erfuhr das BMA hierbei vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) 

(vgl. ebd., S. 122). Weiterhin wurde in den ILO-Empfehlungen nicht von einer aktiven 

Arbeitsmarktpolitik oder einer nötigen Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik gesprochen, 

sondern nur von einer Beschäftigungspolitik mit wirtschaftspolitischen Implikationen 

für die Arbeitsmarktprobleme (vgl. ebd., S. 125ff.). 

Aufgrund der divergierenden Problemlagen in den verschiedenen Nationalstaaten 

verweigerten jedoch regelmäßig mehrere Nationalstaaten, darunter auch die Bundes-

republik, die Ratifizierung rechtsverbindlicher Übereinkommen, in deren Folge sie 

Bericht über den Umsetzungsstand hätten ablegen müssen. Wie schwierig die Um-

setzung von ILO-Vorgaben sein kann, zeigt ein verabschiedetes Übereinkommen 

aus dem Jahr 1951. Hiermit sollte die gleiche Entlohnung von Männern und Frauen 

in gleichwertigen Arbeitsverhältnissen durch die Nationalstaaten gewährleistet wer-

den. Die Bundesrepublik erklärte in einer Stellungnahme, dass aufgrund der Tarif-

partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein staatlicher Eingriff in diesem 

Bereich nicht möglich sei und verzichtete daher auf eine Ratifizierung (vgl. Oschmi-

ansky 2010b). 

 

1.4.7.2.1 Der Europäische Sozialfonds (ESF) als Instrument zur            

Vermeidung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 
 

Der ESF ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union (EU), um Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer und Arbeitsuchende zu unterstützen. Der im Jahr 1957 

gegründete Fonds fördert jeweils über einen Zeitraum von mehreren Jahren (Förder-

periode) Maßnahmen in den EU-Mitgliedstaaten, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden 

und zu reduzieren und Ausbildungsangebote zu erweitern. Gemeinsames Ziel der 

EU und der Mitgliedstaaten ist, dass alle Bürger eine berufliche Perspektive erhalten. 

Die Verwaltung des ESF erfolgt durch die Europäische Kommission. Die Mitglieds-

staaten entwickeln eigene operationelle Programme für den Einsatz der Mittel. Die 

Umsetzung der Programme erfolgt durch öffentliche und privatwirtschaftliche Träger; 

nationale Behörden sind für die Überwachung und die Auswahl der Projekte verant-

wortlich. 

Die Finanzierung durch den sogenannten Prinzipal, die Kommission, beginnt nur 

dann, wenn die Vorgaben bei der Konzeptionierung eingehalten wurden. Hier spricht 
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man von einer „harten“ Steuerung, da eine Finanzierung nur unter ganz bestimmten 

Bedingungen gewährt wird (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 256). Mit den ESF-Mitteln 

können sich Beschäftigte zum Beispiel fortbilden, um ihre beruflichen Chancen zu 

verbessern. Die Mittel werden auch eingesetzt, um für Chancengleichheit auf dem 

Arbeitsmarkt zu sorgen und um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbes-

sern. Außerdem werden Beschäftigte und Unternehmen besser auf neue arbeitswelt-

liche Herausforderungen (z.B. Einführung neuer Technologien und Produkte) vorbe-

reitet und es wird verhindert, dass Arbeitslose den Kontakt zum Arbeitsmarkt verlie-

ren. 

In der aktuellen Förderperiode von 2007 bis 2013 stellt der ESF jährlich insgesamt 

über 10 Mrd. Euro in allen EU-Mitgliedstaaten aus dem ESF bereit. Dies entspricht 

einem Anteil von mehr als 10 % des Gesamthaushalts der Europäischen Union. Der 

Anteil der Nationalstaaten beruht auf dem Wohlstandsniveau, so dass der Umfang 

der Unterstützung zwischen 85 und 50 % beträgt (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 

256). Eine Kofinanzierung der ESF-Mittel mit landeseigenen Mitteln ist vorgeschrie-

ben und wird auch nur dann gewährt, wenn eine Übereinstimmung mit den Förder-

schwerpunkten vorliegt und noch keine nationale Förderung zu den entsprechenden 

Förderschwerpunkten existiert (vgl. ebd., S. 252).  

Zu den vier thematischen Prioritätsfeldern der derzeitigen Förderperiode zählen die 

Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmern, die Stärkung des Hu-

mankapitals, der Zugang zu Beschäftigung und die Transnationalität. Schwerpunkte 

der vergangenen Förderperiode waren die Vollzeitqualifizierung von Arbeitslosen, 

berufsorientierende und berufsvorbereitende Maßnahmen für Jugendliche, Qualifizie-

rung in geförderter Beschäftigung, Weiterbildung für Beschäftigte und Existenzgrün-

dungsförderung (vgl. ebd., S. 263). 

Seit der Neuordnung der Strukturfonds im Jahr 2000 ist der ESF, der schon seit 1957 

existiert, Finanzier der Maßnahmen, die zur Zielerreichung der Europäischen Be-

schäftigungsstrategie beitragen (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 252). Für die Bun-

desrepublik und ihre Bundesländer sind die finanziellen Zuwendungen des ESF un-

verzichtbarer Bestandteil der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Es können Zielgruppen ge-

fördert werden, die aufgrund ihrer fehlenden Leistungsberechtigung sonst keinen An-

spruch auf eine Arbeitsförderungsmaßnahme hätten. Hierunter fallen z.B. Berufs-

rückkehrer, die weder SGB III- noch SGB II-Ansprüche vorweisen können. Der ESF 

bietet also eine Bandbreite an Förderungsmöglichkeiten, die von beruflichen Qualifi-

zierungsmaßnahmen für „Nichtleistungsbezieher“ bis hin zu berufsspezifischen 

Sprachförderungsmodulen für Arbeitslose mit Migrationshintergrund reichen. Eine 

besondere Rolle spielt der ESF auch bei innovativen oder grenzüberschreitenden 

arbeitsmarktpolitischen Programmen (vgl. Oschmiansky 2010c). 
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1.4.7.3 Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) 
 

Bis zu Beginn der 1990er Jahre existierte keine Form zentraler Zuständigkeit der EU 

für arbeitsmarktpolitische und beschäftigungspolitische Strukturen im Mehrebenen-

system (vgl. Oschmiansky 2010c). Erste nennenswerte Auswirkungen der Verflech-

tung im Mehrebenensystem auf die bundesrepublikanische Beschäftigungspolitik 

ergaben sich aus dem Vertrag von Maastricht, der am 1. November 1993 in Kraft trat. 

Die hier verabschiedeten Stabilitätskriterien wirken sich negativ auf beschäftigungs-

politische Instrumente aus, da die Neuverschuldung eines Landes nicht höher als 3 

% und die Gesamtverschuldung nicht höher als 60 % des Bruttoinlandsprodukts lie-

gen darf. Hieraus ergeben sich also indirekte Sparzwänge auf dem Feld der Sozial- 

und der Arbeitsmarktpolitik (vgl. Neumann 2008, S. 83f.) 

1997 entwickelte sich die Beschäftigungspolitik im Rahmen des Vertrags von Ams-

terdam zu einem eigenen Bestandteil des EG-Vertrags. Die Beschäftigungspolitik 

blieb zwar weiterhin in der Verantwortung der Nationalstaaten, es wurde jedoch eine 

bessere Koordination zwischen den einzelnen Nationalstaaten vereinbart (vgl. 

Neumann 2008, S. 93f.). Die Unterzeichner-Länder erkannten an, dass die Bedeu-

tung der Beschäftigungspolitik über Ländergrenzen hinausgeht und insofern im 

Rahmen einer Europäischen Beschäftigungsstrategie gemeinsam koordiniert werden 

muss (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 252). Artikel 128 des EG-Vertrags beinhaltete 

fortan die Beschäftigungspolitischen Leitlinien, die auf Vorschlag der Europäischen 

Kommission vom Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt wurden. Sie sind geglie-

dert in vier Themenfelder. Neben der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

(Employability) geht es um die Entwicklung des Unternehmergeistes und die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen (Entrepreneurship), die Förderung der Anpassungsfähigkeit 

der Unternehmen und ihrer Beschäftigten (Adaptability) und die Ausweitung von 

Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen (Equal 

Opportunity) (vgl. Ostheim/Zohlnhöfer 2002, S. 12). 

Parallel zu diesen Leitlinien existieren mit der Steigerung der Beschäftigungsquote, 

der Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Arbeit, Strategien zur Entwicklung 

des lebensbegleitenden Lernens, der Einbindung der Sozialpartner in die EBS, der 

Sicherung eines geeigneten Policy-Mix unter Beachtung der Chancengleichheit und 

der Berücksichtigung regionaler Unterschiede sowie der Entwicklung gemeinsamer 

Indikatoren sechs Querschnittsaufgaben (vgl. ebd.) 

Der ungezwungene Charakter der Austausch- und Dokumentationsarbeit innerhalb 

der OECD und der ILO schien damit überholt. Die EBS bildet den verpflichtenden 

Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der EU, in dem institutionalisierte Verfahren im 

Rahmen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischer Zusammenarbeit ausgestaltet 

und weiterentwickelt werden. Seit dem Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 

verfügen die Sozialpartner mit der Einführung des Sozialprotokolls in den EG-Vertrag 

über eine rechtlich gestärkte Stellung: Das Sozialprotokoll gesteht ihnen eine wichti-

ge Rolle zu und die Länder müssen eine umfassende Partnerschaft und Beteiligung 
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der Sozialpartner im Politikfeld der Arbeitsmarktpolitik gewährleisten. Nach Artikel 

139 EG-Vertrag befragt die Kommission zunächst die europäischen Sozialpartner, 

bevor sie beschäftigungs- und/oder sozialpolitische Vorschläge formuliert. 

 

1.4.7.4 Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) 
 

Seit dem Lissaboner Gipfel im Jahr 2000 nannte man die Durchführung von Koordi-

nierungsverfahren Lissabon-Strategie oder auch Offene Methode der Koordinierung 

(OMK). Die Mitgliedsstaaten müssen zwar keine vollständige Umsetzung der Leitli-

nien und der Aufgaben gewährleisten, eine vollkommene Nichtbeachtung der Vorga-

ben kann jedoch gerichtliche Schritte der europäischen Ebene zur Folge haben. Sol-

che Sanktionsmaßnahmen sind jedoch noch nie durchgesetzt worden, weshalb die 

Überwachung damit in der Hand der zu Überwachenden liegt: Eine erfolgreiche Um-

setzung der Vorgaben steht und fällt also mit dem politischen Willen der einzelnen 

Mitgliedsstaaten (vgl. ebd.). 

Hodson und Maher bezeichnen eine solche Methode als „non binding method“ und 

prangern damit den ihrer Ansicht nach immer noch zu unverbindlich ausgestalteten 

Kooperationsprozess an (vgl. Hodson/Maher 2001, S. 722f.). Hierbei handelt es sich 

also um eine „weiche“ Steuerungsform, die im Falle einer Nichtbefolgung keine direk-

ten rechtlichen oder monetären Strafen nach sich zieht. Das nationalstaatliche Recht 

auf Souveränität bleibt erhalten. 

Seit 2005 gibt es 24 integrierte Leitlinien, die drei Jahre Gültigkeit besitzen und in der 

nationalstaatlichen Politik berücksichtigt werden sollen. Die Nationalstaaten müssen 

alle drei Jahre nach Ablauf der Gültigkeitsdauer in Form des Nationalen Reformpro-

gramms (NRP) Bericht über den Stand der Umsetzung und die allgemeine Beschäf-

tigungslage erstatten. Vor 2005 fand die Berichterstattung noch jährlich in Form des 

Nationalen Aktionsplans (NAP) statt (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 254). Berück-

sichtigt der Staat die Leitlinien nicht zur Zufriedenheit des Rates, spricht dieser Emp-

fehlungen aus, die einen gewissen Druck erzeugen, jedoch nicht bindend sind. 

Aus den Evaluierungsergebnissen der Länderberichte entsteht ein gemeinsamer Be-

schäftigungsbericht der EU. Parallel dazu laufen Benchmarking- und Monitoringpro-

zesse. Die Ziele sind von der EU vorgegeben, die Wege zur Erreichung liegen in der 

Hand der Nationalstaaten. Irmer und Yollu-Toluk sprechen in diesem Zusammen-

hang vom Prozess des ‘namings und shamings‘ (vgl. ebd., S. 255). „Shaming“ des-

halb, weil Good- und Best-Practice-Beispiele, die die EU hervorhebt, in gewisser 

Weise die Innovationskraft der Mitgliedsländer behindern, die nicht zu den Best-

Practice-Ländern gehören, und ihre Bemühungen als falschen Weg charakterisieren 

(vgl. Neumann 2008, S. 95). Diese Strategie stehe in einem Spannungsverhältnis zur 

Politik der Nationalstaaten, da sie die Diversität der Politiken nicht berücksichtigt und 

nicht anerkennt, dass trotz ähnlicher Problemlagen der Länder in manchen Fällen ein 
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anderer als der empfohlene Weg zur besseren Erreichung der Ziele der EBS führt 

(vgl. Hartlapp 2006, S. 18). 

Sogenannte Peer Reviews scheinen der effektivere Weg zu sein, da hier Mitglieds-

länder im Rahmen zweitägiger Treffen durch Praxisbesuche, Vorträge und Diskussi-

onsrunden miteinander und nicht nur voneinander lernen sollen (vgl. Neumann 2008, 

S. 95). Die Peer Reviews sind Unterprogramme der OMK und finden unter dem Dach 

der Generaldirektion „Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleich-

heit“ der Europäischen Kommission statt. Sie tragen jedoch eher einen sozialintegra-

tiven denn einen beschäftigungspolitischen Charakter. Viele Länder fungierten be-

reits als Gastgeber und stellten ein in ihrem Land eingeführtes erfolgreiches und/oder 

neuartiges Programm vor. England, Frankreich, Belgien, Österreich und die Nieder-

lande präsentierten z.B. Projekte, die sowohl einen sozialintegrativen als auch einen 

beschäftigungsfördernden Charakter aufweisen. Deutschland zeichnete sich in den 

Jahren 2004 und 2008 durch Projekte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus 

(vgl. Europäische Union 2009). 

An der Erstellung der NAP bzw. NRP sind die zuständigen Bundesministerien, die 

Bundesregierung, die Länder, die BA, kommunale Spitzenverbände und die Sozial-

partner beteiligt (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 258). 

Deutschland schuf sich jedoch durch die Formulierung eigener vorrangiger Hand-

lungsfelder große Spielräume bei der Berichterstattung. Diese vorrangigen Hand-

lungsfelder stellen Querschnittsthemen der Leitlinien dar und ermöglichen es den 

Berichterstattern, einzelne EU-Leitlinien taktisch kurz abzuhandeln oder sogar auszu-

lassen. Sowohl die europäischen als auch die nationalstaatlichen Hauptakteure in 

diesem Bereich kommen nicht aus der Beschäftigungs-, sondern aus der Wirt-

schaftspolitik. Nur acht der 24 Leitlinien haben einen beschäftigungspolitischen Hin-

tergrund und auch in Deutschland finden sich nur in zwei der sechs definierten Hand-

lungsfelder beschäftigungspolitische Themen (vgl. ebd., S. 259). Die aufgrund der 

Evaluierungsergebnisse und Beschäftigungsberichte an Deutschland gerichteten 

Empfehlungen lassen sich mit den Feldern Prävention und Aktivierung, Steuer- und 

Abgabensystem, Geschlechtergleichstellung, Risikogruppen und Qualifizierung auf 

fünf Problembereiche reduzieren. Die Evaluierungsergebnisse der OMK kritisierten 

vor allem Handlungsfelder wie die Arbeitsmarktpolitik, da die Zuständigkeiten in die-

sem Bereich vollständig bei den Mitgliedsstaaten liegen (vgl. ebd., S. 252). 

 

1.4.7.5 Einfluss der EBS auf die deutsche Arbeitsmarktpolitik 
 

Die Forschung schätzt die direkt belegbaren Auswirkungen der EBS auf die deutsche 

Arbeitsmarktpolitik eher gering ein. Direkte Diffusionsprozesse seien aufgrund der 

unterschiedlichen Problemlagen in den Ländern selten nachzuweisen (vgl. Kemmer-

ling 2007, S. 160f.). Deshalb scheint es sinnvoller, zu untersuchen, inwiefern sich die 

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik in Deutschland seit der Einführung der EBS 
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1997 verändert hat und dann in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob die Reformen 

aufgrund nationaler Initiativen und Bedürfnisse oder als Resultat von Empfehlungen 

seitens der EU durchgeführt wurden (vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 262). Hartlapp 

sieht in der konkreten Nennung von Beschäftigungszielen auf dem Lissaboner Gipfel 

einen Paradigmenwechsel, also eine Veränderung in den Grundüberzeugungen. Die 

Zielsetzungen sehen für die Mitgliedsstaaten vor, dass bis zum Jahr 2010 die allge-

meine Beschäftigungsquote für die Mitgliedsländer bei 70 % liegen soll. Die Frauen-

erwerbstätigkeit solle mindestens 60 % betragen und die der älteren Erwerbsbevöl-

kerung 50 %. Die EBS orientiert sich bei der Beurteilung der Arbeitsmarktperformanz 

aufgrund dieser angestrebten Zielvorgaben nicht mehr an der Arbeitslosen-, sondern 

an der Beschäftigungsquote. 

Die Gemeinsamen Beschäftigungsberichte der Mitgliedsländer und der Kommission 

weisen einerseits darauf hin, dass sich Fortschritte bei der Umsetzung der beschäfti-

gungspolitischen Leitlinien in den Mitgliedsstaaten ergeben haben, andererseits wird 

jedoch bemängelt, dass Daten zu Evaluierungsmaßnahmen fehlen oder die Leitlinien 

in manchen Bereichen nur langsam oder gar nicht umgesetzt werden. Beispielhaft 

hierfür soll ein Auszug aus dem Gemeinsamen Beschäftigungsbericht der Europäi-

schen Kommission aus dem Jahr 2002 sein: 

 
„Die Fünfjahresbewertung der EBS kommt zu dem Ergebnis, dass zwar strukturelle Ver-
besserungen auf dem EU-Arbeitsmarkt festzustellen sind, nach wie vor jedoch noch er-
hebliche Schwächen bestehen, die ihren Niederschlag finden in der Arbeitslosigkeit, der 
Erwerbsquote und der Beschäftigungsquote, den geschlechtsspezifischen Unterschie-
den, der Qualität der Beschäftigung, dem Produktivitätswachstum und regionalen Un-
gleichgewichten. Diese Schwächen gilt es rasch zu überwinden, soll der EU-Arbeitsmarkt 
für kommende Herausforderungen gerüstet sein. […] In den meisten Mitgliedstaaten sind 
die Sozialpartner dieses Jahr stärker eingebunden in die NAP. Allerdings sind im Allge-
meinen nur geringe Fortschritte zu verzeichnen in den Verfahren der Sozialpartner selbst 
zur Umsetzung der europäischen Beschäftigungsstrategie. […] Regionale Ungleichge-
wichte bleiben […] ein ernsthaftes Problem. Auf nationalen Quellen basierende Indikato-
ren werden nicht systematisch verwendet, wobei Schwächen insbesondere feststellbar 
sind in Bezug auf benachteiligte Gruppen, Übergänge zwischen Beschäftigungen, Be-
treuungsleistungen (Indikatoren zur Arbeitsplatzqualität), Arbeitsmarktengpässe und Mo-
bilität sowie Wirksamkeit der Aktivierungsmaßnahmen. […] Die Zielvorgabe, dass 20 % 
der Arbeitslosen in den Genuss aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen gelangen sollten, wurde 
im Allgemeinen bei weitem übertroffen. […] Andererseits haben bisher nur fünf Mitglied-
staaten den präventiven Ansatz erfolgreich umgesetzt, d. h. das Abdriften in die Lang-
zeitarbeitslosigkeit erheblich reduziert. Generell werden genauere Informationen benötigt 
über die Wirksamkeit von Aktivierungsmaßnahmen. […]; die Anzahl der Mitgliedstaaten, 
die einschlägige nationale Zielvorgaben festlegen, ist weiterhin sehr niedrig. Die Tatsa-
che, dass die meisten Mitgliedstaaten in diesem Bereich noch nicht die vereinbarten Be-
schäftigungsindikatoren benutzen, beeinträchtigt die Analyse der relevanten Maßnah-
men“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2002, S. 5ff.). 

 

Die hier aufgezeigten Fehlentwicklungen und verpassten Chancen der Unterzeich-

ner-Länder machen deutlich, dass der Einfluss der EBS auf die nationalen Arbeits-

marktpolitiken eher gering ausfällt. Der Bezug zur EBS in der deutschen Arbeits-

marktpolitik findet nach Meinung von Irmer und Yollu-Toluk nur beim Job-AQTIV-

Gesetz und den Hartz-Gesetzen im allgemeinen Teil der Begründung Erwähnung 

(vgl. Irmer/Yollu-Toluk 2009, S. 262). Büchs verweist ebenfalls darauf, dass viele Ar-

beitsmarktakteure die EBS als Instrument der Inspiration und Legitimation für die ge-
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troffenen Entscheidungen innerhalb des Programmes JUMP, des Job-AQTIV-

Gesetzes und der Hartz-Gesetze sehen und diese dort Erwähnung findet (vgl. Büchs 

2005, S. 50) 

Eichhorst und Rhein kritisieren, dass die Europäische Beschäftigungsstrategie in 

Deutschland nur einseitige Auswirkungen auf das Politikfeld der Arbeitsmarktpolitik 

ausübt, so dass sich keine wirkungsvolle Beschäftigungspolitik in Form einer strate-

gischen Vernetzung wichtiger Politikfelder ergeben konnte (vgl. Eichhorst/Rhein 

2004, S. 541). Vor allem jedoch verhindern die nationalstaatlichen „Hoheitsrechte“ im 

Bereich der Arbeitsmarktpolitik eine vereinheitlichte und vor allem verbindliche, mit 

Sanktionmechanismen ausgestaltete Zusammenarbeit im Mehrebenensystem der 

EU. 

 

2. Historische Entwicklung des Politikfeldes Arbeitsmarktpolitik in 

der Bundesrepublik 
 

„Das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik ist ursprünglicher Bestandteil des übergreifenden 

Politikfeldes Sozialpolitik. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Verhältnis 

zwischen Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik dahingehend, dass „[…] die 

strukturellen Folgen marktwirtschaftlicher Prozesse sozial [abgemildert]“ werden soll-

ten (Dingeldey 2006, S. 4). In Deutschland etablierten sich so umfangreiche Schutz-

bestimmungen und Regulierungen in der Arbeitswelt wie in keinem anderen „fürsor-

genden Wohlfahrtsstaat“. 

Zimmermann ist der Auffassung, dass die Arbeitsmarktpolitik über Jahrzehnte lang 

nichts anderes gewesen sei als Sozialpolitik (vgl. Zimmermann 2005a, S. 4). Im Lau-

fe des 20. Jahrhunderts entwickelte sie sich jedoch zu einem eigenen Politikfeld. Im-

mer lauter wurde die Forderung nach einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, die nicht nur 

reagierte, indem sie Arbeitskräfte vermittelte und Arbeitslosigkeit verwaltete, sondern 

auch präventiv gestalten sollte. Mit dieser Forderung einher ging die Einsicht, dass 

arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Entscheidungen auch immer im Kontext 

der Wirtschaftspolitik getroffen werden müssen.  

 

2.1 Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik in der Tradition von John 

Maynard Keynes  
 

„Die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik plädiert für eine antizyklische Nachfrage-

steuerung durch den Staat, wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Schwankun-

gen unterworfen ist, da sie in einem gesamtwirtschaftlichen Nachfragedefizit die Ur-

sache für einen Wachstums- und Beschäftigungsrückgang sieht“ (Friedrich 1993, S. 

341).  
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Keynes konnte in seinem 1936 veröffentlichten Werk „The general theory of employ-

ment, interest and money“ zeigen, dass Marktungleichgewichte auch über längere 

Zeit Bestand haben konnten und sich nicht immer in angemessener Zeit wieder 

selbst regulierten (vgl. Rogall 2006b, S. 69). Keynes war davon überzeugt, dass nicht 

das hartnäckige Bestehen der Arbeitnehmer auf zu hohen Löhnen oder Sozialleis-

tungen der Grund für zunehmende Arbeitslosigkeit war. Vielmehr sei die strikte Wei-

gerung der Kapitaleigner, zu akzeptieren, dass die objektiv vorhandene Knappheit 

des Kapitals, das sie dem Markt aufgrund schlechter Renditeaussichten entzogen 

hatten, Schuld an der Arbeitslosigkeit (vgl. Deutschmann 2003, S. 294). Deshalb 

bliebe dem Staat gar keine andere Möglichkeit, als die mangelnde Investitionsbereit-

schaft durch öffentliche Nachfrage zu kompensieren. 

Neben den Nachfrageprogrammen der öffentlichen Hand zählen die „Zinssenkung 

durch Geldpolitik des Staates“, die „Erhöhung der verfügbaren Realeinkommen“, die 

„Ausweitung der öffentlichen Beschäftigung, der Sozialtransfers und der Arbeits-

marktpolitik“ sowie „Förderprogramme des Staates“ zum Maßnahmenkatalog einer 

nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik (vgl. Rogall 2006, S. 399f.).  

Keynes gilt als Vater der modernen Konjunkturtheorie. Er erkannte, dass Wirt-

schaftsakteure nicht zwingend investieren, wenn die wirtschaftliche Lage positiv ist. 

Die Investitionsbereitschaft hängt immer auch von den Zukunftserwartungen der Un-

ternehmer ab. Wird die weitere wirtschaftliche Entwicklung negativ eingeschätzt, 

komme es aufgrund der Zurückhaltung der Unternehmer zu einem wirtschaftlichen 

Abschwung, der nur durch eine Nachfragesteigerung der öffentlichen Hand über-

wunden werden könne. Die steigende Nachfrage führe zu steigender Beschäftigung 

und höheren Einkommen und in der Folge zu weiter wachsender Beschäftigung. 

Keynes nennt diesen Effekt „Multiplikatorwirkung“ (vgl. Rogall 2006b, S. 74). Von 

„Akzeleratorwirkung“ könne gesprochen werden, wenn die Unternehmer dadurch zu 

weiteren Investitionen angeregt würden. Soweit die Nachfrageprogramme des Staa-

tes mit Krediten finanziert würden, könnten diese in der anschließenden Phase des 

Wirtschaftswachstums wieder zurückgezahlt werden. Keynes nahm auch eine höhe-

re Inflationsrate zur Erreichung niedrigerer Arbeitslosigkeit in Kauf. Er akzeptierte 

somit die Annahmen der sogenannten Phillips-Kurve, die einen „trade-off“ zwischen 

Inflation und Arbeitslosigkeit beschreibt. Die Phillips-Kurve verlor jedoch zur Zeit der 

Ölpreiskrise ihre Glaubwürdigkeit, als sowohl die Inflationsrate als auch die Arbeitslo-

sigkeit anstiegen (vgl. Mooslechner 2002, S. 232). Dieses Phänomen wird als „Stag-

flation“ bezeichnet. 

Neben der Fiskalpolitik sollte der Staat zusätzlich Geldpolitik betreiben. Die mit einer 

Rezession einhergehende Wachstumsschwäche und die dadurch steigende Arbeits-

losigkeit sollten z.B. dadurch überwunden werden, dass eine Geldmengenerhöhung 

zu einer Zinssenkung führt, die die Nachfrage und die Investitionsbereitschaft erhöht. 

Dieses geldpolitische Instrument war jedoch nur ein nachgeordnetes Instrument, da 

Keynes wusste, dass die Investitionselastizität der Zinsen gering sein kann (vgl. 

Rogall 2006a, S. 265). 
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2.1.1 Arbeitsmarktpolitische Implikationen der keynesianischen         

Theorie 
 

Keynes Ansicht nach erhöhen sinkende Sozialleistungen und ein sinkendes Lohnni-

veau die Arbeitslosigkeit aufgrund weiter sinkender Nachfrage und verbessern vor-

nehmlich die Situation der Arbeitgeber und generell derjenigen, die sich im oberen 

Bereich der Einkommensskala befinden. Diese angebotsorientierte Umverteilung füh-

re zu einer sinkenden gesamtwirtschaftlichen Konsumquote, da Personen mit höhe-

rem Einkommen einen geringeren Teil desselben zum Konsum aufwenden würden 

als der Personenkreis mit geringerem Einkommen (vgl. Reef 2007, S. 74). 

„Der Marktmechanismus allein garantiert keine Vollauslastung der vorhandenen 

Ressourcen, so dass er in bestimmten Situationen durch eine auf Wirtschaftswachs-

tum zielende staatliche Fiskalpolitik oder Geldpolitik oder eben durch eine umvertei-

lende Sozialpolitik unterstützt werden muss“ (Reef 2007, S. 74). Keynes folgerte aus 

seinen Analysen, dass Arbeitslosigkeit zumeist ein unfreiwilliger Zustand ist, der von 

mangelnder Nachfrage verursacht würde. Auf die seiner Ansicht nach theoretischen 

Verfehlungen der Angebotsorientierung, die Arbeitslosigkeit als freiwillig eingegan-

genen Zustand bezeichnet, wies Keynes frühzeitig hin: "Many people are trying to 

solve the problem of unemployment with a theory which is based on the assumption 

that there is no unemployment" (zit. nach Rothschild 1990, S. 230). Die arbeitsmarkt-

politischen Implikationen von Keynes richten sich auch an der Steigerung der Güter-

nachfrage aus, da die mangelnde Nachfrage als entscheidende Ursache der Arbeits-

losigkeit gesehen wird. Jede arbeitsmarktpolitische Maßnahme müsse also auf ihre 

nachfragesteigernde Wirkung geprüft werden (vgl. Reef 2007, S. 73). 

Hielscher und Ochs sehen eine starke Beeinflussung der arbeitsmarktpolitischen 

durch wirtschaftspolitische Paradigmen. Die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik in 

Kombination mit dem normativen Postulat des "Rechts auf Arbeit" beeinflusst dem-

nach die aktive Arbeitsmarktpolitik (vgl. Hielscher/Ochs 2009, S. 179). 

Der Keynesianismus war bis in die Mitte der 1970er Jahre die vorherrschende Wirt-

schaftsschule in Wissenschaft und Politik. Donges definiert die Nachfragepolitik als 

eine „kreislauftheoretische“ Prozesspolitik, die kurzfristig angewendet wird (Donges 

2004, S. 7). Die nach den beiden Ölpreiskrisen 1973 und 1979 eintretende Stagflati-

on zeigte die Grenzen der keynesianischen Nachfragesteuerung auf. 

 

2.2 Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik in der Tradition von              

Milton Friedman 
 

Die Angebotsökonomie, auch angebotsorientierte Wirtschaftspolitik genannt, stellt die 

Renditeerwartungen der Kapitaleigner in den Mittelpunkt. Wachsende Arbeitslosen-

zahlen sind aus Sicht der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik das Resultat „[…] 

temporärer Anpassungsprozesse der Arbeitsmärkte, freiwillig eingegangener Arbeits-
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losigkeit (fehlende Anreize) und zu hoher Kosten“ (Rogall 2006, S. 393). Der Staat 

solle lediglich für die nötigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sorgen, die 

das Investitionsklima positiv beeinflussen (vgl. Schubert / Klein 2006, S. 331). Vor-

rangig seien dabei Steuer- und Abgabenentlastungen auf Seiten der Unternehmer 

sowie die Deregulierung des Arbeitsrechts (vgl. Bellermann 2004, S.44; vgl. Acker-

mann, S. 19). Weiterhin müsse es für den Staat darum gehen, einen antiinflationären 

Kurs in der Haushaltspolitik einzuschlagen. Die Zentralbank habe die Aufgabe, die 

Geldmenge stabil zu halten bzw. nur parallel zum Wirtschaftswachstum zu erhöhen 

(vgl. ebd., S. 44f.). 

Als Vorläufer der Angebotsökonomie gilt der Monetarismus. Diese volkswirtschaftli-

che Lehrauffassung, die auf den Ökonomen Milton Friedman zurückgeht, besagt, 

dass der wichtigste Faktor zur Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die 

Geldmenge sei (vgl. Kirchner / Polzin / Pollert 2004, S. 113). Der Monetarismus kann 

als Gegenrevolution zur keynesianischen Lehre verstanden werden (vgl. Rogall 

2006c, S. 81). Er knüpft an die klassischen und neoklassischen Lehrmeinungen da-

hingehend an, dass er von den Selbstregulierungskräften marktwirtschaftlicher Sys-

teme ausgeht, die zum Gleichgewicht streben. Den Annahmen der Quantitätstheorie4 

folgend dürfe die Geldmenge, die durch die Zentralbanken gesteuert wird, sich nur im 

gleichen Maße erhöhen wie das Wirtschaftswachstum, da sonst die Geldwertstabilität 

gefährdet sei. 

Friedman gilt als Neubegründer der von Keynes attackierten neoklassischen Quanti-

tätstheorie des Geldes, nach der das Preisniveau – bei Konstanz von Output und 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes – von der Geldmenge bestimmt werde.  

 „[…] Verdoppelt sich z.B. die nominale Geldmenge, dann führt – bei zunächst un-

verändertem Preisniveau – die jetzt überschüssige Realkasse zu Ausgaben, die sich 

in einer erhöhten Nachfrage nach Gütern und Vermögensaktiva niederschlagen, was 

eine gleichzeitige Expansion von Output und Preisniveau – bei ansteigender Umlauf-

geschwindigkeit des Geldes – bewirkt, bis wieder die Ausgangshöhe der Realkasse 

bei dann allerdings verdoppeltem Preisniveau erreicht ist“ (Heinsohn/ Steiger 2002, 

S. 410). Friedman analysierte in den Jahren 1929 bis 1933 den umgekehrten Fall 

einer autonomen Verringerung der nominalen Geldmenge. Daraufhin kam er zu dem 

Ergebnis, dass nicht der Börsencrash an der Wall Street die eigentliche Ursache der 

Krise war, sondern die 1928 ergriffenen deflationären Maßnahmen des Federal Re-

serve Systems, die eine Verringerung der nominalen Geldmenge bewirkt hätten. Bis 

1933 nahm die Geldmenge um ein Drittel ab. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4
 Die Quantitätstheorie besagt, dass jede Änderung der umlaufenden Geldmenge auch eine Änderung des Preisniveaus zur 

Folge hat. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Irving Fisher (1867 – 1947) bezog diese Theorie auf den gesamtwirt-

schaftlichen Geld- und Güterstrom und formulierte in der Formel (G(eldmenge) x U(mlaufgeschwindigkeit des Geldes) = 

H(andelsvolumen) x P(reisniveau)) seine Annahme, dass jede Veränderung auf der Geldseite Veränderungen auf der Gütersei-

te nach sich ziehe. Falls in einer Volkswirtschaft Vollbeschäftigung herrsche und die Geldmenge steige, hätte das inflationäre 

Tendenzen zur Folge, da der kausale Anstieg des Preisniveaus nicht durch eine Gütermengenänderung kompensiert werden 

könne. Eine Deflation entstünde demzufolge, wenn die Gütermenge schneller wächst als die Geldmenge (vgl. Kirchner / Polzin / 

Pollert 2004, S. 117). 
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Friedman sah also die Ursache von Krisen und damit verbundener Arbeitslosigkeit – 

ausgenommen einer „natürlichen Arbeitslosigkeit“ in einer bestimmten Höhe, die sich 

aber langfristig durch Strukturreformen reduzieren lasse – in einer falschen Politik der 

Zentralbank und nicht wie Keynes in der Instabilität des privaten Sektors. 

Als Patentrezept zur Vorbeugung solcher Krisen, das später auch von vielen Zentral-

banken angewandt wurde, empfahl er die von ihm entwickelte Geldmengenregel. Er 

lehnte sich strikt gegen die von Keynes entwickelte nachfrageorientierte Wirtschafts-

politik, da die Fiskalpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft längerfristig keine Wirkung 

zeigen würde. 

 

2.2.1 Arbeitsmarktpolitische Implikationen der Angebotsorientierung 
 

Das neoklassische Paradigma betrachtet Arbeitslosigkeit als eine Größe, die sich auf 

längere Sicht durch rationales Verhalten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf 

dem flexiblen Arbeitsmarkt gleichgewichtig einpendelt und demzufolge als natürliche 

Arbeitslosigkeit beschrieben werden könne. Jede Form von Arbeitslosigkeit ist nach 

dieser Sichtweise freiwillig eingegangene Arbeitslosigkeit. 

Nach Ansicht Rothschilds wird hierdurch das Problem der Arbeitslosigkeit viel zu 

stark vereinfacht und in seinen verschiedenen Ursachen verkannt (vgl. Rothschild 

1990, S. 230). Nach Rogall zählen die „Minderung der öffentlichen Staatsausgaben“, 

die „Senkung der Personalkosten“, die „Einführung eines leistungssteigernden Steu-

ersystems und Steuersenkungen“, die „Rückführung der Sozialtransfers und der öf-

fentlichen Beschäftigung“ und die „Deregulierung“ zu den zentralen Ansätzen einer 

angebotsorientierten Wirtschaftspolitik (vgl. Rogall 2006, S. 393f.). 

Donges beschreibt das wissenschaftliche Konzept der Angebotspolitik als „allokati-

onstheoretisch fundiert […]“. Sie steht folglich in der Tradition der Neoklassik und 

strebt neben der Stärkung der Investitionsbereitschaft der Unternehmer die Erhöhung 

des Leistungswillens der Bürger an. Sie vertraut auf „[…] die Koordinationskraft des 

Marktsystems und die Problemlösungskapazität des Wettbewerbs […]“ (Donges 

2004, S. 7).  

Häufigste Ursachen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, die es nach neoklassischer und 

neoliberaler Auffassung bei vollständig flexiblen Produktionsfaktor- und Güterpreisen 

nicht längerfristig geben könne, seien vor allem das soziale Sicherungssystem und 

das überregulierte Arbeitsrecht (vgl. Reef 2007, S. 59). Arbeitsnachfragen seitens der 

Unternehmer würden z.B. durch die Mitfinanzierung der sozialen Sicherung und die 

Regulierungen im Arbeitsrecht negativ beeinflusst, wenn Folgekosten in diesen bei-

den Bereichen die Arbeitskosten über das Gleichgewichtsniveau steigen lassen. 

Doch auch freiwillige Arbeitslosigkeit sei in Teilen der sozialen Sicherung anzulasten, 

da sie arbeitslose Menschen dazu verleiten könne, ihre Arbeitskraft nicht zum herr-

schenden Lohnsatz anzubieten. In Branchen geringer Produktivität liege der „Reser-

vationslohn“ sogar häufig oberhalb des Erwerbseinkommens, was die Arbeitsbereit-

schaft stark schwäche (vgl. ebd., S. 59f.). Hier spiegeln sich Elemente des Aktivie-
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rungsparadigmas in der Arbeitsmarktpolitik wider, das die „Schuld“ an der Arbeitslo-

sigkeit vor allem bei den Arbeitslosen sucht und für die Unternehmen das Investiti-

onsklima durch Deregulierungsmaßnahmen verbessern will. 

 

2.3  Entwicklung der Kontroverse der Nachfrage- und                     

Angebotsorientierung in der Arbeitsmarktpolitik der              

Bundesrepublik 
 

Die Implementation des Arbeitsförderungsgesetzes von 1969 erfolgte im Zeichen des 

keynesianischen Nachfragemanagements, während das Schröder-Blair-Papier von 

1998 den Trend einer Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik theoretisch einleitet und 

damit das Konzept der Angebotsorientierung anwendet, das Arbeitslosigkeit in den 

meisten Fällen als freiwillig eingegangenen Zustand beschreibt. Für diese unter-

schiedlichen arbeitsmarktpolitischen Ansätze bildeten die jeweils vorherrschenden 

Lehrmeinungen in der Wirtschaftspolitik die Grundlage.  

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland entwickelte das System der 

Sozialen Marktwirtschaft mit seinen Sonderregelungen eine große Dynamik und in 

der Folge reduzierte sich auch ohne staatliche Beschäftigungspolitik die Arbeitslosig-

keit merklich. In den 1960er Jahren herrschte sogar ein Mangel an Arbeitskräften. 

Wirtschaftsminister Ludwig Erhard (erst parteilos, später CDU) war ein Vertreter des 

Ordo-Liberalismus, der eine staatlich geregelte Wettbewerbsordnung in der Markt-

wirtschaft forderte, ansonsten jedoch freie Entfaltungsmöglichkeiten für die Marktkräf-

te anstrebte. Staatliche Nachfragepolitik spielte in dieser Zeit großen Wirtschafts-

wachstums keine Rolle und auch die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle und 

Beratungsgremien vertraten im Gros die Auffassungen des Ordoliberalismus. 

Die erste Rezession der Nachkriegszeit 1966/1967 bildete den Wendepunkt im wirt-

schaftswissenschaftlichen Diskursraum (vgl. Sell 2007, S. 227). Nach Bildung der 

Großen Koalition zwischen CDU/CSU und SPD avancierte in der politischen Arena 

der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) zum „[…] Apologeten keynesia-

nischer Konjunktur- und Beschäftigungspolitik, und es gelang ihm auf erstaunliche 

Weise, großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit das Konzept der damals so ge-

nannten »Globalsteuerung«, das heißt der staatlichen Beeinflussung makroökonomi-

scher Größen (vor allem der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage), verständlich zu 

machen und die gesetzlichen Grundlagen dafür politisch durchzusetzen“ (ebd.). 

Schon 1967 bekam die Wirtschaft eine erste Konjunkturspritze in Höhe von 5 Mrd. 

DM und die Multiplikatorwirkung stellte sich offensichtlich ein, so dass die Arbeitslo-

sigkeit und die Konjunkturkrise überwunden werden konnten. Der Keynesianismus 

galt damit als Allheilmittel. Diese Überzeugung wurde jedoch durch die seit der ers-

ten Ölpreiskrise nahezu stetig steigende Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit wieder 

zerschlagen. Die Anhänger der Angebotspolitik bestimmten ab diesem Zeitpunkt für 

mehrere Jahre den wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs, da sich die Misserfolge 
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der keynesianisch orientierten Nachfragesteuerung bei der Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit nach den Ölpreiskrisen 1974 und 1979 und ihr Scheitern bei der Inflations-

bekämpfung offenbarten. 

Kromphardt vermeint innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion eine 

Annäherung beider Positionen zu erkennen. Hierzu trugen seiner Ansicht nach vor 

allem ein Desillusionierungsprozess auf Seiten der Vertreter der Angebotspolitik und 

Veränderungen in der Position der keynesianischen Vertreter bei. „Aus diesen Grün-

den besteht inzwischen eine zunehmende Übereinstimmung darüber, daß die staatli-

chen Handlungen auf dem Gebiet des Geldes und der öffentlichen Finanzen verste-

tigt werden müssen. Durch ein solches verstetigtes Handeln sollen auch die Erwar-

tungen der privaten Unternehmen und Haushalte stabilisiert werden, damit sie dem-

entsprechend stetiger investieren bzw. konsumieren" (Kromphardt 1992, S. 230ff.). 

Hierfür spricht auch das Schröder-Blair-Papier von 1998, in dem Blair und Schröder 

das in den beiden vergangenen Jahrzehnten praktizierte marktwirtschaftliche „Lais-

ser-faire“ des Neoliberalismus genauso wie die massive staatliche Intervention durch 

die keynesianische Nachfragesteuerung in den Jahrzehnten davor kritisierten. Sie 

plädierten für ein freies Spiel der Marktkräfte innerhalb der vom Staat gesetzten und 

stets zu überprüfenden, notwendigen Rahmenbedingungen (vgl. GLASNOST 2007). 

Angebots- und Nachfrageorientierung sollten sich zu einem erfolgreichen wirt-

schaftspolitischen Konzept ergänzen. 

Gemeinsam ist beiden Lehrmeinungen Trubes Ansicht nach, dass sie Vollbeschäfti-

gung prinzipiell für möglich halten. Die flexiblen und zumindest in Teilen steuerbaren 

Zu- und Abgangsraten in und aus Arbeitslosigkeit unterstreichen Trubes Ansicht 

nach die Vorstellung einer möglichen Vollbeschäftigung. Gegen diese Vorstellung 

würden jedoch die zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit und ihre scheinbare Resis-

tenz gegen angebots- und/oder nachfrageseitige Maßnahmen sprechen. Dieses 

Phänomen einer strukturell-systemisch bedingten Arbeitslosigkeit, die schwer zu be-

kämpfen ist, da sie sich selbst verstärkt, nennt man Hysterese-Effekt (vgl. Trube 

1997, S. 22ff.). 

Diese Entwicklung entkoppelt also zunehmend die Wirtschaftsentwicklung von den 

Lösungsstrategien für Arbeitslosigkeit. Hier stoßen dann auch die Theorien von Key-

nes und Friedman an ihre Grenzen, die das Problem der Arbeitslosigkeit durch staat-

liche Nachfragesteuerung bzw. verbesserte Angebotsbedingungen, im letzten Schritt 

also durch ökonomisches Wachstum, zu lösen gedenken (vgl. ebd., S. 51). Sell weist 

darauf hin, dass die Modellierung der Angebots- und Nachfragebedingungen […] so 

komplex [ist], dass man bei nicht erwarteten Ergebnissen kaum herausfinden kann, 

an welcher Stelle im Modell Fehlspezifikationen oder [...] noch nicht berücksichtigte 

Änderungen des Verhaltens vorliegen. In der wirtschaftspolitischen Debatte dominie-

ren daher einfachere, abgeleitete Vorstellungen des wirtschaftlichen Zusammen-

spiels und darauf fußende Erklärungen, Appelle und Aufrufe von Gruppen von Öko-

nomen an die Wirtschaftspolitik“ (vgl. Sell 2007, S. 33). 
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In Deutschland finden sich mit Kromphardt, Krupp, Riese, Horn und Herr derzeit nur 

wenige Wirtschaftswissenschaftler, die eine keynesianische Position vertreten. 

Im Jahr 2003 verständigten sich z.B. in den USA 400 keynesianisch orientierte Wirt-

schaftswissenschaftler auf die Forderung einer expansiven Ausgabenpolitik für die 

Vereinigten Staaten von Amerika (vgl. Rogall 2006b, S. 77/vgl. Uchatuis 2005, S. 

26). Der berühmteste „Vertreter“ einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik in 

Deutschland ist derzeit der Sachverständigenrat für die Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung. Mit Peter Bofinger findet sich aktuell nur ein Wirt-

schaftswissenschaftler im Sachverständigenrat, der eine neue Nachfragepolitik for-

dert und den derzeitigen Entwicklungen in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 

kritisch gegenübersteht.  

Oschmiansky und Schmid sind der Auffassung, dass der Arbeitsmarkt aufgrund ver-

schiedener struktureller Probleme wie dem eingeschränkten Marktgleichgewicht, der 

externen Effekte und dem Informationsdefizit einer Sonderordnung und einer gewis-

sen Regulierungsdichte bedarf (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, S. 238). Auch Bo-

degan führt den strukturellen Wandel des Politikfeldes Arbeitsmarkt (von der Indust-

rie- zur Dienstleistungsgesellschaft) der letzten vier Jahrzehnte sowie die Europäisie-

rung deutscher Politik und die immer weiter fortschreitende Technisierung als Argu-

ment dafür an, die aktive Arbeitsmarktpolitik den Erfordernissen funktional anzupas-

sen und sowohl angebots- als auch nachfrageorientierte Instrumente dafür zu imple-

mentieren. Es dürfe jedoch nicht vergessen werden, dass politische Entscheidungen 

auch immer den zeitgeistlichen Strömungen unterliegen (vgl. Bodegan 2009, S. 2). 

 

2.4 Der Beginn der aktiven Arbeitsmarktpolitik in der                   

Bundesrepublik Deutschland 
 

Bereits das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) 

vom 16. Juli 1927 beinhaltete einige Bestandteile, die einer aktiven Arbeitsmarktpoli-

tik zugeschrieben werden können. Hierbei handelt es sich um die Förderung berufli-

cher Aus- und Fortbildung nach §130 ff. AVAVG sowie Umschulungsbeihilfen für 

Bergleute (§56 des Montanunionvertrags), die Gewährung von Kurzarbeitergeld (§ 

116 ff. AVAVG) und produktive Winterbauförderung. 

Insofern sei es falsch, das Arbeitsförderungsgesetz als Beginn der aktiven Arbeits-

marktpolitik zu bezeichnen. Allerdings seien die legislativen und theoretischen Mög-

lichkeiten des AVAVG, aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, bis auf die Winter-

bauförderung kaum praktisch zur Anwendung gekommen. Die Arbeitsmarktpolitik zu 

Zeiten des AVAVG beschränkte sich größtenteils darauf, mit Maßnahmen auf bereits 

bestehende Arbeitslosigkeit zu reagieren (vgl. Altmann 2004, S. 115 f.). 

Auch Oschmiansky und Schmid machen darauf aufmerksam, dass die Arbeitsmarkt-

politik der 1950er und 1960er Jahre zu sehr damit beschäftigt war, den Einkom-

mensausfall bei Arbeitslosigkeit zu kompensieren, anstatt die gebildeten Rücklagen 
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dazu zu nutzen, aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben (vgl. Schmid/Oschmiansky 

2008, S. 273).  

Das politische Leitbild der Vollbeschäftigung hatte sich als Teil zeitgeistlicher Strö-

mung etabliert. 1958 machten die Ausgaben für passive Arbeitsmarktpolitik anteilig 

71,6 % an den gesamten Ausgaben aus, während allein für die Schlechtwettergeld-

regelung 84 % aller Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik aufgewendet wurden 

(vgl. ebd., S. 273). Angesichts eines eintretenden Qualifikationsdefizits nach dem 

Bau der Mauer 1961 war der Anteil der beruflichen Bildungsmaßnahmen mit 8,5 % 

(66,7 Mio. DM) an den gesamten Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik von 1,16 Mrd. DM 

viel zu niedrig (vgl. ebd., S. 272). 

Da die Zeit zwischen 1957 und 1966 jedoch nahezu durchgängig als Zeit der Vollbe-

schäftigung empfunden wurde, kann sich daraus erklären, warum solchen Maßnah-

men auch in der Öffentlichkeit keine größere Bedeutung zugemessen wurde. Die 

ersten Ausläufer der wirtschaftlichen Abschwungphase und einer Strukturkrise deute-

ten sich allerdings schon Mitte der 1960er Jahre an. Die Möglichkeit zur Förderung 

von beruflicher Fortbildung und Umschulung bestand zwar bereits seit Einführung 

des AVAVG 1927; große Bedeutung erlangte sie jedoch nur in der Zeit der ersten 

Weltwirtschaftskrise ab 1929. So nahmen im Jahr 1932 fast 530000 Personen an 

den von der Reichsanstalt ausgerichteten Kursen teil. In der Folgezeit verloren Bil-

dungsmaßnahmen jedoch wieder an Bedeutung (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 

353). 

Den strukturellen Veränderungen im Bereich der Landwirtschaft, dem Bergbau und 

zum Teil auch im Verarbeitenden Gewerbe (Textilindustrie) wurde durch Rücklagen-

bildung, Mittelumverteilung und Einstellung ausländischer Arbeitskräfte beizukom-

men versucht. Ansätze einer modernen Arbeitsmarktpolitik, die verbreitet präventiv 

agiert, indem sie berufliche Fort- und Weiterbildung unterstützt sowie Arbeitskräfte 

regional mobilisiert, waren kaum erkennbar (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 333).  

Erst ab 1967 begann der Versuch, Bildungsmaßnahmen unter dem Dach der Bun-

desanstalt neu zu koordinieren: Am 1. Januar 1967 ging die Trägerschaft für „[…] 

individuelle und institutionelle Leistungs- und Aufstiegsförderung“ vom Bund auf die 

Bundesanstalt über (Schmid/Oschmiansky 2006, S. 353). 

Am 29. Juni 1966 forderte der Bundestag die Bundesregierung schließlich auf Antrag 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dazu auf, das AVAVG dem technischen Fortschritt 

und der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen (vgl. Kruse/Lüdtke/Reinhard et.al. 

2008, S. 52f.). Diese Forderung wurde schon 1965 vom Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gestellt. Die ordoliberalen Ten-

denzen der Bundesregierung und die langsame Ministerialbürokratie verhinderten 

jedoch, dass dieser objektiv vorhandene Problemdruck bereits ein Jahr früher in der 

Regierungsarbeit hätte Berücksichtigung finden können (vgl. Schmid/Oschmiansky 

2006, S. 342). 

Die zunehmende Arbeitslosigkeit, beginnend mit der Rezession 1966/1967, bewirkte 

eine öffentliche Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarktpoli-
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tik. Im Zuge dieser Diskussion gewannen die Begriffe „Strukturpolitik“, „Regionalpoli-

tik“, „Bildungspolitik“ und „Bildungsökonomie“ an Bedeutung. Der Keynesianismus 

erreichte in dieser Zeit seinen Höhepunkt gesellschaftlicher und politischer Entfal-

tungskraft und führte in der Arbeitsmarktpolitik zu einer Adaption der Nachfragesteu-

erung ins Mikropolitische (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 333). Dieser Wandel 

sei Lehmbruchs Ansicht nach nur durch einen Paradigmenwechsel in der Politik 

möglich geworden, der durch einen „[…] innovativen Modus der Zukunftsbewälti-

gung“ gekennzeichnet ist (Lehmbruch 1999, S. 46f.). Aus diesem Grund erfolgte 

1967 parallel zur Einführung des Stabilitätsgesetzes die Einrichtung der Konzertier-

ten Aktion, in der die Bundesregierung gemeinsam mit den Arbeitnehmer- und Ar-

beitgebervertretern Maßnahmen und Programme koordinierte. Probleme ergaben 

sich auf der Ebene der Länder und Gemeinden, die teilweise nicht in der Lage wa-

ren, ausgehandelte antizyklische Programme zeitnah umzusetzen, so dass es zu 

Wirkungsverzögerungen kam und der antizyklische Charakter konterkariert wurde 

(vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 336f.). 

Auch die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wurde bis ins Jahr 1966 von Seiten des 

Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) nur sporadisch betrieben, 

denn die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 

(BAVAV) besaß weder einen Auftrag zur wissenschaftlichen Erforschung der erho-

benen Daten, noch gab es angestellte Wissenschaftler, die die Daten hätten auswer-

ten können. 

Die Gewerkschaften hingegen erkannten den Trend zur „Verwissenschaftlichung“ 

und schufen mit dem Arbeitskreis „Automation“ einen wissenschaftlichen Diskussi-

onsrahmen, in dem Forschungsarbeiten koordiniert wurden. Altmann vermutet, dass 

die Gewerkschaften durch ihre Vertreter in den Selbstverwaltungsgremien der 

BAVAV die Entwicklung der Arbeitsmarktforschung dort positiv beeinflussen konnten. 

Im Jahre 1965 gründete die Bundesanstalt einen eigenen Arbeitskreis „Strukturwan-

del der Wirtschaft“. Neben den Möglichkeiten zur Ausweitung der Forschungsaktivitä-

ten wurden hier vor allem Wege gesucht, die berufliche Bildung auch innerhalb der 

bestehenden Grenzen durch das AVAVG zu erweitern (vgl. Altmann 2004, S. 130f.). 

Auch das Referat IIa2 des BMAS löste sich von der starren Haltung des Staatssekre-

tärs Claussen und entwickelte daraufhin eine Reformoption für den §138a AVAVG, 

mit der die Förderung beruflicher Bildung ausgeweitet werden sollte (vgl. ebd., S. 

133f.). 

Immer mehr Stellen des BMAS und auch die BAVAV setzten sich mit Teilbereichen 

des AVAVG auseinander, die für reformbedürftig erachtet wurden. Schließlich legte 

der DGB im November 1965, nachdem im Verlauf desselben Jahres im BMAS meh-

rere Gespräche mit der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite stattgefunden hatten, 

eine Konzeption zur Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik vor, die das BMAS mit Inte-

resse zur Kenntnis nahm. In der Folge kam es zu ersten Arbeiten an einer Großen 

Novelle des AVAVG (vgl. ebd., S. 137f.). 

Nachdem der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Hans Katzer (CDU), sei-

ne Fraktion über die Reformentwicklungen im BMAS informiert hatte, begannen auch 



49 
 

einige Parlamentarier der CDU, die Arbeitsmarktpolitik als Thema aufzugreifen. Im 

Gegensatz zur SPD, die sich ausschließlich für eine Reform der beruflichen Ausbil-

dung einsetzte, nutzten die Christdemokraten die weitgehende Untätigkeit der Sozi-

aldemokraten im Bereich Arbeitsmarktpolitik. Sie konnten sich durch einen Antrag 

vom 26. Januar 1966, der eine an die Strukturveränderungen und die wirtschaftliche 

Entwicklung angepasste Beschäftigungs- und Berufspolitik forderte, als Antriebsmo-

tor einer Reform der Arbeitsmarktpolitik darstellen (vgl. Kühl 1982, S. 252). Auch der 

Entwurf zum sogenannten „Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz“ der SPD vom August 

1966 konnte daran nichts ändern, da er zeitlich nach dem Antrag der CDU erfolgte 

und wiederum inhaltlich schwerpunktmäßig die berufliche Ausbildung behandelte 

(vgl. Altmann 2004, S. 139ff). 

Maßgeblich gestaltet wurde die Reform der Arbeitsmarktpolitik von der Fach- und 

Referatsebene des BMAS. Das war daran zu erkennen, dass sie den ersten Re-

formentwurf weitgehend autonom ausarbeitete und zentralistische Ideen zur Um-

wandlung der BAVAV in eine Bundesbehörde – entwickelt von einem Mitglied der 

Planungsgruppe im BMAS – als juristisch und politisch undurchsetzbar kennzeichne-

te und so dem politischen Diskussionsprozess vorläufig entzog (vgl. ebd., S. 144ff.). 

Die Forderung nach einer Verwissenschaftlichung der Arbeitsmarktpolitik und die 

sich daran anschließende Gründung des IAB am 1. April 1967 konnten jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass das BMAS praktisch kein Interesse an der Formulie-

rung eigener Untersuchungsschwerpunkte in der Arbeitsmarktforschung zeigte. Alt-

mann führt als Beleg die Beauftragung eines US-amerikanischen Forschungsinstituts 

an, dem das BMAS einen Forschungsauftrag auf dem Gebiet der Arbeitsmarktprog-

nose erteilte, obwohl das BMWi das Konzept des Instituts negativ beurteilte und der 

Erkenntnis leitende Fragenkatalog nicht vom BMAS, sondern vom Institut formuliert 

wurde. Eine Absprache mit dem kurz zuvor gegründeten IAB erfolgte ebenfalls nicht 

(vgl. ebd., S. 150f.). 

Der vom BMAS ausgearbeitete Referentenentwurf führte zu einer vorgezogenen 

Umsetzung der wichtigen Reformschritte innerhalb der 7. AVAVG-Novelle bis zum 1. 

April 1967. Altmann verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass alle Vorausset-

zungen für eine aktive Arbeitsmarktpolitik schon vor dem starken Ansteigen der     

Arbeitslosigkeit im Winter 1966/1967 existierten und widerlegt damit die in weiten 

Teilen der Forschung vertretene Auffassung, dass die steigende Arbeitslosigkeit der 

Grund für die Entstehung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik war. Vielmehr seien die 

Annahmen über die Auswirkungen des technischen Fortschritts und die Automatisie-

rungstendenzen der Grund für die Ausgestaltung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik 

gewesen (vgl. ebd., S. 157). 

In der Arbeitslosenversicherung schlug sich der keynesianische Charakter der Re-

formbewegung nieder: Die Versicherungspflicht galt ab dem Jahr 1967 für alle Ange-

stellten (Ausnahme: leitende Angestellte). Durch einen möglichst großen Leistungs-

empfängerkreis sollten die Kaufkrafterhaltung und der regionale Ausgleich gewähr-

leistet werden. Des Weiteren erhöhten sich die Ausgaben für Arbeitslosenhilfe, Fami-
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lienzuschläge und die Schlechtwettergeld- und Kurzarbeitergeldregelung. Neu einge-

führt wurde das Unterhaltsgeld für Maßnahmeteilnehmer der beruflichen Bildung (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2006, S. 337). 

 

2.4.1 Das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 
 

Von Seiten der Bundesregierung, also der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD 

unter Kurt Georg Kiesinger (CDU), wurde vor dem Hintergrund des kurzen Wirt-

schaftseinbruchs im Winter 1966/1967 eine Überarbeitung des AVAVG durch eine 

Große Novelle für nicht ausreichend befunden, so dass das „Gesetz zur Arbeitssi-

cherung und Berufsförderung“, Arbeitsförderungsgesetz genannt, entwickelt und 

nach der Beschlussfassung im Bundestag am 25. Juni 1969 unter Berücksichtigung 

einiger Änderungen auch vom Bundesrat (einstimmig) verabschiedet wurde (vgl. 

Piepenbrink 2009). Anders als das AVAVG zielte das AFG darauf ab, die Bürgerin-

nen und Bürger bereits ab ihrem Einstieg ins Berufsleben zu betreuen 

(Kruse/Lüdtke/Reinhard et.al. 2008, S. 52ff.). Am 1.7.1969 trat schließlich das Ar-

beitsförderungsgesetz (AFG) in Kraft, das den Grundstein legte für eine voraus-

schauende Arbeitsmarktpolitik unter den Vorzeichen der nachfrageorientierten Wirt-

schaftspolitik. 

 „Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist, legt man die verschiedenen                   

Untersuchungen zugrunde, vornehmlich eine mittel- und längerfristig angelegte tarif-, 

wirtschafts-, geld- und strukturpolitische oder gar auch eine gesellschaftspolitische 

Aufgabe, bei der die Flexibilität der Wirtschaft gefördert, Innovations- und Investiti-

onstätigkeiten der Wirtschaft angeregt, mögliche Blockaden abgebaut und Rahmen-

bedingungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze gegeben werden müssen […].“ 

(Schmid/Blancke 2001, S. 12). Auch Bodegan versteht das AFG als Teil der Sozial- 

und Wirtschaftspolitik. Arbeitsmarktpolitik könne in diesem Zusammenhang definiert 

werden als „[…] grundsätzlicher Teil einer allgemeinen Beschäftigungspolitik […]“ 

(Bodegan 2009, S. 1). Ihr Ziel sei es, Arbeitslosigkeit saisonaler, konjunktureller, frik-

tioneller und struktureller Art zu bekämpfen und das Matching von Angebot und 

Nachfrage auf den verschiedenen Teilarbeitsmärkten zu verbessern (vgl. 

ebd./Konetzky 2009). 

Das AFG und die in ihm postulierte „aktive Arbeitsmarktpolitik“ konnte vom Bundesrat 

nur einstimmig verabschiedet werden, da die Zielformulierung im Gesetz relativ offen 

gehalten wurde. Während die Bundesanstalt für Arbeit unter dem Terminus der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik alles fasste, was nicht Versicherungsleistung war, plante der 

Ausschuss für Arbeit mithilfe der aktiven Arbeitsmarktpolitik vorwiegend             

Strukturkrisen zu entschärfen bzw. zu verhindern. Das Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung sah die aktive Arbeitsmarktpolitik als flankierendes Instrument 

einer beschäftigungspolitischen Globalsteuerung. Allen Parteien war jedoch gemein, 

dass sie die Arbeitsmarktpolitik mit der Beschäftigungs- und Bildungspolitik enger 
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verzahnen wollten. Hierfür spricht auch die nahezu parallele Verabschiedung des 

AFG mit dem Berufsbildungsgesetz (16. August 1969) und dem Ausbildungsförde-

rungsgesetz (19. September 1969) (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 343f.). Ol-

brich charakterisiert „[…] die berufliche Weiterbildung als Steuerungsinstrument für 

die Arbeitsmarktentwicklung“. Mit ihrer Hilfe sollte es gelingen, Ungleichgewichte und 

Störungsprozesse auf den Arbeitsmärkten zu bekämpfen, indem den Maßnahmeteil-

nehmern die nötigen beruflichen Schlüsselkompetenzen wie Flexibilität und Mobilität 

an die Hand gegeben wurden (vgl. Olbrich 2001, S. 376). 

 

2.4.1.1 Ausgestaltung 
 

Innerhalb des AFG fand die Einbindung der Arbeitsmarktpolitik in die Wirtschafts- 

und Sozialpolitik durch den §3 statt, der darüber hinaus die Bundesanstalt als Träger 

der Maßnahmen etablierte. Die §§1 und 2 formulierten die Handlungsrichtlinien und 

die Auslegungsbestimmungen sowie sieben Ziele, die auf die Interessen und Anfor-

derungen Arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen ausgerichtet wa-

ren. Nicht nur Arbeitslosigkeit, unterwertige Beschäftigung und Arbeitskräftemangel 

sollten verhindert werden, auch für Problemgruppen wie Frauen, ältere Erwerbstätige 

und behinderte Personen waren verstärkte berufliche Eingliederungschancen vorge-

sehen. Darüber hinaus sollten nachteilige Auswirkungen der strukturellen Wand-

lungsprozesse abgemildert und die Beschäftigtenstruktur verbessert werden (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2006, S. 344f.). Der dritte Abschnitt des AFG umfasste die 

§§63 bis 99 und beschäftigte sich mit den Leistungen der Arbeitslosenversicherung, 

die dem Erhalt von Arbeitsplätzen dienten. Hierunter fielen das Kurzarbeitergeld, das 

den Arbeitsmarkt tatsächlich regulieren konnte, sowie ABM und spezielle Maßnah-

men für ältere Erwerbstätige. Im vierten Abschnitt (§§100 – 141) wurden im Wesent-

lichen die Vorgaben des AVAVG zur Zahlung von Arbeitslosengeld (ALG) und Ar-

beitslosenhilfe (ALHi) beibehalten (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 345f.). Um die 

in den §§1 und 2 genannten arbeitsmarktpolitischen Ziele verwirklichen zu können, 

entstand mit den §§4 bis 62 ein Maßnahmenkatalog. 

Das Kernstück des Maßnahmenbündels bildete die berufliche Bildung, auf die unter 

bestimmten Voraussetzungen neuerdings ein Rechtsanspruch bestand, der die bis-

herige Kann-Leistung ersetzte (vgl. Oschmiansky 2010). Berufliche Bildung nahm 

neben der Vermittlung in Arbeit nun auch eine Vorrangstellung gegenüber den Lohn-

ersatzleistungen ein. Präventiven Charakter besaßen die Maßnahmen der berufli-

chen Aus- und Fortbildung, die dem Entstehen von Arbeitslosigkeit bereits in der ers-

ten Phase der beruflichen Laufbahn entgegenwirken sollten (vgl. Schmid/Osch-

miansky 2006, S. 344ff.). Der wesentliche Unterschied zwischen der Bildungsförde-

rung des AVAVG und des AFG lag in der gesetzlichen Verpflichtung der Bundesan-

stalt, individuelle Bildungshilfen zu gewähren. Die gesetzlichen Veränderungen des 

AFG führten zu einem starken Anstieg der Teilnehmerzahlen in diesem Bereich. 



52 
 

Hierzu trugen auch die Vergabevorschriften bei, die große Ermessensspielräume 

boten (vgl. ebd., S. 353ff.). 

Die Wertschaffende Arbeitslosenhilfe erbrachte innerhalb des AVAVG nicht den er-

hofften Erfolg und wurde im AFG zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM, §§ 91 – 

96) weiterentwickelt, deren Charakter als modern und aktiv beschrieben wurde. Ziel 

war die befristete Beschäftigung von Arbeitslosen in zusätzlichen, gemeinnützigen 

und öffentlich geschaffenen Stellen und der Übergang in ein ungefördertes dauerhaf-

tes Arbeitsverhältnis. Im Gegensatz zur „Wertschaffenden Arbeitslosenhilfe“ durfte 

die ABM in der finanziellen Ausgestaltung die Höhe der alternativ zu zahlenden Ar-

beitslosenunterstützung übersteigen. Trotz der Modernisierung blieb das Instrument 

ABM weitgehend ungenutzt und erfuhr mit 3208 Personen im Jahr 1974 die größte 

Inanspruchnahme dieser Periode (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 356f.). Die 

Gruppe der Jugendlichen spielte im AFG der 1960er Jahre keine Rolle. Aufgrund der 

geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegs- und Nachkriegsjahre, die in das Ausbil-

dungs- und Erwerbssystem eintraten, entwickelte sich die Beschäftigungslage für 

diesen Personenkreis überaus günstig. Die Überbeschäftigung veranlasste viele Ju-

gendliche dazu, kein schlecht entlohntes Ausbildungsverhältnis anzutreten, sondern 

als Ungelernte relativ hohe Verdienste zu beziehen. Die erste Ölpreiskrise 1974/1975 

führte jedoch dazu, dass sich große Teile der jugendlichen Bevölkerung innerhalb 

kürzester Zeit zur gewichtigsten Problemgruppe auf dem Arbeitsmarkt entwickelten. 

Fast 70 % der arbeitslosen Jugendlichen im Jahr 1974 konnten keine abgeschlosse-

ne Berufsausbildung vorweisen. Die fehlende Bereitschaft der Jugendlichen, die 

Ausbildung nachzuholen sowie die ebenso fehlende Bereitschaft der Betriebe, Aus-

bildungsplätze anzubieten, erhöhten das Arbeitsmarktrisiko für die Jugendlichen in 

starkem Maße (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 557f.). 

 

2.4.2 Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik von 1966 bis 1974 

2.4.2.1 Konjunkturelle Maßnahmen 
 

Sowohl im Jahr 1967, also direkt nach dem ersten konjunkturellen Einbruch, in     

dessen Folge sich die Zahl der Arbeitslosen auf ca. 460.000 verdreifachte, als auch 

im Jahr 1974 spielte das Kurzarbeitergeld als konjunkturelle, angebotsorientierte  

Maßnahme eine bedeutende Rolle. Neben den 582.000 Arbeitslosen im Jahr 1974 

empfingen 292.000 Personen Kurzarbeitergeld. Die Zahlungen durften nur vorüber-

gehend gewährt werden und mussten in wirtschaftlichen Erfordernissen sowie struk-

turellen Wandlungsprozessen begründet liegen (vgl. Franke 2004, S. 17; 

Schmid/Oschmiansky 2006, S. 358f.).  

Die „Produktive Winterbauförderung“ und das Schlechtwettergeld spielten mit 2,7 

Mrd. DM an aufgewendeten Mitteln in den ersten beiden Wintern nach Einführung 

des AFG auch eine bedeutende Rolle. Allein 2 Mrd. DM wurden für die Finanzierung 
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des Schlechtwettergeldes verwendet. Um die erhebliche Differenz zwischen Einnah-

men aus der und Leistungen an die Bauwirtschaft zu beheben, führte die BA ab dem 

1. Mai 1972 eine Umlage ein, die – auf Vorschlag der Tarifpartner – 4 % der Brutto-

lohnsumme betrug (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 360f.).  

 

2.4.2.2 Strukturelle und regionalisierte Maßnahmen 
 

Wirtschaftlich schwache Regionen mit arbeitsmarktpolitischen Problemlagen gab es 

bereits in Zeiten der Vollbeschäftigung. Die Unterschiede konnten über zusätzliche 

strukturelle Hilfen in Teilen aufgefangen werden. Zudem siedelten sich Unternehmen 

dort an, wo Arbeitskräfte zahlreich zur Verfügung standen – der Arbeitsplatz wurde 

also zum Arbeitnehmer gebracht. 

Mit Einsetzen der Rezession in 1967 zeichneten sich jedoch die regionalen Disparitä-

ten in ihrem ganzen Ausmaß ab und die Unterschiede in der Arbeitslosenquote be-

trugen zwischen einzelnen Städten bis zu 20 %. Daraufhin fand eine Neuorganisati-

on der regionalen Förderpolitik statt, die regionale Aktionsprogramme, eine Investiti-

onszulage und als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern die „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beinhaltete (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 

361f.) Schmid und Oschmiansky sind der Auffassung, dass die Strukturpolitik zu ein-

seitig wirtschaftspolitisch ausgerichtet war und die arbeitsmarktpolitischen Aspekte 

zu kurz kamen. Dass die regionalen Unterschiede in der Arbeitslosenquote nach der 

ersten Ölpreiskrise 1974 weniger stark ausgeprägt waren als noch 1967, habe an 

dem tieferen konjunkturellen Einbruch 1974 gelegen und nicht an erfolgreicher Struk-

turpolitik (vgl. ebd., S. 363). 

 

2.4.2.3 Weitere Maßnahmen 
 

Die Rezession 1967 konnte die Arbeitskräfteknappheit nicht langfristig unterbrechen, 

so dass sie bis 1974 das zentrale Problem der Arbeitsmarktpolitik blieb. Zwei Jahre 

später interpretierte man den Konjunktureinbruch 1967 sogar als „Ausrutscher“, da 

die Arbeitslosenzahlen bis 1970 wieder auf 150000 Personen sanken (vgl. Franke 

1990, S. 17f.). Durch inländische Reserven ließ sich der Mangel an Arbeitskraft nicht 

beseitigen, zumal es sich in den meisten Fällen um Arbeitslose handelte, deren Leis-

tungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Solche Problemgruppen vor allem älterer 

Arbeitsloser wurden entweder durch Weiterbildungsmaßnahmen längerfristig geför-

dert oder es wurden kurzfristige Eingliederungsbeihilfen gewährt. 

Die Arbeitskräfteknappheit sollte und konnte mit ihrer Aktivierung jedoch nicht beho-

ben werden, so dass der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte als äußerst flexible und 

legitime Lösung des Problems erachtet wurde (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 

363ff.). 
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Zwischen 1969 und 1970 stieg die Zahl ausländischer Arbeitnehmer um ca. 500000 

Personen. Im Jahr 1973 waren schon 2,5 Mio. ausländische Arbeitnehmer in der 

Bundesrepublik beschäftigt (vgl. Franke 1990, S. 18). Die Zahl ausländischer Arbeiter 

stieg so rasant an, dass die Bundesregierung im Jahr 1973 ein Konsolidierungspro-

gramm für die Anwerbung implementierte, das die von den Arbeitgebern aufzubrin-

genden Anwerbegebühren mehr als verdreifachte. Die wenig später einsetzende Öl-

preiskrise provozierte sogar einen „Anwerbestopp“ und einhergehend damit einen 

„Inländerprimat“ im Arbeitsvermittlungsprozess. Maßnahmen zur Bekämpfung der 

saisonalen Arbeitslosigkeit gingen von 80 % im Jahre 1965 auf 30 % im Jahre 1974 

zurück (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 363ff.). 

 

2.4.2.4 Gewichtung der Maßnahmen im Instrumenten-Mix 
 

Eine Verschiebung zugunsten präventiver, aktiver arbeitsmarktpolitischer Instrumen-

te lässt sich deutlich erkennen. So betrugen Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik 

im Jahr 1974 50 % der Gesamtaufwendungen, während im Jahr 1967 nur 25 % dafür 

aufgewendet wurden. Dabei machten die finanziellen Aufwendungen für die berufli-

che Bildung anteilig 50 % an den aktiven Maßnahmen aus. Die Aufwendungen    

stiegen von 112,4 Mio. DM in 1967 kontinuierlich auf 2,1 Mrd. DM in 1974 (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2006, S. 367f.).  

Am 1. Januar 1972 trat eine Anordnung des Verwaltungsrates der BA in Kraft, die 

den förderungsberechtigten Personenkreis verkleinerte und die unbedingte Zweck-

mäßigkeit der Maßnahme betonte. Die offensive Ausgestaltung der Bildungspolitik 

erfuhr hiermit ihre erste Einschränkung (vgl. ebd., S. 355). Neuerungen ergaben sich 

vor allem im Bereich der beruflichen Bildungsförderung, für die ein individueller 

Rechtsanspruch eingeführt und neue Bildungsträger etabliert wurden. Weiterhin 

übernahm die Bundesanstalt für Arbeit die Kosten (anteilig oder in Gänze), die durch 

Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen entstanden. Die Arbeits- und Berufsbe-

ratung erfuhr eine Erweiterung der Aufgaben und ältere Arbeitslose rückten stärker in 

den Mittelpunkt der Wiedereingliederungsbemühungen (Kruse/Lüdtke/Reinhard et.al. 

2008, S. 52ff.). 

Im Vordergrund stand vor allem Anfang der 1970er Jahre jedoch der präventive  

Charakter des Gesetzes: Im Jahr 1971 wurden doppelt so viel Mittel für Fortbildung 

und Umschulung ausgegeben wie für Arbeitslosengeld. Ziel sollte sein, nicht mehr 

nur auf Arbeitslosigkeit zu reagieren, in dem Lohnersatz gezahlt wurde, sondern   

Arbeitslosigkeit im Vorfeld durch Bildungsangebote zu verhüten. Insofern fanden sich 

im Jahr 1973 auch nur knapp 6 % Arbeitslose unter den Maßnahmeteilnehmern. 

Aufgrund der ersten Ölpreiskrise erhöhte sich der Anteil der arbeitslosen Maßnahme-

teilnehmer jedoch schnell auf 31 % im Jahr 1975. 

Konjunkturelle Maßnahmen sanken von 1967 (206,4 Mio. DM) bis 1969 (3,3 Mio. 

DM) und stiegen danach mit Ausnahme des Jahres 1973 (74 Mio. DM) bis auf 677 
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Mio. DM im Jahr 1974 an. An diesen Zahlen lässt sich eine relativ kurze Reaktions-

zeit auf die bestehenden Problemlagen erkennen. Für ABM wurden im Jahr 1974 

32,4 Mio. DM eingesetzt (1969: 13,2 Mio. DM) und mit einem Gesamtbudget von 1,4 

Mrd. DM für saisonale Maßnahmen gab die Bundesanstalt knapp 600 Mio. DM mehr 

aus als noch im Jahr 1969. 

Die Bundesanstalt stellte aber nicht nur anteilig mehr Geld für die aktive Arbeits-

marktpolitik zur Verfügung, auch die Gesamtmittel für Arbeitsmarktpolitik stiegen  

erheblich. Die saisonalen Maßnahmen banden im Jahr 1974 nur noch 30 % der Aus-

gaben für aktive Arbeitsmarktpolitik, während es im Jahr 1965 noch fast 80 % waren 

(vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 367f). Seit dem Inkrafttreten des AFG überstie-

gen die Ausgaben der BA die Einnahmen beträchtlich, weshalb die Bundesregierung 

bald darauf die Notbremse zog und den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 

um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 % erhöhte und die großen Anstrengungen im Bereich 

der beruflichen Bildung zurückfuhr. Hier zeigt sich das prozyklische Ausgabenverhal-

ten des Bundes und der Bundesanstalt: Trotz gleichbleibend hoher Arbeitslosigkeit in 

den Jahren 1975 bis 1977 und demzufolge sinkender Einnahmen der Bundesanstalt 

sanken auch die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik. Diese Veränderungen in 

der Ausgabenstruktur erfolgten z.B. durch eingeschränkte Zuweisungen des Bundes 

an die Bundesanstalt (vgl. Lampert 1989, S. 176).  

 

2.4.2.5 Bilanzierung des Reformprozesses – Phase der                   

Selbstverwaltung und Modernisierung 
 

Schmid und Oschmiansky kritisieren, dass die im Zielkatalog des AFG erwähnten 

Problemgruppen nur unzureichend von den Maßnahmen profitierten. Anstatt Arbeits-

lose mit weitreichenden Vermittlungshemmnissen zu fördern und zu qualifizieren, 

dehnte die Bundesrepublik die Ausländerbeschäftigung aus und schuf dadurch zu-

künftige Problemsituationen in den verschiedensten Politikfeldern.  

Bereits das OECD-Deutschlandexamen, ein Zwischenstandsbericht zur bisher prak-

tizierten Arbeitsmarktpolitik nach Umsetzung des AFG, kritisierte sowohl die steigen-

de Ausländerbeschäftigung und die wachsende „Stille Reserve“ als auch die zu    

einseitig ausgerichtete nachfrageorientierte Beschäftigungspolitik und die unzu-

reichend regional differenzierten ABM sowie konjunkturpolitischen Maßnahmen (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2006, S. 371).  

Die Bundesanstalt für Arbeit stellte vor diesem Hintergrund im Jahr 1974 „Überle-

gungen zu einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik“ an und konstatierte: „Aus der 

Analyse und Projektion der Entwicklung der wesentlichen Bestimmungsgrößen des 

Arbeitsmarktes und ihrer Interdependenzen leiten sich die im Rahmen eines arbeits-

marktpolitischen Konzeptes notwendigen Maßnahmen ab. Primäre Aufgabe ist im 

Sinne des Arbeitsförderungsgesetzes, den quantitativen Ausgleich zwischen Ange-

bot und Nachfrage im Arbeitsmarkt sowie qualitativ die ständige Verbesserung der 
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Beschäftigungsstruktur sicherzustellen […]. Als praktikabler Weg wurde die Aktivie-

rung der in der registrierten und unregistrierten Arbeitslosigkeit […] vorhandenen  

Reserven sowie die Ausschöpfung von sonstigen Binnenreserven im Rahmen vor-

rangiger und politisch gewollter Aktionsprogramme gesehen […]“ (Bundesanstalt für 

Arbeit 1974, S. 93). Die „vorhandenen Reserven“ sollten sowohl im Kreis der inländi-

schen als auch bei ausländischen Personen aktiviert werden. 

Nach den Jahren der Arbeitskräfteknappheit begann in den frühen 1970er Jahren 

jedoch eine Periode, die sich mit gegenteiligen Problemen beschäftigen musste (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2005, S. 353). Die anfänglich regional auf das Ruhrgebiet und 

das Saarland begrenzte Strukturkrise in der Landwirtschaft, dem Bergbau und der 

verarbeitenden Industrie dehnte sich zunehmend auf den Dienstleistungsbereich aus 

und erreichte nun großflächig die gesamte Bundesrepublik. Der Dienstleistungssek-

tor war deshalb auch nur bis 1973 in der Lage, die rückläufigen Beschäftigtenzahlen 

aus den anderen Wirtschaftsbereichen durch steigende Einstellungszahlen aufzu-

fangen (vgl. Schmid/Oschmiansky 2006, S. 340f.). Die andauernde Arbeitslosigkeit in 

Millionenhöhe nach der Wirtschaftskrise 1974/1975 stellte die Arbeitsmarktpolitik vor 

neue und andere Herausforderungen. Das AFG wurde bald nach Inkrafttreten nicht 

auf seine Fähigkeit zur Mobilisierung von Arbeitskräften, sondern auf seine Funkti-

onstüchtigkeit im Bereich der sozialen Sicherung getestet. Weiterhin traten Maßnah-

men zur Verringerung des Arbeitskräfteangebots in den Vordergrund. Die beruflichen 

Bildungsmaßnahmen behielten zwar weiterhin ihre Vorrangstellung, sie verloren al-

lerdings ihren Charakter eines präventiven Instruments zur Bildung von Humankapi-

tal, da nun vorwiegend Arbeitslose eine Förderung erhielten (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2008, S. 353). Die Problemgruppen unter den Arbeitslosen 

wurden jedoch nur unzureichend mit einbezogen.  

Es zeigten sich schon hier gravierende Fehlentwicklungen: Anstatt sich den Segmen-

tierungstendenzen zu stellen, waren die Arbeitsmarktpolitik und das AFG noch immer 

ganz darauf ausgerichtet, die Vollbeschäftigung wieder herzustellen (vgl. ebd., S. 

354). Beruhte die Arbeitsmarktpolitik in den 1960er und Anfang der 1970er Jahre 

noch auf einer Basis, die von allen Parteien getragen wurde, so entwickelte sie sich 

ab der ersten Ölpreiskrise zum zentralen innenpolitischen Streitpunkt zwischen den 

Parteien und auch innerhalb einzelner Parteien (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, S. 

314). 

 

2.4.3 Arbeitsmarktpolitische Entwicklungen der Jahre 1974 bis 1982 
 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ab Mitte der 1970er Jahre stellte sich so dar, 

dass eine große Zahl an jungen Erwerbstätigen aus den geburtenstarken Jahrgän-

gen auf den Arbeitsmarkt strömten, dieser sie jedoch nicht aufnehmen konnte. Die 

Zahl der Erwerbstätigen sank um eine Mio. und die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 

über eine Mio. (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, S. 317). 
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In den Jahren 1974 bis 1983 beschloss die Bundesregierung insgesamt 18 Ausga-

benprogramme, die alle einer beschäftigungspolitischen Zielsetzung folgten (vgl. 

Franke 1990, S. 21). Der wirtschaftliche Aufschwung 1975 führte zwar zu einer Zu-

nahme der Erwerbstätigkeit um eine Mio. Personen, jedoch sank die Arbeitslosigkeit 

zwischen 1975 und 1979 im Vergleich nur unbedeutend um 220.000 Personen. Die 

verbesserte Beschäftigungslage zeigte sich jedoch nicht in allen Regionen der Bun-

desrepublik und es bildete sich ein Nord-Süd-Gefälle heraus (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2008, S. 317ff). Die nördlichen Bundesländer verzeichneten 

von 1976 bis 1979 sogar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Zu den                 

Krisenbranchen zählten vor allem der Steinkohlebergbau sowie die Stahl- und Werft-

industrie. Vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg von 5,2 % im Jahr 1974 

auf 17,9 % im Jahr 1976. Hier zeigt sich das Hysterese-Phänomen, die sich selbst 

verstärkende Arbeitslosigkeit, die aufgrund der zweiten Ölpreiskrise 1979 noch weiter 

anstieg: Im Jahr 1982 zählten schon über 20 % der arbeitslosen Bevölkerung zu den 

Langzeitarbeitslosen (vgl. ebd., S. 320f.). 

Die Arbeitsmarktpolitik entwickelte sich in der Periode von 1974 bis 1982 zum finan-

ziellen Kürzungsposten in der Innenpolitik. Nicht nur die Arbeitslosenversicherung 

und die Arbeitslosenhilfe erfuhren massive Beschränkungen, auch in der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik kam es zu großen Einsparungen. 

Bedeutete die 3. Novelle des AFG noch eine Erhöhung des Unterhalts- und Arbeits-

losengeldes sowie der Arbeitslosenhilfe, so leitete die 4. Novelle des AFG eine Pha-

se der Änderung im Bereich der Verfügbarkeits- und Zumutbarkeitsthematik bei    

Arbeitslosen ein und führte wieder zu einer Kürzung der Bezugsdauer der Arbeitslo-

senhilfe auf maximal ein Jahr sowie zu einer genauen Prüfung der Anspruchsvoraus-

setzungen im Falle einer möglichen Fortzahlung (vgl. ebd., S. 322/325). 

Der Runderlass 230/78 der BA vom 8. August 1978 setzte fest, dass Arbeitslose Ab-

schläge beim Einkommen und eine stärkere Mobilitätsbereitschaft hinnehmen muss-

ten. Außerdem mussten sie dazu bereit sein, Tätigkeiten anzunehmen, die in einem 

Anforderungsbereich unterhalb ihres Qualifikationsniveaus lagen (vgl. Webber 1982, 

S. 266; Steffen 2006, S. 9). Die 5. Novelle zum AFG revidierte diese Verschärfungen 

zwar kurzzeitig und führte in der Folge zu einem neuen Runderlass 331/79 vom Ok-

tober 1979, der eine Untergrenze der Zumutbarkeit definierte (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2008, S. 327). Mit dem Arbeitsförderungskonsolidierungsge-

setz vom 22. Dezember 1981 verschärften sich die Zumutbarkeitsregelungen jedoch 

wieder und die veränderte Sperrzeitenregelung konnte dazu führen, dass die Be-

zugsdauer für Arbeitslosengeld von 12 auf 10 Monate verkürzt werden konnte (vgl. 

ebd., S. 328). Weiterhin erhöhte sich die  anspruchsbegründende sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungsdauer auf 12 Monate innerhalb von drei Jahren. Der 

Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung stieg in dieser Periode von 1,7 auf 4,0 %. 

Jedoch konnte auch diese Entwicklung nicht dazu führen, den defizitären Haushalt 

der BA zu konsolidieren. In der Folge kam es vor allem von Seiten der FDP und der 

CDU/CSU zu der Entscheidung, das Arbeitslosengeld erheblich zu kürzen. Diese 
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Entwicklung mochten weder die Sozialdemokraten noch die Gewerkschaften mittra-

gen. 

Der schlechten Arbeitsmarktlage wollte die Bundesregierung vor allem durch die Re-

duzierung der Arbeitsnachfrage entgegenwirken. Im Bereich der Ausländerbeschäfti-

gung konnte nach 1977 jedoch kein großer Entlastungseffekt mehr eintreten, da ab 

diesem Zeitpunkt 2,5 Mio. der knapp 4 Mio. Ausländer in der Bundesrepublik bereits 

länger als fünf Jahre in Westdeutschland ansässig waren und somit von einer gesi-

cherten Rechtsposition profitierten. 

Die Ausgliederung älterer Arbeitnehmer aus dem Arbeitsleben führte zu einer Er-

werbsquote der Männer zwischen dem 60. und dem 65. Lebensjahr von 43,6 %, die 

damit niedriger war als nach der ersten Ölpreiskrise 1974 mit damals 61,9 %. 

Eine längere Schulbesuchszeit und Ausbildungsphase sollten den Zustrom der ge-

burtenstarken Jahrgänge der Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt abmildern. 1980 

befanden sich allein 350000 Jugendliche in einer Bildungsmaßnahme. Dennoch 

sorgten die zögerliche Haltung der Unternehmen bei Neueinstellungen sowie die 

steigenden Entlassungen vor allem auf Kosten der Jugendlichen für eine hohe Ar-

beitslosenquote, die 1981 noch weiter anstieg. 

Ebenfalls für Frauen bedeutete die schlechte konjunkturelle Lage eine Benachteili-

gung auf dem Arbeitsmarkt. Das Haushaltsstrukturgesetz von 1975 stufte die für 

Frauen wichtigen Einarbeitungszuschüsse nicht als notwendige, sondern als zweck-

mäßige Maßnahmen ein, so dass die Qualifikationschancen für Frauen erheblich 

eingeschränkt wurden (vgl. ebd., S. 330ff.). 

Der konjunkturelle Einbruch veranlasste die Bundesregierung dazu, in der Tradition 

der keynesianischen Theorie öffentliche Sonderprogramme zu finanzieren. Von ar-

beitsmarktpolitischer Bedeutung war das 10-Milliarden-Programm mit der schwer-

punktmäßigen Förderung privater Investitionstätigkeit. Das Programm stellte außer-

dem 600 Mio. DM für Beschäftigungshilfen wie Lohnkostenzuschüsse und Mobilitäts-

zulagen zur Verfügung. Auch die Sätze für Maßnahmen zur Überbrückung saisonaler 

oder konjunktureller Schwankungen stiegen an und neue Leistungen wurden einge-

führt. Im Jahre 1982 beschloss die Bundesregierung jedoch aufgrund der stetig stei-

genden Ausgaben erneut Leistungsbeschränkungen, die nicht nur die aktive Ar-

beitsmarktpolitik, sondern auch das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe betra-

fen. So sank der Anteil der Ausgaben von 2,18 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 

im Jahre 1982 bis auf 1,92 % im Jahr 1990 (vgl. Bodegan 2009, S. 3). 

Die großen Mitnahmeeffekte auf Seiten der Unternehmer führten dazu, dass die 

Bundesregierung einen Kurswechsel einschlug: Da die Umsetzung der keynesiani-

schen Theorie innerhalb der Konjunkturprogramme keine nennenswerten Erfolge 

brachte, beschloss die Bundesregierung die Theorien Keynes‘ als Steuerungsinstru-

mente für die Strukturpolitik zu verwenden. Das vor diesem Hintergrund entwickelte 

„Zukunftsinvestitionsprogramm“ erzielte mit seinem Anspruch, die Volkswirtschaft 

umzustrukturieren, sowohl beschäftigungspolitischen als auch umweltpolitischen Er-

folg (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, S. 334f.). 
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Die Umsetzung einer offensiven Arbeitsmarktpolitik erreichte die Bundesregierung 

jedoch mit dem Arbeitsmarktpolitischen Programm für Regionen mit besonderen Be-

schäftigungsproblemen vom 16. Mai 1979 (vgl. Franke 1990, S. 22). Positive Effekte 

erzielten hier vor allem die innerbetriebliche berufliche Weiter- und Umqualifizierung 

von Arbeitnehmern sowie die Ausweitung der ABM im sozialen Bereich. Besonders 

die Problemgruppe der Geringqualifizierten profitierte von dem Programm. Die zweite 

Ölpreiskrise 1979 und das Versagen der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

in ihrem Präventivcharakter führten zu erheblichen finanziellen Kürzungen in der Ar-

beitsmarktpolitik (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, S. 336ff.). Von einem generellen 

Versagen kann jedoch schon deshalb nicht gesprochen werden, da die Instrumente 

unter gänzlich anderen arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Bedingungen ange-

wendet wurden als zur Zeit ihrer Konzeptionierung vorherrschten (vgl. ebd., S. 339).  

 

2.4.3.1 Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik von 1974 bis 1982 
 

Die verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente erfuhren im Laufe der Zeit 

erhebliche inhaltliche Änderungen, während die Zielsetzungen des Arbeitsförde-

rungsgesetzes nur zögerlich an die neuen Herausforderungen angepasst wurden. 

Die inhaltlichen Änderungen wirkten sich z.B. auf die berufliche Weiterbildung dahin-

gehend aus, dass sich die Zielgruppe von den etablierten Gruppen auf von Arbeitslo-

sigkeit bedrohte Personen und Arbeitslose verlagerte. Anstatt das Wirtschaftswachs-

tum zu fördern ging es nunmehr stärker darum, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 

Das Haushaltsstrukturgesetz von 1975 verschärfte jedoch die Zugangs-

voraussetzungen und führte in der Folge zu einer stark sinkenden Teilnehmerzahl. 

Z.B. erhielten nichtarbeitslose Teilnehmer nur noch 58 % des letzten Arbeitsentgel-

tes. 

Nachdem sich die wirtschaftliche Lage 1976 langsam wieder entspannte, erleichterte 

die Regierung auch die Zugangsbedingungen wieder. Gezielte und schnell durch-

setzbare Mittelausgaben von Seiten des Bundes im Rahmen der aktiven Arbeits-

marktpolitik erfolgten ab dem Jahr 1976 vorwiegend durch arbeitsmarktpolitische 

Sonderprogramme wie z.B. durch das Arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitische 

Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vom 28. Januar 1976 (235 

Mio. DM) oder das Programm Arbeitsmarktpolitische Beschäftigungshilfen vom 10. 

November 1976 (430 Mio. DM), die sich auf die neuen Zielgruppen Jugendliche und 

längerfristig Arbeitslose konzentrierten (vgl. Franke 1990, S. 21f.). 

Ebenfalls im Jahr 1976 als Vorlauf zu den Sonderprogrammen kam es auch im Ver-

waltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit zu Vorstößen seitens der Arbeitnehmer und 

des Bundesausschusses für Berufsbildung: Ein Mitglied des Verwaltungsrates erin-

nerte „[…] an eine am 16. Juli 1976 im Verwaltungsratsausschuß II gegebene Anre-

gung, die Verwaltungsausschüsse zu Kristallisationspunkten der Zusammenarbeit 

aller beteiligten Stellen auf der jeweiligen lokalen Ebene werden zu lassen. Insbe-

sondere soll dadurch der Austausch von Informationen und Absichten zwischen Ar-
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beitsamt und Schulverwaltung, den Organisationen der Arbeitgeber, den Gewerk-

schaften sowie den überbetrieblichen Ausbildungsinstitutionen beschleunigt und in 

möglichst unbürokratischer Weise gehandhabt werden“ (Bundesanstalt für Arbeit 

1976, S. 7). 

Eine Stellungnahme des Bundesausschusses für Berufsbildung vom 25. August 

1976 lautet ähnlich: Es sollten „[…] auf örtlicher Ebene unter Federführung der Ver-

waltungsausschüsse der Arbeitsämter bei Hinzuziehung aller Beteiligten die örtliche 

Ausbildungsplatzsituation geprüft, die Berufsberatung intensiviert, die erforderlichen 

Maßnahmen koordiniert und gemeinsam ergriffen werden, ohne daß dadurch bereits 

laufende geeignete Initiativen anderer Gremien beeinträchtigt werden“ (ebd.). 

Nach der zweiten Ölkrise erfolgte der massive Einschnitt bei den Finanzmitteln für 

die aktive Arbeitsmarktpolitik, was den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen dieser 

Zeit vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und eines Mangels an Fachkräf-

ten zuwiderlief und auch dazu führte, dass die Überlegungen innerhalb des Verwal-

tungsrates zur besseren Zusammenarbeit der Akteure auf lokaler Ebene nicht weiter 

verfolgt wurden (vgl. ebd., S. 339ff.). 

Weitere Einsparungen im Bereich der ABM erfolgten seit Inkrafttreten der 5. Novelle 

zum AFG, mit der die Kriterien zur Zusätzlichkeit der Maßnahme und zur Förderhöhe 

verschärft wurden. Ziel der ABM, die bald nur noch in Bezirken mit hoher Arbeitslo-

sigkeit bewilligt wurden, war es vorrangig, Minderausgaben im Bereich der            

Unterstützungsleistungen zu bewirken. Von Teilen der Arbeitsmarktforscher wurden 

die Mittelkürzungen kritisiert, da die sozialpolitische Funktion dieses Instrumentes in 

den Hintergrund trat und gerade ABM in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit erhebliches 

Entlastungspotenzial hätte bieten können (vgl. Hellmich 1982, S. 122). Das Instru-

ment der Kurzarbeit entwickelte sich in dieser Periode von einem kurzfristigen In-

strument zu einem Instrument der Langfristsubventionierung von bis zu zwei Jahren. 

Diese Entwicklung bemängelten vor allem die Gewerkschaften aber auch die Unter-

nehmen, die Kurzarbeit nicht in Anspruch nahmen. 

Die Aufwendungen für die Bauwirtschaft nahmen stark ab und es fehlten den Unter-

nehmen Anreize für eine ganzjährige Bautätigkeit (vgl. Schmid/Oschmiansky 2008, 

S. 345). 

Mitnahmeeffekte bei Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme wie Einarbei-

tungszuschüssen und Eingliederungsbeihilfen führten im Jahr 1981 dazu, dass sich 

Unternehmen, die solche Hilfen in Anspruch nahmen, zu einer Nachbeschäftigung in 

Höhe der Förderungsdauer verpflichten mussten (vgl. ebd., S. 346). Weitere Ein-

schränkungen durch das Arbeitsförderungskonsolidierungsgesetz (AFKG) vom     

August 1981, das u.a. den Bundeszuschuss an die BA verringerte, führten zu einer 

weiter stark sinkenden Inanspruchnahme von Maßnahmen der aktiven Arbeitmarkt-

politik. Die Zahl der Maßnahmeteilnehmer an Maßnahmen zur Förderung der       

Arbeitsaufnahme z.B. sank von durchschnittlich 100000 Personen in 1978 auf 23700 

Personen in 1982 (vgl. ebd., S. 347). 
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2.4.3.2 Bilanzierung der Periode 1974 bis 1982 – Phase der            

Konsolidierung 
 

Nach Meinung von Kühl fällt die arbeitsmarktpolitische Bilanz der sozialliberalen Re-

gierungskoalition von 1974 bis 1982 nicht erfolgreich aus, da sie von einer Ände-

rungs- und Regulierungswut sowie drastischen Sparmaßnahmen geprägt gewesen 

sei, auf die sich die Arbeitsmarktakteure gar nicht so schnell einstellen konnten (vgl. 

Kühl 1983, S. 249). Hielt Scharpf allein die Dosierung und den Zeitpunkt der beschäf-

tigungspolitischen Strategien der Regierung für falsch, so vertrat der Sachverständi-

genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 1981 die Meinung, 

dass die nachfrageorientierte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik an sich für die 

bestehende Situation untauglich gewesen sei (vgl. Scharpf 1984, S. 20f.). Die Ver-

änderungen innerhalb des AFGs entstanden laut Bogedan aufgrund vielfältiger Ein-

flussgrößen, die von sich wandelnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen über reines politisches Kalkül, bestehendes Erfahrungswissen und 

normative Vorstellungen bis hin zu vorherrschenden wirtschaftspolitischen Lehrmei-

nungen reichten und deshalb schwer zu bewerten seien (vgl. Bogedan 2009, S. 2). 

Die sozialliberale Koalition konzentrierte ihre beschäftigungspolitischen Überle-

gungen weitgehend auf die optimale Verteilung der Mittel in den Bereichen der Wirt-

schafts- und Finanzpolitik. Diese Entwicklung ist auch damit zu begründen, dass vie-

le Regierungspolitiker die arbeitsmarktpolitischen Instrumente nicht als Strategie zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sahen, sondern als sozialpolitisches Begleitinstru-

mentarium des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes von 1967. Die Ausgaben für die 

aktive Arbeitsmarktpolitik verdoppelten sich in dieser Periode, während die Zahl der 

Arbeitslosen sich verdreifachte. Dadurch sank der relative Anteil der Mittel für die 

aktive Arbeitsmarktpolitik im Gesamtbudget von 46 auf 30 %. Die arbeitsmarktpoliti-

schen Implikationen der keynesianischen Theorie konnten sich mit Ausnahme des 

Kurzarbeitergeldes nicht durchsetzen. 

Als positive Entwicklung sehen Schmid und Oschmiansky die zentral gebliebene 

Stellung der Förderung der beruflichen Weiterbildung (vgl. Schmid/Oschmiansky 

2008, S. 353). Sie verlor jedoch zum einen den Charakter eines präventiven Instru-

ments bei der Bildung von Humankapital und zum anderen wurden innerhalb der 

Gruppe der Arbeitslosen die in dieser Periode entdeckten bzw. beschriebenen  

„Problemgruppen“ Frauen, Langzeitarbeitslose, Ältere und Ungelernte nur ungenü-

gend gefördert. Nennenswerte Wiedereingliederungserfolge in den ersten Arbeits-

markt zeigten sich für Langzeitarbeitslose bei keiner arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahme. Diese Problematik verstärkte sich durch die Vermittlungsstrategie der Ar-

beitsverwaltung, die sich nach dem „last-in-first-out“-Prinzip zentral mit der „Besten-

vermittlung“ beschäftigte und damit indirekt auch zur anwachsenden Verfestigung der 

Problemgruppen beitrug (vgl. ebd., S. 355; vgl. Schmid/Oschmiansky 2005, S. 261).  

Die Bundesregierung ging in dieser Periode dazu über, der Bundesanstalt andere 

Pflichtaufgaben wie das Kindergeld, die Rehabilitation und die Deutschlehrgänge für 
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Aussiedler aufzubürden, so dass es zu einer großen Überlastung des Systems durch 

versicherungsfremde Leistungen kam. Die steigende Bürokratisierung nahm Ausma-

ße an, die von den Sachbearbeitern nicht mehr bewältigt werden konnten. So infor-

mierte z.B. eine 79-seitige Durchführungsverordnung darüber, wann Teilnehmern an 

FuU-Maßnahmen Fahrtkosten erstattet bekamen und wann nicht (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2008, S. 362). Die zahlreichen Novellierungen innerhalb des 

AFG und die Eingriffe in den BA-Haushalt seitens der Bundesregierung verhinderten 

eine mittel- und längerfristig angelegte Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik zur Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit (vgl. ebd., S. 361). Der §2 AFG beinhaltete das Ziel 

der Verbesserung der Struktur der Beschäftigung in bestimmten Gebieten und Wirt-

schaftszweigen. Allerdings enthielt das AFG bis zur Novellierung durch das AFKG 

keine regionalspezifischen Anwendungsvorschriften, da es nach der Rechtssystema-

tik ein Gesetz der Individualförderung war.  

Die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf die Hoffnung, dass das Erreichen der 

Vollbeschäftigung immer noch möglich war, begründet Oschmianskys und Schmids 

Auffassung nach den geringen Erfolg der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die 

den Segmentierungstendenzen nicht nachhaltig begegnen konnten (vgl. ebd., S. 

362). 

 

2.4.4 Arbeitsmarktpolitische Entwicklungen der Jahre 1982 bis 1989 
 

Mit der Kanzlerschaft Helmut Kohls hielt auch die Angebotstheorie wieder stärker 

Einzug in die Bundesarbeitsmarktpolitik: Vor allem die immense Abgabenbelastung 

wurde als Grund für die Misere der hohen Arbeitslosigkeit gesehen. Arbeitsplätze 

sollten insbesondere durch das Ankurbeln der Wirtschaft geschaffen werden, die sich 

in einer tiefen Rezession befand. Bemerkenswert an der Regierungserklärung Kohls 

vom 13. Oktober 1982 ist vor allem die Tatsache, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik 

mit keinem Wort erwähnt wurde. 

Trotz der in 1983 einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungphase war die Höhe der 

Arbeitslosigkeit in den Regionen von noch größeren Differenzen gekennzeichnet als 

in der Vorperiode. 

Die Region Schleswig-Holstein wies laut Arbeitsmarktbericht 1980 – 1990 der Lan-

desregierung Schleswig-Holstein Ende des Jahres 1985 z.B. eine Arbeitslosenquote 

von über 13 % auf, in Baden-Württemberg lag diese gerade einmal bei 5,4 %. Der 

Bundesdurchschnitt lag bei 9,3 %, erhöhte sich jedoch zum Jahresende auf 10,4 % 

(vgl. Institut für Regionalforschung der CAU zu Kiel 1991, S. 144; vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2005, S. 246). Besonders die alten Industriezweige hatten mit 

Strukturkrisen zu kämpfen und setzten viele Arbeitskräfte frei, die von der wachsen-

den modernen Industrie nicht aufgefangen werden konnten. Für Schleswig-Holstein 

und das Hamburger Randgebiet kam noch erschwerend hinzu, dass es zu großen 

Beschäftigungsverlusten z.B. in der Landwirtschaft kam (vgl. ebd., S. 248). Eine be-

sondere Problematik dieser Periode war die sich immer weiter verfestigende Lang-
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zeitarbeitslosigkeit, die um 460 % zunahm und 1989 bei 485.000 Personen lag (vgl. 

ebd., S. 246). 

 

2.4.4.1 Akzentverschiebung hin zur Beschäftigungsförderung? 
 

Die stagnierende Beschäftigungsentwicklung – auch im europäischen Umland – ver-

anlasste die Bundesanstalt für Arbeit, am 18. und 19. Juni 1985 ein Fachsymposium 

„Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in den USA und in der Bundesrepublik 

Deutschland“ abzuhalten, das den Ursachen des in den USA seit den 1970er Jahren 

bestehenden Beschäftigungswunders nachgehen und evtl. Folgerungen für die   

deutsche Arbeitsmarktpolitik aufzeigen sollte (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1985, S. 

6). 

Der von der Arbeitgeberseite benannte Wissenschaftler Grubel von der Simon-

Fraser-Universität in British Columbia/Kanada machte vor allem die lange Zeit in der 

Wirtschaftstheorie und -politik dominierende Theorie des Keynesianismus für die 

Fehlentwicklungen in der Arbeitsmarktpolitik verantwortlich. Es sei nötig, sich wieder 

auf die Lehrsätze der „klassischen“ Ökonomie zu besinnen, wonach Nachfrage und 

Angebot vom Preis des Gutes abhängen. Deshalb sei es von größter Wichtigkeit, die 

Reallöhne an die arbeitsmarktpolitische Wirklichkeit anzupassen (vgl. ebd., S. 12). 

Prof. Marshall von der Universität Austin/Texas und früherer US-Arbeitsminister, be-

nannt von der Arbeitnehmerseite im Verwaltungsrat, führte das Versagen der keyne-

sianischen Theorie in der Wirtschaftspolitik vor allem darauf zurück, dass eine zu-

nehmende Verflechtung der Volkswirtschaften keine autonome Wirtschaftspolitik 

mehr erlaube. 

Vor diesem Hintergund wies er darauf hin, dass es immer wichtiger werde, dass sich 

die sozialpartnerschaftlichen Beziehungen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Seite 

verbessern und gegenseitig Rücksicht genommen werde (vgl. ebd., S. 14). 

Die Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP sah sich dazu veranlasst, den         

Arbeitsmarkt den Implikationen der neoliberalen Wirtschaftstheorie folgend weiter zu 

deregulieren und neue Flexibilitätspotenziale zu suchen. Vor allem die stark regulier-

ten Arbeitsverhältnisse rückten ins Zentrum der Kritik und führten dazu, dass mit dem 

Beschäftigungsförderungsgesetz vom 26. April 1985 eine Wende im Arbeitsrecht 

eingeleitet wurde. Das Kernstück dieses Gesetzes bestand im Abbau der Hemm-

schwellen bei Neueinstellungen und wurde flankiert durch zwei zum ersten Mal ge-

setzlich geregelte Formen der Teilzeitarbeit („Arbeit auf Abruf“ und „Job-sharing“). 

Die rechtlich gewachsenen Strukturen erfuhren jedoch geringere Deregulierungen 

als von den Befürwortern erhofft und von den Gegnern befürchtet. Das lag u.a. auch 

daran, dass Uneinigkeiten zwischen der FDP und dem Arbeitnehmerflügel der CDU 

sowie innerhalb der Verbände und zwischen den Dachverbänden der Tarifpartner 

bestanden (vgl. ebd., S. 250f.). Immer stärker wurde die Kritik der Opposition und 
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einiger Verbände an der fehlenden sozialpolitischen Ausrichtung der Regierungspoli-

tik.  

Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl griff die Bundesregierung Forderungen 

einiger gesellschaftlicher Gruppen auf. Hervorzuheben ist hier ein gemeinsam von 

SPD und evangelischer Kirche entwickeltes Programm zur Verhinderung der sozia-

len Ausgrenzung von Langzeitarbeitslosen. Die Bundesregierung konzipierte daraus 

die „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose“. Auf Bundesebene neu an 

diesem Programm war, dass die Individualförderung einer Projektförderung wich. 

Durch dieses Programm konnten 35 bis 40 % der Maßnahmeteilnehmer zu gleichen 

Teilen in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt integriert werden. Dieses Programm 

blieb in den 1980er Jahren jedoch die Ausnahme, da die 8. Novelle des AFG wieder 

erhebliche Mitteleinbußen für die aktive Arbeitsmarktpolitik bedeutete, obwohl die 7. 

AFG-Novelle noch sinkende Beitragssätze und verbesserte Leistungen der sozialen 

Sicherung mit sich gebracht hatte (vgl. ebd., S. 262). 

Vor allem innerhalb des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, in dem auch An-

hörungen der Selbstverwaltung der Bundesanstalt durchgeführt werden, kam es zu 

intensiven Diskussionen bezüglich der 8. AFG-Novelle (Gesetz zur Ergänzung der 

arbeitsmarktpolitischen Instrumente und zum Schutz der Solidargemeinschaft vor 

Leistungsmißbrauch).  

In der Fortsetzung der Beratung zum Gesetzentwurf bemängelte der Abgeordnete 

Heyenn (SPD), dass das Gesetz von allen Sachverständigen, einschließlich der Ver-

treter der Selbstverwaltung, in der ersten Anhörung abgelehnt worden sei, da es nur 

der Umverteilung der Finanzlasten diene. Die BA habe schon in der Anhörung be-

kannt gegeben, dass sie sich bereits 1988 in einem Finanzdefizit wiederfinden wer-

de. Die Finanzpolitik der Bundesregierung sei kurzatmig (vgl. Ausschuss für Arbeit 

und Sozialordnung 1987, S. 77). Auch andere Abgeordnete kritisierten, dass die 

Bundesregierung aus dem vernichtenden Ausgang der Anhörung keine Konsequen-

zen gezogen und an dem Entwurf festgehalten habe (vgl. ebd., S. 84). Abgeordneter 

Peter (SPD) bemängelte vor allem fehlende „[…] Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit infolge der strukturellen Verwerfungen […]. Die Überschrift des Ge-

setzes, die dies erwarten lasse, werde von dessen Inhalt nicht gedeckt (ebd., S. 91). 

 

2.4.4.2 Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zwischen 1982 und 

1989 
 

Der Regierungswechsel zu einer CDU/CSU-F.D.P.-Koalition führte durch das       

Arbeitsförderungskonsolidierungsgesetz im Jahr 1982 u.a. dazu, dass Kürzungen der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik und die Erhöhung des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-

versicherung in 1982 von 3 % auf 4 % der BA 6 Mrd. DM an Mehreinnahmen brach-

ten (vgl. Frank 2008, S. 127). 
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Die Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung mussten weitere Kür-

zungen im Bereich Unterhaltsgeld hinnehmen. Außerdem konzentrierten sich solche 

Maßnahmen auf die Gruppen der Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 

Personen (vgl. Bosch 2009, S. 97). Dennoch stiegen die Teilnehmerzahlen an, da 

das Unterhaltsgeld (UhG) immer noch 2 Prozentpunkte über dem Arbeitslosengeld 

lag bzw. der Anspruch auf Arbeitslosengeld mit der Teilnahme erneuert werden sollte 

oder man sich steigende Vermittlungschancen erhoffte. 

Die von der Bundesregierung, den Verbänden, den Gewerkschaften und der BA initi-

ierte Qualifizierungsoffensive brachte zusätzliche Teilnehmer und das Kernstück des 

AFG erlebte eine Renaissance. Dennoch verstärkte sich der Trend zur Anpassungs-

fortbildung weiter und Mitte der 1990er Jahre waren sogar 95 % der Teilnehmer an 

Bildungsmaßnahmen ohne ein Arbeitsverhältnis (vgl. Böcklerimpuls 11/09, S. 7). Mit 

der 9. AFG-Novelle wurden auch die Mittel für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit 

bedrohte Personen, die an Bildungsmaßnahmen teilnehmen wollten, um 300 Mio. 

DM gekürzt (vgl. Schmid/Oschmiansky 2005, S. 269). Daraufhin sanken die Teil-

nehmerzahlen ab 1989 erstmals seit 1977 wieder. 

Durch Einnahmesteigerungen und weitreichende Kürzungen der Ausgaben im Rah-

men des AFKG versuchte die Regierung, die Finanzen der BA wieder ins Gleichge-

wicht zu bringen. Hierzu wurden z.B. die Versicherungszeiten auf 12 Monate herauf-

gesetzt, um Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend machen zu können. Sperrzeiten 

galten nun nicht mehr nur für vier, sondern für acht Wochen und Anspruch auf Ar-

beitslosenhilfe bestand nur für diejenigen, die mindestens 150 Kalendertage einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen waren. 

ABM waren anfangs von der konsolidierenden Politik der Bundesregierung ausge-

nommen. Steigende Kritik an den ABM, vor allem von Seiten der Gewerkschaften, 

die von unfairem Wettbewerb sprachen, führte seit 1986 zur Regionalisierung dieser 

Maßnahme. Schmid und Oschmiansky sprechen in diesem Zusammenhang von ei-

ner Kommunalisierung der Arbeitsmarktpolitik, die sich durch eine Koordination der 

Anforderungen aus verschiedenen Politikfeldern auszeichnete (Struktur-, Beschäfti-

gungs-, Umwelt-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik). ABM konnten laut einer Untersu-

chung die Zielgruppen am besten erreichen, der Reintegrationserfolg blieb jedoch 

gering. Rund 60 % der Teilnehmer waren Ende der 1980er Jahre nach Beendigung 

der Maßnahme wieder arbeitslos. 

An den Regelungen zum Kurzarbeitergeld änderte sich bis auf die Anpassung der 

Höhe an das gesunkene Arbeitslosengeld nicht viel. Im Zuge der konjunkturellen Be-

lebung der Wirtschaft fuhr die Bundesregierung das Instrument jedoch zurück (vgl. 

ebd., S. 273f.). 

Die Mitglieder der Selbstverwaltung diskutierten in dieser Periode intensiv über die 

Anforderungen, die die stets ansteigende Langzeitarbeitslosigkeit mit sich brachte. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates plädierte dafür, im Kampf ge-

gen die Langzeitarbeitslosigkeit Mittel aus verschiedenen „Töpfen" zu bündeln und 
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modellhafte Projekte in vier oder fünf Arbeitsamtsbezirken durchzuführen. Der Präsi-

dent, Franke, forderte in diesem Zusammenhang die stärkere Beteiligung der Kom-

munen und Länder bei den anstehenden Aktivitäten (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 

1989a, S. 12). Ein Mitglied aus den Reihen der öffentlichen Körperschaften merkte 

an, dass Kommunen und Länder sich vor dieser Aufgabe nicht verschließen würden. 

Allerdings sollte in erster Linie die Bundesanstalt mit einer Anpassung oder gezielten 

Ausrichtung ihres Instrumentariums einen unverzichtbaren Beitrag leisten, um die 

Voraussetzungen für eine optimale regionalisierte Arbeit zu ermöglichen. Zum Bei-

spiel sei es unverzichtbar, den sich abzeichnenden Mangel von Kräften im Pflegebe-

reich bei der Gestaltung beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen zu berücksichtigen 

(vgl. ebd., S. 14). Ein Mitglied der Arbeitnehmer-Gruppe verwies auf bereits beste-

hende Programme wie z.B. Arbeit für Schleswig-Holstein, „[…] eine Kombination aus 

Finanzmitteln der Bundesanstalt und des Landes; unterschiedliche Maßnahmen ver-

folgten das Ziel, die berufliche Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser entschei-

dend zu verbessern“ (ebd.). Gezielte Vereinbarungen konnten jedoch nicht getroffen 

werden. Im Fokus der Bundesregierung standen weiterhin die Einsparungen im 

Haushalt der BA. 

Lohnkostensubventionen, Einarbeitungszuschüsse und Eingliederungsbeihilfen    

erfuhren durch das AFKG so starke Einschränkungen, dass die Teilnehmerzahlen 

erheblich sanken. Die Eingliederungsbeihilfe beschränkte sich 1989 sogar vollständig 

auf Arbeitslose und konnte mit einer Eingliederungsbilanz von 68 % als erfolgreich 

bewertet werden (vgl. Brinkmann 1985, S. 439). Auch die Einarbeitungszuschüsse 

wiesen Förderungserfolge auf: „Sowohl der Vergleich mit Personen, für die Einarbei-

tungszuschüsse gezahlt wurden […] als auch die Tatsache, daß sich zwischen der 

ersten und der zweiten Erhebung kein erneuter Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den 

Geförderten gezeigt hat, sprechen für diese Bewertung“ (Brinkmann 1985, S. 449). 

Als neues Instrument, das stark nachgefragt wurde und sich erfolgreich entwickelte, 

nahm die Bundesregierung die Existenzgründungs-Förderung in den Maßnahmenka-

talog auf (vgl. Schmid/Oschmiansky 2005, S. 275). 

 

2.4.4.3 Bilanzierung der Periode von 1982 bis 1989 – Phase der         

fortdauernden Konsolidierung und der                                       

Gelegenheitsentscheidungen 
 

Obgleich die Bundeszuschüsse für die BA nur drei bis vier Prozent der gesamten 

Bundesaufwendungen ausmachten, wurden die Finanzmittel für die Arbeitsmarktpoli-

tik zum größten Kürzungsposten der Bundespolitik. Knapp 47,2 % der gesamten Ein-

sparungen entfielen zwischen 1982 und 1984 auf die Arbeitsmarktpolitik. 

Der Verwaltungsrat der BA stellte 1984 befremdet fest, dass seine Vorstellungen  

einer zukunftsfähigen aktiven Arbeitsmarktpolitik finanziell nicht von der Bundesregie-

rung unterstützt wurden. Weiterhin erfolgten auch keine personellen Neueinstellun-
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gen, die die Ämter aufgrund des steigenden Arbeitspensums dringend benötigt hät-

ten. Stattdessen erfolgten Umschichtungen von den Vermittlungs- in die Leistungsab-

teilungen, was zu Wartezeiten für Beratungstermine von bis zu vier Monaten führte 

(vgl. ebd., S. 277). 

Schmid und Oschmiansky ziehen eine kontinuierliche Bilanz für die Arbeitsmarktpoli-

tik dieser Periode. Als deutliche Akzentverschiebung benennen sie die Spezifizierung 

der Arbeitsförderung auf Zielgruppen. Eine Wende sehen sie im Bereich der Deregu-

lierung; diese bezeichnen sie jedoch als verhalten. Die durchgängige Stabilität der 

Verhältnisse lässt sich ihrer Ansicht nach mit der Theorie politischer Entscheidungs-

prozesse begründen (vgl. ebd., S. 279). Ungünstiger wäre die Bilanz ohne die be-

schäftigungspolitischen Effekte der aktiven Arbeitsmarktpolitik ausgefallen. Ver-

schenkt wurden weitergehende beschäftigungspolitische Erfolge durch die fehlende 

Koordinierung von Entscheidungen in der Lohn-, Fiskal- und Geldpolitik. 

Die Thesen der institutionellen, ökonomischen und politischen Theorien sehen 

Schmid und Oschmiansky durch die Analyse der arbeitsmarktpolitischen Entschei-

dungsfindung bestätigt: Je nach finanzieller Lage und politischem Kalkül (vor Land-

tags-/Bundestagswahlen) erhöhten oder verminderten sich die Ausgaben für die Ar-

beitsmarktpolitik (vgl. ebd., S. 285). 

Lampert beurteilt diese Entscheidungsfindung als inneffektiv: „Mehr Kontinuität in der 

Arbeitsmarktpolitik wäre gleichbedeutend mit höherer Effektivität“ (Lampert 1989, S. 

186). Lampert, der 1989 als Experte für Wirtschaftswissenschaften und Sozialpolitik 

zu einem Kurzreferat „20 Jahre Arbeitsförderungsgesetz“ in den Verwaltungsrat der 

Bundesanstalt eingeladen wurde, formulierte seine Kritik an der Arbeitsmarktpolitik 

der Bundesregierung und der Bundesanstalt folgendermaßen: „Die Arbeitsmarktpoli-

tik könnte wirksamer sein, wenn der Gesetzgeber bei Änderungen der Haushaltslage 

der Bundesanstalt nicht immer wieder die Spielräume der Selbstverwaltung beein-

trächtigt, in das Leistungsrecht eingegriffen und den Beitragssatz unter kurzfristigen 

Aspekten geändert hätte. Diese Verletzung des Prinzips der Stetigkeit der Arbeits-

marktpolitik ist ebenso zu beklagen wie die Finanzierung der jahrelangen hohen Ar-

beitslosigkeit und ihre Bekämpfung aus den Beiträgen der Arbeitnehmer und der Ar-

beitgeber zur Arbeitslosenversicherung“ (Bundesanstalt für Arbeit 1989b). 

Die von Lampert geäußerte Kritik an den Eingriffen der Bundesregierung in den Leis-

tungskatalog der Bundesanstalt äußerten auch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertre-

ter gemeinsam im Verwaltungsrat der Bundesanstalt. Vertreter der Bundesregierung 

reagierten entschieden auf angekündigte gesetzliche Prüfverfahren und wiesen auf 

die schlechte Verhandlungsposition der BA gegenüber dem Bund hin, denn es stehe 

„[…] dem Gesetzgeber […] frei, welche der Aufgaben er letztlich der Bundesanstalt 

übertrage. Die Ankündigung, eventuell die Verfassungsmäßigkeit durch das Bundes-

verfassungsgericht prüfen lassen zu wollen, erscheine für eine mittelbare Bundesbe-

hörde, wie die Bundesanstalt sie darstelle, problematisch und sollte besser unterblei-

ben“ (Bundesanstalt für Arbeit 1987, S. 10). Die Befürchtungen der Gegner bezüglich 

weiterer Aufgabenübertragungen gingen dahin, dass hierdurch zusätzliche Belastun-

gen vorprogrammiert gewesen wären (vgl. ebd.). 
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Als diskontinuierlich und schädlich bezeichnen Schmid und Oschmiansky die unbe-

ständige Ausgabenpolitik, da sie vor allem in den Regionen die Maßnahmen der ver-

schiedenen Träger und ihrer Kooperationspartner störten und eine marktgerechte 

Arbeitsmarktpolitik vor Ort behinderten (vgl. Schmid/Oschmiansky 2005, S. 285). 

 

2.4.5 Arbeitsmarktpolitische Entwicklungen der Jahre 1989 bis 1994 
 

Die sprunghaft ansteigende Zahl von Arbeitslosen direkt nach der Wiedervereinigung 

ließ Instrumente wie ABM und Kurzarbeit Null populär werden (vgl. Böcklerimpuls 

11/09). Auch in Westdeutschland stieg die Zahl der Teilnehmer an Kurzarbeit Null ab 

1993 rasant an, da die Regelungen auf weitere Branchen ausgeweitet wurden, die 

mit Strukturproblemen zu kämpfen hatten (vgl. Trampusch 2004, S. 193). Beschäfti-

gung schaffende Maßnahmen wurden direkt nach der Wiedervereinigung im Osten 

Deutschlands mit erheblichem finanziellen Aufwand eingesetzt. Jedoch sei dies in 

den meisten Fällen nicht mit dem realistischen Anspruch geschehen, Arbeitslose in 

geregelte Beschäftigung zu überführen, sondern vor dem Hintergrund der „[…] statis-

tischen Verringerung der Arbeitslosenzahl und der sozialpolitischen Abfederung […]“ 

(Böcklerimpuls 11/09, S. 7). 

Bogedan bemängelt, dass die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gegenüber 

der Problematik rasant steigender Arbeitslosigkeit und dem Rückgang des Arbeitsvo-

lumens überfordert waren. Dynamisierende Wirtschaftsförderprogramme wären von 

Nöten gewesen, um der ab 1993 schnell und stetig steigenden Arbeitslosigkeit zu 

begegnen (vgl. Bogedan 2009, S. 2). Ein erheblicher Anstieg der Ausgaben für aktive 

Arbeitsmarktpolitik von 11 auf 28 Mrd. DM reiche hierfür nicht aus (vgl. Frank 2008, 

S. 136). 

Die Zahl der Arbeitslosen betrug im Jahr 1991 in Westdeutschland 1,7 Mio. und lag 

damit so niedrig wie seit 1981 nicht mehr. Im Osten Deutschlands lag die Arbeitslo-

senzahl zum gleichen Zeitpunkt bei 1,1 Mio. Nach dem Einsetzen der Rezession 

1993 verschlechterte sich die Lage jedoch dramatisch. 1994 verzeichnete West-

deutschland eine Arbeitslosigkeit von 2,5 Mio. Personen. Insgesamt lag die Arbeits-

losigkeit bei ca. 3,7 Mio. zuzüglich der „Stillen Reserve“, die auf 2 Mio. geschätzt 

wurde. Mit zusätzlichen 2 Mio. Arbeitslosen und damit noch verheerender wäre die 

Lage ohne den großflächigen Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus-

gefallen. Dennoch verschärften sich die regionalen Unterschiede weiter (vgl. 

Schmid/Oschmiansky 2007, S. 447). Schwerwiegende Probleme ergaben sich vor 

allem aufgrund der unterschiedlichen Qualifikationsniveaus in Ost und West. Ganze 

Berufszweige aus Ostdeutschland wie z.B. Wissenschaftler, Juristen aber auch 

Facharbeiter waren nicht ohne Weiteres in den westdeutschen Arbeitsmarkt zu ver-

mitteln. Der Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen war groß und wurde be-

reits 1990 bei 60 % der Beschäftigten angesetzt (vgl. ebd., S. 448). 
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Der Erste Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 regelte die Einführung des Arbeitsförde-

rungsgesetzes. Es trat am 1. Juli 1990 in Kraft und beinhaltete zahlreiche Sonderre-

gelungen, die die Implementierung der Maßnahmen erleichterten (vgl. ebd., S. 454). 

Im Dezember 1991 befanden sich in Ostdeutschland 400000 Personen in ABM und 

knapp 1,6 Mio. in Kurzarbeit. 365000 Personen erhielten Vorruhestandsgeld und 

180000 Personen standen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, da sie Al-

tersübergangsgeld bezogen (vgl. Frank 2008, S. 135). 

Nach dem „Wiedervereinigungsboom“, der westdeutschen Unternehmen Zuwachsra-

ten von 5,7 % bescherte, holte die weltweite Rezession jedoch auch die deutsche 

Wirtschaft ein und führte dazu, dass der Haushalt der BA bereits im Jahr 1992 große 

Defizite aufwies. Aufgrund dessen begann mit der 10. AFG-Novelle eine erneute 

Konsolidierungsphase. Unterstützt wurde diese Politik durch den Vertrag von Maas-

tricht vom 7. Februar 1992, der festschrieb, dass die Neuverschuldung eines Mit-

gliedsstaates nicht mehr als 3 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) betragen durfte. 

Die Bundesregierung entschied sich deshalb zu tief greifenden Kürzungen im Be-

reich der aktiven Arbeitsmarktpolitik (vgl. Schmid/Oschmiansky 2007, S. 455f.) Ein 

Antrag der SPD für eine „Zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik: Arbeit statt Arbeits-

losigkeit“, der u.a. ein Strukturförderprogramm enthielt, wurde abgelehnt. Drastische 

Einschränkungen erfuhren ABM, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, Ein-

arbeitungszuschüsse und Kurzlehrgänge für Langzeitarbeitslose. Auch ein weiterer 

Vorstoß der SPD in Form eines Arbeits- und Strukturförderungsgesetzes vom 23. 

November 1992, das eine Kombination von Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, eine 

Dezentralisierung der Arbeitsmarktpolitik und ein Strukturförderprogramm vorsah, 

wurde von den Regierungsparteien abgelehnt. 

Ein Erlass des Präsidenten der BA, Jagoda, vom 24. Februar 1993 bedeutete den 

Bewilligungsstopp für ABM. Der Haushaltsansatz in Höhe von 9,9 Mrd. DM wurde 

nämlich mit 12 Mrd. deutlich überschritten (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1993, S. 4). 

Weitere Verschlechterungen und Mittelkürzungen im Bereich des Kurzarbeitergeldes 

und der ABM folgten mit dem Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-

rungsprogramms vom 23. Juni 1993 (vgl. Wachendorfer-Schmidt 2005, S. 266). 

Doch auch dieses Gesetz konnte den Haushalt der BA nicht konsolidieren, sodass es 

in der 11. AFG-Novelle vom 11. Januar 1994 zu weiteren Sparmaßnahmen im Be-

reich der Lohnersatzleistungen und des Unterhaltsgeldes sowie beim Schlechtwet-

tergeld, dem Kurzarbeitergeld, den Eingliederungsbeihilfen und dem Eingliederungs-

geld kam (vgl. Schmid/Oschmiansky 2005, S. 457ff.). 

Die Bundesländer konnten innerhalb des Vermittlungsausschusses von Bundestag 

und Bundesrat verhindern, dass die Arbeitslosenhilfe gänzlich gestrichen wurde. 

Stattdessen kam es zu einer Befristung auf ein Jahr. Im Jahr 1994 kam es zu insge-

samt acht Änderungen des AFG, deren bedeutendste das Beschäftigungsförde-

rungsgesetz darstellte, das an die Beschäftigungsförderungsgesetze von 1985 und 

1990 anknüpfte und weitere Deregulierungsmaßnahmen wie z.B. die leichtere Zulas-

sung befristeter Arbeitsverhältnisse ermöglichte. 
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2.4.5.1 Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zwischen 1989 und 

1994 
 

Die Teilnehmerzahlen für die berufliche Fort- und Weiterbildung stiegen in dieser Pe-

riode stark an. 500000 Ostdeutsche nahmen ab 1992 im Durchschnitt jährlich an Bil-

dungsmaßnahmen der BA teil. Auch Westdeutschland erreichte mit 327.000 Teil-

nehmern den bis dahin höchsten Stand (vgl. ANBA 1992; Schmid/Oschmiansky 

2005, S. 462). Problematisch an der Qualifizierungsoffensive war vor allem der Be-

schäftigungsabbau, aufgrund dessen die Qualifikationen bei fehlender Nachfrage 

wieder verfielen. Weiterhin führte der offensive Umgang mit Finanzmitteln für die 

Qualifizierung zu einer Schwemme von Bildungsträgern, die schnelles Geld verdie-

nen wollten und deren Qualitäten in vielen Fällen mangelhaft waren (vgl. ebd., S. 

463). Die Einstellung der Aufstiegsfortbildung erfolgte durch das Erste Gesetz zur 

Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (1. SKWPG) 

vom 21. Dezember 1993 und die individuelle Förderung wurde in eine Ermessens-

leistung umgewandelt (vgl. ANBA 10/1995, S. 4). 

Diese Veränderungen zeigen, dass die Regierung die Hoffnung aufgab, mit dem In-

strument der beruflichen Fort- und Weiterbildung die Beschäftigungsentwicklung 

auch strukturwirksam positiv zu beeinflussen. 

Aufgrund des hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Volumens von ABM ge-

währte die BA Sachkostenzuschüsse zur infrastrukturellen Modernisierung, um so-

genannte „Mega-ABM“ einsetzen zu können. In der Folge fanden 63 % aller Arbeits-

vermittlungen in eine ABM statt. Die neu entwickelten Träger dieser ABM, sogenann-

te ABS-Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung, 

benötigten bereits Anfang 1992 zusätzliche Finanzmittel. Die Angestellten dieser Ge-

sellschaften wurden selbst über Kurzarbeitergeld (KuG), ABM oder FuU-Maßnahmen 

finanziert. Die Gesellschaften waren zumeist gemeinnützig organisiert und sollten 

aus sich selbst heraus Unternehmens-Neugründungen auf dem ersten Arbeitsmarkt 

forcieren. Anschlussförderungen für die ABM integrierte man als neues Instrument 

namens „Arbeitsförderung Umwelt Ost“ bzw. „Lohnkostenzuschüsse Ost“ in das 

AFG. Die Abkehr vom Kriterium der Zusätzlichkeit und die Möglichkeit der Gewinner-

zielung bezeichnen Schmid und Oschmiansky als neue Qualität und den Übergang 

zur Projektförderung im AFG (vgl. ebd., S. 466f.). Mit dieser neuen Art ABM zielte die 

Bundesregierung darauf ab, den Wirtschaftsaufschwung direkt zu fördern, in dem die 

ABM-Beschäftigten Betriebsstätten und andere gewerbliche Gebäudekomplexe sa-

nierten (vgl. Wolfinger/Brinkmann 1996, S. 334). Die Abkehr vom Kriterium der Zu-

sätzlichkeit praktizierte Hamburg jedoch bereits Mitte der 1980er Jahre als eines der 

ersten Bundesländer und nahm damit die Vorreiterrolle für andere Bundesländer und 

die Bundesrepublik ein (vgl. Runde 2009, S. 3). Dem Kurzarbeitergeld kam eine be-

sondere Funktion zu, da mit ihm schnell und ohne besondere administrative Voraus-

setzungen auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes reagiert werden konnte. Nach 

Beendigung der Sonderregelungen für Ostdeutschland Ende 1991 sank die Inan-

spruchnahme erheblich. 
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Die Bedeutung von Einarbeitungszuschüssen und Eingliederungsbeihilfen nahm ab, 

die Bewilligung von Überbrückungsgeld hingegen stieg an. 

 

2.4.5.2 Bilanzierung der Periode von 1989 bis 1994 – Phase der        

Wiedervereinigung BRD/DDR 
 

Eine Zielgruppenorientierung fand kurz nach der Wiedervereinigung wegen der un-

übersichtlichen Lage und der Anforderung an eine schnelle Krisenbewältigungspolitik 

nicht statt. Aufgrund der Erfahrungen in Westdeutschland kam es zu einer schnellen 

Ausgliederung älterer Personen aus dem Erwerbsleben. 

1993 erhielten 850000 Personen Altersübergangsgeld oder Vorruhestandsgeld. 1991 

waren es 545000 Personen (vgl. Frank 2008, S. 135). Dieses Instrument entlastete 

den Arbeitsmarkt in Ostdeutschland enorm. Nachdem die Sonderregelung für die 

ehemalige DDR ausgelaufen war, musste auf die in Westdeutschland geltende 58er-

Regelung zurückgegriffen werden. Diese wurde aber mit jahresdurchschnittlich 2200 

Personen in Ostdeutschland kaum in Anspruch genommen. Das Auslaufen der Re-

gelung führte in den neuen Bundesländern jedoch nicht zu einer stärkeren Zielgrup-

penorientierung auf Ältere oder langzeitarbeitslose Ältere innerhalb der arbeitsmarkt-

politischen Maßnahmen. In Westdeutschland nahmen noch weniger Personen dieser 

Zielgruppe an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teil (vgl. Schmid/Oschmiansky 

2007, S. 473). 

Die Selbstverwaltung der Bundesanstalt büßte in dieser Periode erheblich an Kom-

petenz ein. Mit der 10. AFG-Novelle wurde §216 (3) AFG eingeführt, der dem Bun-

desminister für Arbeit und Sozialordnung das Recht einräumte, den Haushalt der BA 

ohne Zustimmung der Selbstverwaltung in Kraft zu setzen (vgl. Trampusch 2002, S. 

37). Bereits in der zweiten Jahreshälfte 1993 bedurfte der Haushalt aufgrund 

schlechter Planung eines Nachtrages in Höhe von knapp 26 Mrd. DM. Eine mittelfris-

tige bzw. langfristige Planung einer zukunftsfähigen, präventiven Arbeitsmarktpolitik 

war unter diesen Voraussetzungen nicht möglich, da nur notwendige Bedarfe kurz-

fristig bedient wurden. In dieser Situation kam es zu vermehrten Forderungen, die 

Arbeitslosenversicherung und die aktive Arbeitsmarktpolitik in zwei getrennten Sys-

temen zu finanzieren. Diese Forderungen waren nicht neu: Bereits kurz nach der Ein-

führung des AFG setzte eine Diskussion um das Finanzierungssystem der Arbeits-

marktpolitik ein. 

Die in der Vergangenheit von Seiten der Arbeitgeber bekämpfte Idee der Steuerfi-

nanzierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik erfuhr nun durch den BDA-Präsidenten 

Klaus Muhrmann Unterstützung. Der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion, Julius Louven, schlug vor, die aktive Arbeitsmarktpolitik durch eine Arbeits-

marktabgabe zu finanzieren, die jeder Erwerbstätige hätte leisten müssen. Für die 

Bundesanstalt wäre eine solche Umstellung jedoch verhängnisvoll gewesen, da „[…] 

die Bundesanstalt für Arbeit in diesem Punkt als dem BMA direkt nachgeordnete 
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Bundesbehörde tätig würde […]“ und die Selbstverwaltung in diesem Bereich voll-

ständig entmachtet worden wäre (zit. nach Schmid/Oschmiansky 2007, S. 479). 

Gegen eine Steuerfinanzierung sprach sich weiterhin die F.D.P. aus; auch ein regel-

gebundener Bundeszuschuss kam aufgrund der finanzpolitischen Planungen der 

Regierung nicht in Frage. 

Eine positive Entwicklung im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik der Länder 

ergab sich durch die steigende ESF-Förderung der EU, die die Länder auch stärker 

in die Situation versetzte, eigene Planungsaktivitäten zu verwirklichen. Bemerkens-

wert war die Tatsache, dass die Bundesländer ihre Ausgaben für aktive Arbeits-

marktpolitik während der Rezessionsphase steigerten. Der Bund hingegen senkte sie 

prozyklisch (vgl. Schmid/Oschmiansky 2007, S. 479ff.) 

Das Normalarbeitsverhältnis erfuhr in dieser Periode seine ersten weitreichenden 

Erosionsprozesse. „So zeichnete sich die Tendenz rückläufiger sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung zu Gunsten von arbeitsrechtlich weniger geschützten Ar-

beitsverhältnissen mit geringer Stundenzahl ab“ (Schmid/Oschmiansky 2007, S. 

482). 

In der Gesamtschau lässt sich eine Überforderung der Arbeitsmarktpolitik diagnosti-

zieren, da ihr nahezu die gesamte Last des Prozesses der Wiedervereinigung aufge-

bürdet wurde. Ein Bestand an sicheren Arbeitsplätzen hätte jedoch nur durch eine 

Koordination von Geld-, Finanz-, Lohn-, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik geschaffen 

werden können (vgl. ebd., S. 483). Zwar war die Gewinnsteuerbelastung so niedrig 

wie noch nie, die hohen Lohnnebenkosten verhinderten jedoch die gewünschte in-

vestive und beschäftigungspolitisch positive Wirkung und die aktive Arbeitsmarktpoli-

tik trug einen unnötigen und ungerechtfertigten Imageschaden davon. Daran trugen 

die Regierungspolitiker selbst die Schuld, da sie die Wiedervereinigung mithilfe von 

Beitragseinnahmen der Rentenversicherung und der BA finanzierten und so die 

Lohnnebenkosten steigerten (vgl. ebd., S. 485ff.). 

Auch der ehemalige Staatssekretär im Arbeits- und Sozialministerium, Werner Tegt-

meier, sieht hierin den zentralen Systemfehler der Wiedervereinigung: Die Wieder-

vereinigung wurde zu 50 % über die Sozialversicherung finanziert. Diese Lasten hät-

ten gerechter verteilt werden müssen. Tegtmeier weist darauf hin, dass im Nach-

hinein von Seiten der Bundesregierung noch versucht wurde, diese finanziell belas-

tende Situation durch eine Gesetzesänderung zu entschärfen: Es sollte eine Grund-

gesetzänderung geben, die es der Sozialversicherung über einen begrenzten Zeit-

raum von fünf bis zehn Jahren gestattet hätte, Steuern zu erheben ohne eine be-

stimmte „Gruppennützigkeit“. Dieser Entwurf scheiterte jedoch an den Bundeslän-

dern, die sich davon keine Vorteile versprechen konnten. Tegtmeier stellt u.a. vor 

dem Hintergrund dieses Beispiels die Behauptung auf, dass Versicherungssysteme, 

die mit multifunktionalen Aufgaben betraut werden, zu Fehlsteuerungen führen (vgl. 

Tegtmeier 2008, S. 3). 

Um die Lohnnebenkosten nicht noch weiter zu steigern, verzichtete die Bundesregie-

rung darauf, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung weiter zu erhöhen, obwohl 
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dieser Schritt die logische Konsequenz zur Bekämpfung der defizitären Haushaltsla-

ge von Bund und BA gewesen wäre (vgl. Frank 2008, S. 137). 

Die Phase des Rückbaus in der aktiven Arbeitsmarktpolitik begann im Jahr 1993 und 

setzte sich im SGB III fort, das als zentrale Ziele nur noch die Arbeitsvermittlung und 

–beratung sowie die Eingliederung von Arbeitslosen nannte. 

Die Periode 1989 bis 1994 kann als eine „Geschichte verhinderter Reformen“       

beschrieben werden. Die nötige Einleitung einer neuen Arbeitsmarktpolitik hätte   

gewachsene Strukturen und Ansprüche berührt und Zugeständnisse aller Arbeits-

marktakteure gefordert. Hierzu waren in letzter Konsequenz weder die Regierung  

noch die Koalitionsfraktionen oder die Bundesanstalt bereit (vgl. ebd., S. 489). 

 

2.4.6 Aktive Arbeitsmarktpolitik von 1994 bis 1998 
 

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die wirtschaftlichen Aktivitäten 1994 in Deutschland 

an. Der neuerliche Wachstumskurs war in erster Linie der verbesserten konjunkturel-

len Lage und den sich beschleunigenden strukturellen Aufbauarbeiten in den neuen 

Bundesländern geschuldet. Auf dem Arbeitsmarkt verschlechterte sich die Lage wei-

ter, jedoch nicht mehr so stark wie in 1993. Die Erwerbstätigenzahlen verbesserten 

sich im Laufe des Jahres 1994, was vornehmlich am intensiv genutzten Instrument 

der Beschäftigung schaffenden Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsförderungsge-

setzes lag (vgl. Bach/Kohler/Leikeb et.al. 1995, S. 269). 

Die Periode von 1994 bis 1998 war also vor allem dadurch geprägt, dass die Bun-

desrepublik versuchte, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Bedingungen 

der neuen Bundesländer an die der alten anzupassen. Zahlen für aktive Arbeits-

marktpolitik aus dem Jahr 1998 machen diese Situation deutlich: Von den 39 Mrd. 

DM Gesamtaufwendungen für aktive Arbeitsmarktpolitik entfielen 20 Mrd. auf die 

neuen Bundesländer. Die Aufwendungen für die aktive Arbeitsmarktpolitik im Folge-

jahr beliefen sich für Bund und Länder zusammen auf 43,3 Mrd. DM. Davon entfielen 

mit 22,5 Mrd. DM 52 % der Mittel auf die neuen Bundesländer, obwohl sich hier „nur“ 

ein Drittel aller Arbeitslosen der Bundesrepublik verorten ließ (vgl. Bundesrepublik 

Deutschland 1999, S. 24). 

In der Periode 1994 bis 1998 wurde das Arbeitsförderungsrecht mehrfach an die 

veränderten Anforderungen, die vor allem aus der Wiedervereinigung und den Fol-

gen der fortschreitenden Globalisierung resultierten, angepasst.  

Seit Inkrafttreten des AFG bis zum Arbeitsförderungsreformgesetz von 1997 wurde 

das Gesetz insgesamt 115 Mal verändert (vgl. Sell 1998, S. 532). Als am 1. Januar 

1998 schließlich das SGB III in Kraft trat, wurde hierdurch nicht nur das AFG als SGB 

III ins Sozialgesetzbuch integriert, sondern die Förderphilosophie änderte sich grund-

legend.  

Das alte AFG strebte vor allem danach, einen möglichst hohen Beschäftigungsstand 

zu erreichen und die Struktur der Beschäftigung stetig den gesellschaftlichen Wand-

lungsprozessen anzupassen und zu verbessern. Das primäre Ziel des SGB III hinge-
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gen lag in einem unmittelbaren Arbeitsmarktausgleich (vgl. Bundesrepublik Deutsch-

land 2000, S. 81). Das SGB III betonte also stärker als je zuvor die Eigenverantwor-

tung der Arbeitnehmer im Prozess der Arbeitsuche und die soziale Verantwortung 

der Arbeitgeber. Weiterhin sollte das SGB III durch seine Leistungen nicht die Schaf-

fung regulärer Beschäftigung behindern (vgl. Kruse/Lüdtke/Reinhard et.al. 2009, S. 

48). 

Die seit 1969 etablierte „Top-down“-Verwaltung der Bundesanstalt für Arbeit erfuhr 

erhebliche Veränderungen, da mit der SGB III-Reform Umstrukturierungsprozesse 

hin zu einer Dezentralisierung der Arbeitsmarktpolitik umgesetzt wurden. Viele der 

alten und neuen Instrumente wurden im Eingliederungstitel der lokalen Arbeitsver-

waltungen zusammengefasst, so dass diese über die Verwendung größtenteils 

selbstständig (auch im Hinblick auf die Zielgruppen) entscheiden konnten. Natürlich 

galt es immer noch, zahlreiche Durchführungsanordnungen und Handreichungen der 

zentralen Ebene in der alltäglichen Arbeit zu berücksichtigen, deren Regelungsdichte 

vor allem von Seiten der Mitarbeiter in den Arbeitsämtern als zu hoch kritisiert wurde, 

um auf die Arbeitsmarktprobleme vor Ort angemessen reagieren zu können (vgl. 

Frank 2008, S. 139). 

 

2.4.6.1 Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik von 1994 bis 1998 
 

Neu eingeführte Instrumente wie Trainingsmaßnahmen, Eingliederungsverträge für 

Langzeitarbeitslose, Lohnkostenzuschüsse für die Beschäftigung von Arbeitslosen 

bei Existenzgründung und freie Eingliederungsmaßnahmen ergänzten das beste-

hende Instrumentarium. Die Instrumente des AFG blieben jedoch weitestgehend be-

stehen, was auch daran zu erkennen sei, dass „[…] die meisten Vorschriften       

wortgleich übernommen oder nur redaktionell überarbeitet wurden“                      

(Kruse/Lüdtke/Reinhard et.al. 2009, S. 48). 

Den größten Anteil der Maßnahmen nahmen im Osten die ABM und Strukturanpas-

sungsmaßnahmen (SAM) ein, für die über 50 % der Mittel ausgegeben wurden. Die-

se Entwicklung ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die ostdeutschen        

Arbeitskräfte zunächst Anpassungsqualifizierungen erwerben mussten, um mit den 

Anforderungen der Marktwirtschaft und der neuen Technologien mithalten zu kön-

nen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die erworbenen Qualifizierungen 

aufgrund des Arbeitsplatzmangels nicht weiter praktisch angewandt werden konnten, 

so dass der Anteil der ABM und SAM als mögliche Brücke in den ersten Arbeitsmarkt 

stetig zunahm, ohne dass eine entsprechende Anzahl der Teilnehmer eine Beschäf-

tigung im ersten Arbeitsmarkt fand. 1998 traten in den ostdeutschen Bundesländern 

271768 Teilnehmer in ABM ein, 56995 Personen nahmen an SAM teil. In West-

deutschland waren es im gleichen Jahr 94787 ABM-Teilnehmer und 9047 SAM-

Teilnehmer (vgl. Caliendo/Steiner 2005, S. 400). 

In den westdeutschen Bundesländern spielten vor allem die Qualifizierungsmaßnah-

men über die gesamte Periode eine bedeutende Rolle, da der Anteil der Arbeitslosen 
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ohne abgeschlossene Berufsausbildung mit 46 % wesentlich höher war als in den 

ostdeutschen Ländern (22 %) (vgl. Bundesrepublik Deutschland 2000, S. 85). Die 

Arbeitsförderung in den alten Bundesländern fand schwerpunktmäßig in den Berei-

chen berufliche Weiterbildung, Berufsvorbereitung, Integration von Jugendlichen und 

in der beruflichen Rehabilitation statt. 

 

2.4.6.2 Bilanzierung der Periode von 1994 bis 1998 – Phase der zweiten 

Konsolidierung 
 

Für die Periode 1994 bis 1998 fällt auf, dass die Ausgaben für die aktive Arbeits-

marktpolitik erheblich schwankten. Gab der Bund im Jahr 1994 noch 53,5 Mrd. DM 

für die aktive Arbeitsmarktpolitik aus, waren es im Jahr 1997 nur noch 37,1 Mrd. DM. 

Nicht unerhebliche Finanzmittel des Bundes wurden in dieser Zeit auch für das     

Altersübergangsgeld Ost (AlÜG) erforderlich, da die neuen Ländern unter erhebli-

chen strukturellen Anpassungsproblemen litten und der Abbau von Arbeitsplätzen in 

möglichst vielen Fällen sozialverträglich gestaltet werden sollte. 

Im Jahr 1998 verfestigten sich die Ausgaben für die Arbeitsförderung wieder und 

stiegen für das Jahr 1999 auf ca. 45 Mrd. DM an. Die erheblichen finanziellen Auf-

wendungen des Bundes für Arbeitsförderungsmaßnahmen sorgten dafür, dass im 

Jahr 1998 insgesamt 1,35 Mio. Arbeitskräfte gefördert werden konnten (vgl. Bundes-

republik Deutschland 2000, S. 84f.). 

Durch das neu implementierte SGB III lässt sich eine neuartige arbeitsmarktpolitische 

Strategie erkennen: Der Gesetzgeber versuchte durch diverse Änderungen im Leis-

tungsrecht den arbeitsmarktpolitischen Handlungsrahmen auf flexible Erwerbsformen 

anzupassen. So wurde nicht nur der zeitlich befristete Qualifikationsschutz durch  

eine Einkommensstufenregelung ersetzt, durch die nach sechsmonatiger Arbeitslo-

sigkeit jede Form der Beschäftigung zumutbar ist; es wurde außerdem festgeschrie-

ben, dass der Arbeitslose seine Eigenaktivitäten bei der Arbeitsplatzsuche nachwei-

sen muss, um Anspruch auf Transferzahlungen zu erhalten (vgl. Sell 1998, S. 532). 

Diese Eigenverantwortung schrieb das SGB III als „Mussverpflichtung“ fest, während 

die „besondere Verantwortung“ der Unternehmen (§2 Abs. 1 SGB III), Entlassungen 

möglichst zu vermeiden und sich stattdessen Leistungen der Arbeitsförderung zu 

bedienen, lediglich als „Sollverpflichtung“ beschrieben wurde. 

Um die Rolle der Unternehmensverantwortung etablierte sich eine öffentliche Dis-

kussion. Sell verweist in diesem Zusammenhang z.B. auf Projekte in Hamburg, die 

gemeinsam von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen etabliert wurden und ge-

kündigten Arbeitnehmern einen nahtlosen Übergang in neue Beschäftigungsverhält-

nisse ermöglichten (vgl. Sell 1998, S. 534).  
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2.4.6.3 Exkurs: Kooperation der Arbeitsmarktakteure in                       

institutionalisierten Gremien am Beispiel des Bündnisses für 

Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 
 

Manch arbeitsmarktpolitische Veränderung bzw. programmatische Neuerung hätte 

ohne den nötigen Konsens zwischen verschiedenen gesellschaftlichen und politi-

schen Gruppen, vor allem vor dem Hintergrund der immer undurchsichtiger werden-

den Anforderungen einer von Globalisierungsprozessen durchdrungenen              

(Arbeits-)Welt, nicht so zügig oder auch gar nicht durchgesetzt werden können. 

Diese Zielsetzung einer kooperativen Zusammenarbeit lag auch dem ersten „Bündnis 

für Arbeit“ zugrunde. Den entscheidenden Anstoß dazu gab der damalige IG Metall-

Vorsitzende Zwickel Ende 1995; jedoch basierte dieses Bündnis auf einem anvisier-

ten Tauschgeschäft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern: Während sich die 

Gewerkschaften bei den Lohnforderungen zurückhalten, sollten die Arbeitgeber Ar-

beitsplatzverpflichtungen abgeben. „Dieses Bündnis scheiterte […] schnell durch 

Aufkündigung der Gewerkschaften, als die Bundesregierung nicht bereit war, auf 

Eingriffe in den sozialpolitischen Besitzstand (u.a. gesetzliche Lohnfortzahlungen, 

Kündigungsschutz) zu verzichten“ (Andersen 2003). 

Nach dem Regierungswechsel 1998 (SPD/Bündnis 90/Die Grünen) etablierte sich mit 

dem „Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ eine Einrichtung, in 

der die Bundesregierung und Spitzenvertreter der Arbeitgeberverbände und Gewerk-

schaften Maßnahmen planten und absprachen, die die Arbeitslosigkeit verringern 

und Beschäftigungsverhältnisse aufbauen sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Un-

ternehmen verbessern sollten (vgl. ebd.). Diese Verhandlungen bezogen sich nicht 

nur auf das Politikfeld Arbeitsmarktpolitik, sondern fanden politikfeldübergreifend 

(z.B. in der Lohnpolitik und der Wirtschaftspolitik) statt und erweiterten somit den 

Diskussions- und Handlungsrahmen. 

Die Bundesregierung hatte erkannt, dass zur „[…] Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

[…] ein breiter Konsens in Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich ist. […] Denn nur 

Kooperation und Vertrauen ermöglichen eine gemeinsame Strategie für mehr 

Wachstum und Beschäftigung. Dass dieser konsensuale Ansatz einer beschäfti-

gungsorientierten Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik erfolgreich ist, zeigen die 

Erfahrungen in einer Reihe von Industrieländern“ (Presse- und Informationsdienst der 

Bundesregierung 1999, S. 5). 

Bündnisse für Arbeit lassen sich Fahrners Meinung nach „[…] als Antwortstrategien 

auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgeprobleme des Strukturwandels 

und der Globalisierungsprozesse deuten, die auf scharfe Kritik der neoliberal-

klassischen Wirtschaftslehre stoßen“. Fahrner beschreibt deshalb die entscheiden-

den Interaktionen zwischen Sozialpartnern und Regierung auch als „Tauschgeschäf-

te“, die sich in Folge der Auswirkungen der Globalisierung und anderer Prozesse  

innerhalb des Strukturwandels verändern (Fahrner 2009, S. 239). 
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Fahrners Ansicht nach hatten die Verfechter der neoliberal-klassischen ökonomi-

schen Theorie erkannt, dass der Prognosefähigkeit ihrer Theorie Grenzen gesetzt 

waren und „[…] die Endogenisierung von Institutionen, Normen und Beziehungen als 

wichtiger Weg zur Verbesserung angesehen [wurde]“ (ebd., S. 244).  

Das Bündnis erschöpfte sich nicht in bloßer Symbolik, sondern es konnten Koopera-

tionslösungen im Bereich Qualifizierung, des vorzeitigen Übergangs älterer Arbeit-

nehmer in den Ruhestand und in der Tarifpolitik erzielt werden (vgl. ebd., S. 239). Die 

Einbeziehung wissenschaftlicher Berater in das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und 

Wettbewerbsfähigkeit hatte jedoch aufgrund der Pattsituation in der Steuerungsgrup-

pe des Bündnisses durch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite keinen bedeuten-

den Einfluss; die meisten wissenschaftlichen Gutachten landeten aufgrund der Ab-

lehnung von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite in der Schublade. Erfolgreich 

konnten gemeinsam mit den Wissenschaftlern lediglich die „Thesen zur Aktivierung 

der Arbeitsmarktpolitik“ herausgearbeitet werden, die in das Job-AQTIV-Gesetz    

Eingang fanden (vgl. Schmid 2003, S. 72ff.).  

Fahrner beschreibt die dürftigen Erfolgsbilanzen solcher Bündnisse als vorhersehbar, 

da die verbandlichen Akteure auf der sektoralen Ebene relativ starke Verhandlungs-

positionen besitzen. Andererseits wären Bündnisse ohne starke Partner jedoch auch 

unnütz, da die Regierung dann ihre Politik hierarchisch durchsetzen könne. 

Der Einfluss auf die Steuerungsfähigkeit der Regierung gebe sowohl den Für- als 

auch den Widersprechern genügend Argumentationsgrundlage. Bündnisbefürworter 

würden argumentieren, dass sich durch Tauschgeschäfte Politikergebnisse aushan-

deln lassen, die sonst nicht hätten erreicht werden können. Bündnisgegner nennen 

die steigende Blockadehaltung als Hindernis, die sich durch das Vetospieler-

Verhalten der Akteure ergeben würde (vgl. Schroeder 2003, S. 108). 

Die Konzertierte Aktion als Vorgänger des Bündnisses für Arbeit besaß Schroeders 

Ansicht nach jedoch andere Verhandlungsgrundlagen. Es war eine Art Gebilde des 

„Wachstumskorporatismus“, bei dem es vor allem darum ging, durch Lohnverhand-

lungen einen Beitrag zu einer stabilen und antiinflationären Tarifpolitik zu leisten. Das 

Bündnis hingegen sei eine Art „Anpassungskorporatismus“ gewesen, für den es   

darum gehen musste, konsolidierend auf den Umbau bestimmter Instrumente und 

auch auf die Arbeit an innovativen Maßnahmepaketen hinzuwirken (vgl. ebd., S. 

130). 

Nach der Wahl 2002 blieben die Wiederbelebungsversuche des Bündnisses jedoch 

erfolglos, es fehlte eine richtungsweisende Ausgangsbasis und eine stärkere Einbe-

ziehung der Sozialpartner in einen innovativen arbeitsmarkt- und wirtschaftspoliti-

schen Diskurs (vgl. Schroeder/Schulz 2009, S. 233). 
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2.4.7 Der Übergang zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 

2.4.7.1 Das Schröder-Blair-Papier von 1999 
 

Obwohl der Druck der leeren Kassen immer stärker wurde, vollzog sich der entschei-

dende Richtungswechsel in der Arbeitsmarktpolitik erst seit Anfang der 1990er Jahre, 

als das Normalarbeitsverhältnis vor dem Hintergrund des Strukturwandels offensicht-

lich zu erodieren begann (vgl. Schmuhl 2002, S. 582). Die Reintegration von kurzfris-

tig Arbeitslosen in ein neues Normalarbeitsverhältnis, das den sozialen Abstieg ver-

hindern sollte, konnte umfassend nicht mehr geleistet werden. Die Sozialpolitik sollte 

sich darauf konzentrieren, Arbeitslose in Form einer möglichst kurzfristigen Risiko-

bewältigung zu unterstützen; sie erhielt somit eine produktivistische Orientierung. 

Der Wandel in der deutschen Arbeitsmarktpolitik wurde unter dem Schlagwort der 

„Neuen Mitte“ betrieben, das den SPD-Wahlkampf 1998 dominierte (vgl. Dingeldey 

2006, S. 6). Der deutsche und der britische Regierungschef einigten sich im 

„Schröder-Blair-Papier“ vom 8. Juni 1999 auf ein Konzept der Aktivierung, in dem 

sich Angebots- und Nachfrageorientierung zu einem erfolgreichen wirtschaftspoliti-

schen Konzept ergänzen sollten. Dieser Aktivierungsgedanke breitete sich schnell 

auf die Sozial- und die Arbeitsmarktpolitik aus und wurde als angemessene Strategie 

zur Bekämpfung der strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes angesehen. Aller-

dings dürfe Krupps Ansicht nach nicht übersehen werden, dass Arbeitsmarktpolitik 

allein nicht das Problem der Arbeitslosigkeit lösen könne. Er betont den Einfluss 

makroökonomischer Gegebenheiten (vgl. Krupp 2002, S. 1).  

Mit der Aktivierungsstrategie habe jedoch ein Politikwechsel in die Mikroebene statt-

gefunden (vgl. Bartelheimer/Baetghe-Kinsky/Wagner 2006, S. 16). „Arbeitsförderung 

wird seither vorwiegend als Abbau des Arbeitslosenbestandes durch einen schnelle-

ren Ausgleich von Angebot und Nachfrage („Matching“) verstanden. Beschäftigungs-

losigkeit soll künftig auf der Mikroebene individuellen Verhaltens überwunden wer-

den, was mit einer Anleihe beim pädagogischen Diskurs – „Fördern und Fordern“ – 

auf eine knappe Formel gebracht wurde“ (Bartelheimer 2005, S. 55). 

 

2.4.7.2 Die Entstehung des Job-AQTIV-Gesetzes von 2002 
 

Das Jahr 2000 war von einer positiven Entwicklung der Weltwirtschaft geprägt und 

auch in Deutschland ergab sich, begleitet von wachstumsfördernden steuer- und 

lohnpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung, eine positive makroökonomi-

sche Ausgangslage, die auf den Arbeitsmarkt hätte übergreifen können. Allerdings, 

so Zimmermann, seien entscheidende mikroökonomische Veränderungsprozesse in 

der Arbeitsmarktpolitik versäumt worden (vgl. Zimmermann 2001, S. 24). Zimmer-

mann wies darauf hin, dass ökonomisch gesehen Arbeitslosigkeit immer dann ent-

steht, „[…] wenn der Reallohn die Grenzproduktivität der Arbeit übersteigt“ (ebd.). 
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Zusätzliche Arbeitsplätze würden längerfristig nur durch eine prosperierende Wirt-

schaft geschaffen werden. Die Arbeitsmarktpolitik könne nur in begrenztem Maße 

unterstützend tätig werden. Genau diesen Gedanken verfolgen viele Politiker und 

Wirtschaftswissenschaftler jedoch nicht zu Ende: Es müsse Zimmermanns Ansicht 

nach gerade diese begrenzte Wirkungskraft durch eine präventive Arbeitsmarktpolitik 

ausgenutzt werden, anstatt sich nur auf den Handlungs- und Wirkungsrahmen wirt-

schaftspolitischer Entscheidungen zu fixieren. 

„Erforderlich ist ein neues Verständnis von Arbeitsmarktpolitik, ein visionärer ‚New 

Deal', der mit einem Bekenntnis zur Solidarität mit den Arbeitslosen beginnt, diese 

Solidarität aber auf ein modifiziertes, stabileres Fundament gründet und endlich    

davon wegkommt, Arbeitslosigkeit hauptsächlich zu verwalten. Dauerhafte Solidarität 

kann es nur geben, wenn jemand zur Aufnahme von Arbeit bereit ist […]“ (ebd.). 

Zimmermann beschrieb hiermit eine Entwicklungslinie, die seiner Meinung nach den 

Orientierungsrahmen für das zu diesem Zeitpunkt in Beratung befindliche Job-

AQTIV-Gesetz bilden sollte. 

Mit dem Inkrafttreten des Job-AQTIV-Gesetzes wurde der doppelte Paradigmen-

wechsel in der Arbeitsmarktpolitik – von der Makro- in die Mikroebene und vom reak-

tiven zum präventiven Handeln – im Januar 2002 praktisch wirksam (vgl. Walwei 

2002, S. 160). Hauptziel dieser SGB III-Reform war die Modernisierung der Arbeits-

vermittlung,    besonders durch Maßnahmen zur Früherkennung drohender Langzeit-

arbeitslosigkeit wie Profiling und Eingliederungspläne, Aus- und Weiterbildung zur 

Förderung bzw. Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit, Maßnahmepakete 

zur Verhinderung von Altersarbeitslosigkeit, der Ausbau des Instruments der Job-

Rotation (Nähe zum regulären Arbeitsmarkt), die Beauftragung Dritter mit Vermitt-

lungsdienstleistungen etc.; kurz gesagt sollte schneller und besser aktiviert, qualifi-

ziert, „trainiert“, investiert und vermittelt werden.  

Zimmermann beurteilte das neue Gesetz als durchaus richtigen Ansatz, um die Ar-

beitsmarktsituation zu verbessern. Er wies jedoch darauf hin, dass eine zu zögerliche 

Umsetzung dieses Gesetzes Neuerungen in der Praxis „verhungern“ lassen könnte. 

Einige Bestandteile des Job-AQTIV-Gesetzes empfand er zudem als fragwürdig: So 

sei das neue Instrument der Beschäftigung schaffenden Infrastrukturförderung nichts 

weiter als ein Mischinstrument der bisher praktizierten ABM und SAM, die sich in der 

Vergangenheit nachweislich nicht bewährt hätten. Eine dezidierte wissenschaftliche 

Evaluierung der Maßnahmen hielt Zimmermann darüber hinaus für unwahrscheinlich, 

da in diesem Zusammenhang die „Willensbekundungen zu halbherzig [erscheinen]“ 

(Zimmermann 2002a).  

Konkretisiert wurden die Vorgaben des Job-AQTIV-Gesetzes letztlich in den Geset-

zen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und dem Gesetz für Reformen 

am Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze).  
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2.4.7.3 Die Rolle der Hartz-Kommission 

 

Die Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ war kein Produkt einer 

langwierigen Planungsphase, sondern entstand als kurzfristige Reaktion auf den 

„Vermittlungsskandal“ der Bundesagentur für Arbeit, der politischen Handlungsdruck 

erzeugte. Die Kommission half der Bundesregierung dabei, sich das ihr eröffnende 

„Policy Window“ für grundlegende Veränderungen länger offen zu halten, so dass 

der Druck zu handeln zwar hoch war, jedoch nicht zu übereilten Entscheidungen 

führte (vgl. Siefken 2006, S. 375f.).  

Expertenkommissionen sind Siefkens Ansicht nach nur eine mögliche Form der Poli-

tikberatung. Die Fülle von Expertenkommissionen ist hoch; das liege nicht zuletzt 

daran, dass die Struktur der Ministerialverwaltung stark ausdifferenziert sei und die 

Ressorts hohe Eigenständigkeiten aufweisen würden. Siefken verwendet den Begriff 

der "Expertengremien" sowohl für zeitlich begrenzte als auch für institutionalisierte 

Gremien. 

Arbeitsministerium und Kanzleramt setzten sich im Planungsprozess zusammen und 

berieten darüber, welche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft als Mit-

glieder berufen werden sollten. Die Mitgliederliste zeigt auf den ersten Blick, dass es 

sich bei der Expertenkommission nicht um ein drittelparitätisch besetztes Gremium 

handelte: Gewerkschaftsmitglieder fanden sich nur zwei, Arbeitgebervertreter und BA 

waren lediglich mit einem Mitglied in der Kommission vertreten. Die Unternehmer 

(z.B. DaimlerChrysler, Volkswagen, Deutsche Bahn, BASF, Deutsche Bank) und Un-

ternehmensberater (McKinsey, Roland Berger) waren klar in der Überzahl. „Das wa-

ren zwar […] keine Outsider in Bezug auf das Beschäftigungssystem, aber immerhin 

Outsider im Vergleich zu den bislang dort agierenden Verbänden“ (Ramge 2003, S. 

65). 

Das Arbeitsministerium in Person von Bernd Buchheit gewann erst zum Schluss ge-

wichtigen Einfluss, als es um die finanzielle und rechtliche Machbarkeit ging. 

Die Zusammenarbeit zwischen BA und Kommission beschreibt Schmid deshalb als 

konstruktiv, weil vom IAB vermittelt wurde (vgl. Schmid 2003a, S. 72ff.). 

Auffällig war Siefken zufolge, dass die Mitglieder sich dazu verpflichtet hatten, keine 

Interna an die Presse zu tragen. Deshalb konnte auch kein Druck von außen aufge-

baut werden, mithilfe dessen die eigenen Positionen in der Kommission eher hätten 

durchgesetzt werden können. Unterschiedliche Meinungen galt es daher offen zu 

thematisieren und argumentativ zu untermauern. 

Zimmermann hingegen wies schon in einem Artikel in der Berliner Zeitung vom 

29./30. Juni 2002 darauf hin, dass die Bundesregierung bereits zwei Monate vor 

Veröffentlichung des Berichts der Kommission mit einer Vorabveröffentlichung der 

dort entstandenen neuen Ideen und Konzepte an die Öffentlichkeit herangetreten 

war. Und den Grund dieser Vorabveröffentlichung liefert Zimmermann gleich mit: 

„Den zum Greifen nahen Wahlerfolg vor Augen, sieht die Opposition durch die Medi-

enoperation des Kanzlers ihre Chancen schwinden. Sie reagiert durch die Vorlage 
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eines Planes für einen ‚Aufschwung für Arbeit’, um die wieder zunehmende Populari-

tät der Regierung zu stoppen“ (Zimmermann 2002b, S. 28). 

Dass das Konzept der Hartz-Kommission dazu operationalisiert wurde, Vorteile im 

Wahlkampf zu erlangen, zeigt sich auch an der „[…] Ausklammerung der wahren 

Reizthemen der Arbeitsmarktdebatte“ (ebd.). Schmid verweist in diesem Zusammen-

hang jedoch darauf, dass sowohl in der Gesellschaft als auch in Politik und Wissen-

schaft Zielsetzungen der Kommission missverstanden wurden: „Der Auftrag der 

Kommission bestand […] nicht darin, ein umfassendes Konzept zur Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik vorzulegen“ (Schmid 2003b, S. 3). 

Weitere Fehlinterpretationen habe es in der Leitbilddebatte gegeben: Nicht die Akti-

vierung mit ihrem Prinzip des Förderns und Forderns bildete den Leitgedanken der 

Kommissionsarbeit, sondern die Zielsetzung, das Konzept der „Flexicurity“ (Flexibili-

tät und Sicherheit) als strategisches Handlungskonzept in der bundesdeutschen   

Arbeitsmarktpolitik zu implementieren. „Das bedeutet, dass sich die Arbeitsmarktpoli-

tik nicht durch […] Fördern und Fordern auf die Eingliederung von Arbeitslosen be-

schränken kann, sondern frühzeitig Eigenaktivitäten auf allen Ebenen auslösen 

muss, um Arbeitslosigkeit präventiv zu verhindern“ (ebd.). 

Die Wissenschaftler in der Hartz-Kommission, Jann und Schmid, stellten zwei Jahre 

nach Fertigstellung des Hartz-Berichtes fest, dass nicht alle der 13 vorgeschlagenen 

Module umgesetzt wurden. Bei einem knappen Drittel sei nicht einmal sicher, ob es 

sich überhaupt praktisch etablieren könnte (vgl. Jann/Schmid 2004, S. 17). Die 

Wahlkampfaussage des Bundeskanzlers, alle Vorschläge der Hartz-Kommission oh-

ne Änderungen übernehmen und umsetzen zu wollen, wurde durch den langen Ver-

handlungsprozess im Parlament erschwert. „Ohne Zweifel führte der Impuls, der von 

der Kommission ausging, zu weitreichenden Veränderungen des Politikfeldes; inwie-

weit dies stets Veränderungen zum Guten waren, kann nur der langfristige Rückblick 

zeigen“ (Siefken 2006, S. 387). 

 

2.4.7.4 Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 

Das „Gesamtpaket“ der Hartz-Gesetze umfasst vier Gesetze für moderne Dienstleis-

tungen am Arbeitsmarkt und das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt. Vor allem 

sollte es darum gehen, die Rahmenbedingungen für Beschäftigung zu fördern und 

weiterzuentwickeln und die Arbeitsmarktpolitik mithilfe einer kombinierten Strategie 

aus Flexibilisierung und Sicherheit („Flexicurity“) und durch neue Instrumente, die 

Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie den Umbau der Arbeits-

vermittlung zur Bundesagentur für Arbeit neu auszurichten (vgl. Walwei 2006, S. 

52f.). „Die Vorschläge der Hartz-Kommission und die daraus resultierenden vier Ge-

setze für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden – im Kontext der so ge-

nannten Agenda 2010 – als Antwort auf die Krise des Sozialstaats formuliert […]“ 

(Wagner 2007, S. 634).  
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Das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt beinhaltet vor allem Deregulierungsschrit-

te in Form von Änderungen im Kündigungsschutz, Senkung der Lohnnebenkosten 

und Lockerungen im Teilzeitbefristungsgesetz (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2004). Hartz I schrieb die Einführung des neuen Instruments Personal Ser-

vice Agentur, die Änderung der Beweislastumkehr für Eigenaktivitäten bei der Ar-

beitsplatzsuche, Verschärfungen im Bereich Meldepflicht und Sperrzeitenregelung 

sowie Verbesserungen im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung fest. 

Hartz II regelte die Einführung von JobCentern, Ich-AG und Minijobs. Hartz III ver-

kürzte die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und schrieb die Umstrukturierung 

der Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit, also von einer öffentlichen 

Behörde hin zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen, fest. Hartz IV legte 

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammen und verbesserte 

die Hinzuverdienstmöglichkeiten für geringfügig Beschäftigte (vgl. Rosenthal/Sommer 

2009). 

 

2.4.7.4.1 Der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für 

Arbeit 
 

Aufgrund des von der Hartz-Kommission im Jahr 2002 aufgedeckten Vermittlungs-

skandals der Bundesanstalt für Arbeit erfolgte eine organisatorische Umstrukturie-

rung derselben in zwei Versicherungskreise (SGB III (Arbeitslosengeld I) und SGB II 

(Arbeitslosengeld II)). 

Außerdem erfolgte eine Umbenennung der Bundesanstalt in Bundesagentur, der 

Landesarbeitsämter in Regionaldirektionen und der Arbeitsämter in Agenturen für 

Arbeit. Die Steuerung der Agenturen sollte ab sofort nicht mehr über zentrale Wei-

sungen, sondern über Zielvereinbarungen erfolgen. 

Mit der Umstrukturierung einher ging die Schwächung der Selbstverwaltung: Die 

Selbstverwaltungsgremien auf Landesebene wurden abgeschafft und die örtlichen 

Verwaltungsausschüsse verloren die Budgethoheit (vgl. DGB 2007). 

Schütz beschreibt die neue Produkteinsatzlogik innerhalb der zwei Regelkreise so, 

dass die Förderung auf Fälle mit hoher Wirkungserwartung konzentriert wurde.    

Personen mit großen Vermittlungshemmnissen werden demzufolge nur noch in Aus-

nahmefällen gefördert (vgl. Schütz 2009, S. 169). Für den SGB III-Bereich erachtet 

Schütz regionale Akzentsetzungen nur als eine sekundäre Option. Priorität hat zu 

jeder Zeit die „Umsetzung der kennziffergestützten Geschäftspolitik“ der BA, weshalb 

die Dezentralisierungsaspekte der Umstrukturierung eher vernachlässigenswert er-

scheinen. Regionale Akzente seien nur in Ausnahmefällen erlaubt und auch nur 

dann, wenn die Zielnachhaltigkeit positiv ist und die Organisationsvorgaben vorbild-

lich umgesetzt wurden. Für den SGB II-Bereich erkennt Schütz eine getrennte Bear-

beitung der Bereiche Vermittlung/Integration, Fallmanagement und Aktivierung in 

Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und Trägern mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 
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besteht und die Transparenz durch regelmäßige aktuelle Informationen zur Arbeits-

marktlage verbessert werde (vgl. Böcklerimpuls 11/09). 

Schütz sieht genau hier das Problem des Aktivierungsprozesses. Für die Ar-

beitsagenturen auf lokaler Ebene bedeutete die Reform der Förderung der berufli-

chen Weiterbildung erhebliche Einschnitte: Die Arbeitsagenturen konnten nur noch 

eine Bildungszielplanung durchführen und Bildungsgutscheine herausgeben, aller-

dings hatten sie fortan nicht mehr die Möglichkeit, auf sich ergebende Bedarfslagen 

zu reagieren und zeitnah eine passende Qualifizierungsmaßnahme aufzulegen. För-

dermaßnahmen werden über Ausschreibungsverfahren eingekauft und die Agentu-

ren müssen bereits im Sommer den Bedarf und die gewünschten Maßnahmen für 

das kommende Geschäftsjahr beim Regionaleinkauf anmelden (vgl. Schütz 2009, S. 

169f.). Hier zeigt sich eine gewisse „Time-lag-Problematik“, da sich Bedarfslagen 

relativ schnell ändern können. 

Bodegan sieht in den Aktivierungstendenzen des Job-AQTIV-Gesetzes und den Ge-

setzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt einen „[…] Bruch mit der bis-

herigen Logik“. Es gehe hier nicht mehr darum, Beschäftigungsverhältnisse zu erhal-

ten und zu schaffen, sondern um die Zielsetzung, individuelle Beschäftigungsfähig-

keit bei jedem Einzelnen so auszubilden, dass er erfolgreich in eine Beschäftigung 

gelangt (Bodegan 2009, S. 3). Der Schutz vor unterwertiger Beschäftigung gehörte 

spätestens ab Inkrafttreten der Hartz-Gesetze nicht mehr zum obersten Ziel der Ar-

beitsförderung, wie es im §1 SGB III noch heute formuliert ist. 

Erklärtes Ziel des Gesetzgebers zu AFG-Zeiten sei es gewesen, jedem den Arbeits-

platz anbieten zu können, der den eigenen Fähigkeiten entsprochen habe (vgl.     

Siegers 1972, S. 842). 

Dingeldeys Ansicht nach wurde mit „ […] dem Paradigmenwechsel zur aktivierenden 

Arbeitsmarktpolitik […] die staatliche Verantwortung zum Erreichen des Vollbeschäf-

tigungsziels, respektive die Steigerung der Nachfrage nach Arbeit, auch formell zu-

rückgenommen und „employability“ (Beschäftigungsfähigkeit) als neues Meta-Ziel der 

Arbeitsmarktpolitik benannt [...]“ (Dingeldey 2006, S. 4). 

Dingeldey stellt demzufolge die These auf, dass der Wandel innerhalb des Konzep-

tes der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik darauf hinausläuft, dass staatliche Leistun-

gen zurückgefahren werden, staatliche Koordinationsaufgaben steigen und die     

Eigenverantwortung für die Individuen und der staatliche Zwang zunehmen (vgl. 

ebd., S. 5). 

Rosenthal bemängelt vor allem einen großen Korrekturbedarf im System der Arbeits-

losenversicherung. Die Tatsache, dass die Aktivierungspolitik die Zuweisung in     

Arbeitsverhältnisse erleichtert, die keinen neuen Anspruch auf den Bezug von Ar-

beitslosengeld I erbringen, offenbart die Widersprüchlichkeit des Versicherungssys-

tems: „Während das Versicherungssystem immer noch auf dem Normalarbeitsver-

hältnis gründet, wird genau dieses durch die Aktivierung immer stärker zurückge-

drängt“ (Rosenthal 2009, S. 124). 
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Daraus folgt, dass die Gruppe der Arbeitslosen wächst, die keine Ansprüche auf das 

ALG I erwerben und dass die Zahl der „Aufstocker“ steigt, die somit ebenfalls in den 

Rechtskreis des SGB II geraten. Hier arbeiten zwei Prinzipien gegeneinander anstatt 

in dieselbe Richtung. Deshalb sei eine Stabilisierung des Versicherungssystems von 

Nöten, die einen erneuten Paradigmenwandel bedeuten würde; also weg von der 

reinen Existenzsicherung zurück zur Lebensstandardsicherung. Diese Entwicklung 

steht für Rosenthal jedoch noch in den Sternen (vgl. ebd.). 

Auch Walwei rät dazu, bei der Diskussion um eine schnelle Wiedereingliederung von 

Arbeitslosen nicht immer nur die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den 

Fokus zu rücken, sondern sich über die Rolle der Arbeitslosenversicherung bewusst 

zu werden. Hohe Lohnersatzleistungen würden die Eigenaktivitäten der Suchenden 

verringern. Frühere Untersuchungen würden belegen, dass eine Verringerung der 

Leistungen um 10 % die Arbeitslosenquote um 1 % – 1,5 % senken könne. Kosten-

günstige Änderungen in diesem System würden also schon zu merklichen Verände-

rungen im Suchverhalten führen. Hierbei müsste man jedoch vorher immer sorgfältig 

die normative Rolle der Gesellschaft bedenken (vgl. Walwei 2009, S. 33). 

Sell hingegen hält mit Verweis auf das Beispiel Dänemark eine Erhöhung der Lohn-

ersatzleistungen für einen gangbaren Weg im Konzept des Förderns und Forderns. 

Vor allem dann, wenn die Arbeitslandschaft weitgehend von Deregulierungen ge-

prägt ist und die Lohnersatzleistung die einzige Sicherheit für Arbeitnehmer bietet 

(vgl. Sell 1998, S. 547). 

Knickrehm erkennt in der Aktivierungsstrategie die Aufgabe der AFG-Prämissen, den 

Arbeitsmarkt durch aktive Arbeitsmarktpolitik regulieren zu können, Vollbeschäftigung 

zu erzielen oder Krisen präventiv entgegenzuwirken. Zwar sei das Ziel der Eingliede-

rung Erwerbsloser in Normalarbeitsverhältnisse innerhalb des Rechtskreises SGB III 

immer noch vorhanden, die Existenzsicherung innerhalb des SGB II und die verlang-

te Gegenleistung (zumeist das Wahrnehmen einer Arbeitsgelegenheit/eines Ein-

Euro-Jobs) verfolge jedoch nicht primär das Ziel einer Integration des Erwerbslosen 

in ein Normalarbeitsverhältnis, sondern es gehe um „Workfare“, also die reine Akti-

vierung durch Aufnahme irgendeiner Art von Beschäftigung (vgl. Knickrehm 2010, S. 

28f.). 

Knickrehm weist auf Koch und Walwei hin, für die es sich bei dem im Rechtskreis 

SGB II zahlenmäßig am häufigsten eingesetzten Instrument, den Arbeitsgelegenhei-

ten nach §16d Satz 2 SGB II (Ein-Euro-Jobs), um sozial-integrierende und nicht um 

arbeitsmarktintegrierende Maßnahmen handelt. Auch wenn die Arbeitsgelegenheiten 

gesetzlich als Eingliederungsleistungen gehandelt werden, so seien sie nicht dazu 

geeignet, gezielt die Integration in ein Normalarbeitsverhältnis zu fördern. 

Nach Koch und Walwei seien die konkreten Ziele von Arbeitsgelegenheiten die Ver-

besserung der „Employability“, die soziale Integration oder die Überprüfung der    

Arbeitswilligkeit (vgl. ebd., S. 43). Hierfür sprechen auch die Integrationsquoten der 

Maßnahmen, die Koch und Walwei veröffentlichten. Demnach konnte nur für 16,9 % 

der Beschäftigten in Ein-Euro-Jobs ein Übergang in Erwerbstätigkeit nachgewiesen 



90 
 

werden. Die Eingliederungsquote bei Trainingsmaßnahmen im Betrieb und Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung lag dagegen bei 30 % (vgl. Koch/Walwei 2008, S. 

54 u. 63). 

Auch Wagner weist darauf hin, dass an erster Stelle der zugewiesenen Arbeitsför-

dermaßnahmen die in §16d SGB II geregelten Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-

wandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) stehen (Wagner 2007, S. 635). Neuere Unter-

suchungen z.B. des IAB haben ergeben, dass Ein-Euro-Jobs nicht nur zum Testen 

der Arbeitsbereitschaft vergeben werden, sondern auch gut qualifizierte Arbeitslose 

an diesen Maßnahmen teilnehmen müssen. Das IAB fand heraus, dass es durch den 

Einsatz von Ein-Euro-Jobs vor allem in Ostdeutschland schon zu Verdrängungseffek-

ten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kam und gut qualifizierte Arbeits-

kräfte durch die Betriebe „absorbiert“ wurden (vgl. Hohendanner 2007, S. 26). 

Vergegenwärtigt man sich die gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz von Ein-Euro-

Jobs, erkennt man erhebliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis: „Öffentlich 

geförderte Beschäftigung nach dem SGB II (Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-

wandsentschädigung, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante) ist unter Berück-

sichtigung des § 3 Abs. 1 Satz 3 SGB II immer nachrangig gegenüber Vermittlung in 

Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und anderen Eingliederungsinstrumenten“ 

(Bundesagentur für Arbeit 2011, S. 1). Von einer Nachrangigkeit dieser Maßnahme 

gegenüber anderen Instrumenten kann aufgrund der starken Nutzung der Arbeitsge-

legenheiten jedoch keinesfalls gesprochen werden. 

Dieser Tatbestand zeigt, wie wenig Einfluss und Mitbestimmungsmöglichkeiten sich 

für gewisse Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik und auch darüber hinaus bei der   

Zuweisung in Maßnahmen ergeben.  

Knickrehm weist darauf hin, dass es in der Praxis der ARGEn im Vorfeld der Zuwei-

sung einer Arbeitsgelegenheit oftmals an der Überprüfung der "individuellen Erforder-

lichkeit" der Maßnahme mangelt. Laut Bericht zur Evaluation der Experimentierklau-

sel nach §6c SGB II müsse der Staat als Gegenleistung für die Eigenaktivität der Hil-

febedürftigen Optionen eröffnen (vgl. Deutscher Bundestag, BT-Drs. 16/11488, S. 

24). Optionen seien laut Knickrehm jedoch nur solche Angebote, die von einer quali-

fizierten Anleitung und weitergehenden Betreuung flankiert würden. In den meisten 

Fällen seien Arbeitsgelegenheiten nur eine Art soziale Integration außerhalb des Ers-

ten Arbeitsmarktes (vgl. Knickrehm 2010, S. 48). 

Sell beurteilt die Wirksamkeit der Aktivierungsmaßnahmen mithilfe der Durchsicht der 

Drucksachen des Deutschen Bundestages. Seiner Ansicht nach sei die zentrale   

Erkenntnis aller Wirkungsstudien, die sowohl Teil- als auch Unwirksamkeiten der 

Maßnahmen feststellten, schon vor dem Beginn der Wirkungsforschung in den    

Köpfen nahezu aller Arbeitsvermittler präsent gewesen: Je „[…] betriebsnäher die 

Maßnahmen ausgestaltet sind, um so [sic!] größer ist der Integrationseffekt in den 

ersten Arbeitsmarkt“ (Sell 2010, S. 55). Zu diesen Maßnahmen gehören vor allem 

Lohnkostenzuschüsse, Gründungsförderung, betriebliche Trainingsmaßnahmen und 

eingeschränkt auch die berufliche Weiterbildung sowie überbetriebliche Trainings-

maßnahmen. ABM schaden den Integrationschancen eher (vgl. ebd.). Sell weist aber 
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auf die immer noch schwierige Situation der Wirkungsforschung hin. Zwar könne sie 

die Folgen einer bestimmten Behandlung beschreiben, jedoch sei sie nicht dazu in 

der Lage, zu erklären, warum etwas bei wem wirkt. Zudem habe die Wirkungsfor-

schung im Vergleich zu früheren Zeiten an Selbstkritik und Skepsis eingebüßt (vgl. 

ebd., S. 66). 

Betrachtet man die Zahlen im Kurzbericht 5/2009 des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) über Verfestigungen im Grundsicherungsbereich, so zeigt 

sich, dass sich im „Dezember 2007 […] 78 Prozent der Leistungsempfänger mindes-

tens 12 Monate ununterbrochen im Leistungsbezug des SGB II“ befanden (zit. nach 

Sell 2010, S. 71). Vor dem Hintergrund der Formulierung im Zielkatalog des SGB II, 

der sich eine schnelle Integration in Erwerbstätigkeit und die Bekämpfung der Hilfe-

bedürftigkeit zum Ziel setzt, seien diese Zahlen ein katastrophales Ergebnis. 

 

Bieback plädiert bei der Aktivierung vor allem für die klare Abgrenzung von Rechten 

und Pflichten. Der Zwangscharakter des Aktivierungssystems SGB II solle nicht    

kaschiert werden; stattdessen müsse vor jeder Leistungsgewährung eine Fähigkeits-

analyse des Einzelnen erstellt und daraufhin das Verhältnis von Fördern und Fordern 

bestimmt werden (vgl. Sell 2010, S. 72). 

 

2.4.7.6 Der Wandel von der aktiven zur aktivierenden                           

Arbeitsmarktpolitik – ein Paradigmenwechsel? 
 

In der Forschung ist es umstritten, ob sich ein Paradigmenwechsel tatsächlich voll-

zieht oder ob es sich nur um eine Art "kumulativen" Prozess handelt (vgl. Neumann 

2008, S. 38). 

Nach dem Belief-System-Konzept von Sabatier erfährt der Hauptkern eines Politik-

feldes, bestehend aus grundlegenden Wahrnehmungen und Überzeugungen, die für 

alle Politikfelder gelten, nur mit geringer Wahrscheinlichkeit Änderungen. Die Wahr-

nehmungen und Überzeugungen, die nur für ein bestimmtes Politikfeld gelten, erfah-

ren mit mittlerer Wahrscheinlichkeit Änderungen und die sekundären Aspekte, die 

das instrumentelle Handeln betreffen, erfahren häufiger Änderungen (vgl. Sabatier 

1993, S. 30). 

Hall (1993) kategorisiert die Änderungen in ähnlicher Weise: 

1. First-Order Change (kleine Veränderungen wie geld- und fiskalpolitische Instru-

mente, um makroökonomische Ziele zu erreichen. Veränderungen nur innerhalb der 

Grenzen des herrschenden Paradigmas). 

2. Second-Order Change (Änderungen gehen über die Kürzung oder Ausweitung 

von Maßnahmen hinaus, betreffen jedoch auch nicht das herrschende Leitbild). 
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3. Third-Order Change (Veränderung der Grundüberzeugungen, der Zielhierarchie 

und somit auch der Ausgestaltung von Politik). 

Hall beschreibt den „Third-Order Change” folgendermaßen: “Not only were the set-

tings of policy changed but the hierarchy of goals and the set of instruments em-

ployed to the guide policy shifts radically as well” (Hall 1993, S. 284). Nach Schulte 

kommt es erst zur Herausbildung neuer Leitbilder, wenn eine Krise des alten Leitbil-

des eintritt und seine Problemlösungskraft versagt (Schulte 2010, S. 290). Auch 

Kuhn geht davon aus, dass Krisen nötig sind, damit neue Theorien entstehen, die 

sich dann zu einem neuen Paradigma verdichten (Kuhn 1967, S. 110). Neumann 

zufolge manifestiert sich der konkrete Wechsel immer erst in Gesetzen. Anzeichen 

lassen sich jedoch schon in der veränderten Rhetorik politischer Akteure erkennen. 

Neumanns These geht dahin, dass die am Keynesianismus orientierte aktive Ar-

beitsmarktpolitik und die Ideen der paternalistischen Wohlfahrtsstaaten nicht mehr 

dazu in der Lage waren, die Probleme und vor allem die hohe und sich weiter verfes-

tigende Arbeitslosigkeit am Arbeitsmarkt zu lösen (vgl. Neumann 2008, S. 42f.). Der 

Wechsel von der aktiven zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik vollzog sich ihrer An-

sicht nach aufgrund unterschiedlicher Pfadabhängigkeiten eher langsam: „Wechsel 

vollziehen sich deshalb eher als Aneinanderreihung von kleinen Schritten“ (ebd., S. 

45). 

Schulte sieht den Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik in einer „[…] Ver-

schiebung von der Statussicherungshilfe zur bedarfsorientierten Grundsicherung“ 

(Schulte 2010, S. 305). Er verweist auf ein Fallbeispiel von Ruland, das die Fragwür-

digkeit des Menschenbildes im Arbeitslosenversicherungs- und Grundsicherungssys-

tem darstellt: 

Ein 50-jähriger Arbeitnehmer wird arbeitslos, nachdem er durchgängig 30 Jahre zu 

einem Durchschnittslohn gearbeitet hat. Von diesem Lohn hat er zwischen 30.000 

und 50.000 Euro an Arbeitnehmerbeiträgen in die Arbeitslosenversicherung einge-

zahlt. Nun, da er arbeitslos ist, erhält er ein Jahr lang Arbeitslosengeld I in Höhe von 

insgesamt 18.000 Euro. Also wesentlich weniger, als er an Leistungen erbracht hat. 

Zu allem Übel gehört er im Rahmen der Grundsicherung aufgrund seines Alters nur 

zur Gruppe der übrigen Kunden, für die keine großartigen Vermittlungsanstrengun-

gen mehr unternommen werden, und muss sein hart erarbeitetes Privatvermögen 

einsetzen, bevor er weitere Leistungen nach dem ALG II erhält (vgl. ebd., S. 306ff.). 

Mohr ist der Ansicht, dass sich der Wandel der deutschen Arbeitsmarktpolitik auch 

mit der Wohlfahrtsstaaten-Theorie Jessops beschreiben lässt: „Auch hier wurde in 

einem längeren Prozess die Sozialpolitik den Imperativen der Wettbewerbsfähigkeit 

und der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte untergeordnet und die makroökonomische 

Steuerung von Nachfrage- auf Angebotsorientierung umgestellt“ (Mohr 2009, S. 50f.). 

Der Paradigmenwechsel habe sich über mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt und sei 

zu Beginn der ersten rot-grünen Regierungszeit sogar durch eine gegenläufige Ent-

wicklung gezeichnet worden. Dennoch erfülle der Wandel in der Arbeitsmarktpolitik 

die Charakteristika eines Paradigmenwechsels nach Hall, da Instrumente verändert 
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und anders gewichtet wurden und auch eine Änderung der Ziele der Politik erfolgt 

sei. Der „Kulminationshöhepunkt“ des Paradigmenwechsels seien die Hartz-

Reformen von 2003 bis 2005 (vgl. ebd.). 

Die Verfasserin vertritt die Auffassung, dass die unterschiedlichen Pfadabhängigkei-

ten durchaus eine ausgewogene und entscheidende Rolle bei einem Paradigmen-

wechsel in der Arbeitsmarktpolitik spielen. Denn die Entscheidungen auf dem Politik-

feld Arbeitsmarktpolitik sind zum großen Teil praktischer Politik geschuldet, die sich 

aus den Parteiprogrammatiken der Regierenden ergeben und aus dem Vetospiel 

aller politischen Akteure untereinander sowie gegenwärtigen arbeitsmarktpolitischen 

und anderen Bedarfen und gewachsenen Strukturen gesellschaftlicher und politi-

scher Tradition. Und die praktische Politik orientiert ihre Entscheidungen immer mehr 

an gewachsenen Strukturen und Traditionen, etablierten wirtschaftswissenschaftli-

chen Theorien und darauf basierenden Konzepten, wahltaktischen Überlegungen 

etc. als an Theorien der Prämoderne oder Moderne. 

Theoretische Orientierung findet sie meist in politischen Lehrmeinungen oder Theo-

rien, die es geschafft haben, ihre Implikationen oder Empfehlungen im politischen 

Diskurs- und Handlungsraum zu etablieren (z.B. der Keynesianismus oder der Mone-

tarismus). Hieran erkennt man eine Verengung auf wenige Theorien im Zusammen-

hang mit einer Art „Gedächtnisverlust" (vgl. Neumann 2008, S. 38). Einige Theorien 

wurden in das Denken der politischen Klasse übernommen, die dann Handlungs-

empfehlungen und Programme daraus ableitete, andere Theorien gelangten nie in 

die politische Kontroverse und gingen für die praktische Politik somit  bis auf Weite-

res verloren. 

Die Behauptung, dass sich Paradigmenwechsel in vielen kleinen Schritten vollziehen 

müssen, unterstützt die Verfasserin nicht. Der Paradigmenwechsel von der aktiven 

zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik kündigte sich durch mehrere große Schritte, 

beginnend mit dem Schröder-Blair-Papier von 1999, an, setzte sich im Job-AQTIV-

Gesetz fort und gipfelte schließlich nahtlos in den Hartz-Gesetzen, die das Postulat 

des Job-AQTIV-Gesetzes nach „Fördern und Fordern“ praktisch konkretisierten. 

Beim Wandel von der aktiven zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik handelt es sich 

deshalb um einen Paradigmenwechsel, da sich politische Grundüberzeugungen ge-

ändert haben. Das Individuum wurde verstärkt in die Verantwortung genommen und 

sah sich plötzlich sowohl in der aktiven als auch in der passiven Arbeitsmarktpolitik 

dem Workfare-Konzept der Aktivierung und einem modernisierten Sozialsicherungs-

system ausgesetzt, in dem es nicht mehr länger um die Lebensstandardsicherung 

des Einzelnen ging, sondern darum, jedem ein Existenzminimum zu gewähren, falls 

es nicht möglich sein sollte, ihn in irgendeine Art von Beschäftigung zu integrieren. 

Das Verständnis von Sozialpolitik hat sich durch den Übergang von der Welfare- zur 

Workfare-Strategie stark verändert. Nach Ansicht der Verfasserin verknüpfte der Pa-

radigmenwechsel die aktive und die passive Arbeitsmarktpolitik durch das Aktivie-

rungsparadigma jedoch unauflösbar miteinander, so dass der Paradigmenwechsel 

die Arbeitsmarktpolitik und ihr Versicherungssystem insgesamt betrifft. Nach gründli-
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cher Recherche in der vorstehend genannten Literatur steht für die Verfasserin fest, 

dass spätestens ab Inkrafttreten aller Teile des Gesamtpakets der Hartz-Gesetze, 

also der vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und des Geset-

zes für Reformen am Arbeitsmarkt ab 1. Januar 2005, endgültig ein politisch gewoll-

ter und wissenschaftlich belegbarer Paradigmenwechsel eingetreten ist.  

Am 14. März 2003 stellte Bundeskanzler Gerhard Schröder das Ergebnis der Hartz-

Kommission, die Agenda 2010, in einer Regierungserklärung der Öffentlichkeit vor. 

Dabei war nicht nur das Verschmelzen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer 

einheitlichen Grundsicherung auf unbegrenzte Zeit von Bedeutung, sondern auch die 

Durchsetzung des Paradigmas einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik im Zeichen der 

Flexicurity, was zu diversen arbeitsmarktpolitischen und arbeitsrechtlichen Deregulie-

rungen zugunsten der Arbeitgeber und zum Nachteil der Arbeitnehmer führte. Din-

geldey stellte dazu unter Hinweis auf Schulze-Buschhoff fest: „Ihre [Anm.: die aktivie-

rende Arbeitsmarktpolitik] Verwirklichung wird vielfach als Überwindung einer Re-

formblockade in der deutschen Sozialpolitik sowie als Pfadbruch in Bezug auf das 

durch das Sozialversicherungsprinzip charakterisierte konservative Wohlfahrts-

staatsmodell interpretiert“ (Dingeldey 2010, S. 18). 

Die Etablierung von zwei Rechtskreisen in der Arbeitsmarktpolitik – dem des SGB III, 

der versicherungsbasiert blieb und Grundlage für das Arbeitslosengeld I ist, und dem 

des SGB II, der die Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) für arbeitslose aber arbeits-

fähige Personen regelt, die keinen Versicherungsanspruch auf Arbeitslosengeld I 

(mehr) haben – bedingte, dass die Rechte der Betroffenen in diesen beiden Syste-

men sehr weit auseinandergehen. Während Arbeitslosengeldbezieher nach dem 

SGB III einen zeitlich unterschiedlich begrenzten Anspruch auf Lohnersatzleistungen 

und in dieser Zeit eine differenzierte Statussicherung behalten (bis sechs Monate 

gleichwertige Vermittlung und danach nicht in Berufe mit Verdiensten unterhalb des 

Arbeitslosengeldes I), gilt das für ALG II-Empfänger nicht. Sie erhalten nicht nur eine 

einheitliche Grundsicherungsleistung von derzeit monatlich pauschal 364 Euro sowie 

Wohnkosten, sondern der bisherige Begriff „Lebensgemeinschaften“ wurde zu „Be-

darfsgemeinschaften“ mit gegenseitiger Unterhaltspflicht verändert, verbunden mit 

einer Vermittlungspflicht für alle erwachsenen arbeitsfähigen Mitglieder der Bedarfs-

gemeinschaft mit Ausnahme derjenigen, die wegen Kinderbetreuung oder Pflege von 

der Erwerbspflicht befreit sind. Außerdem wurde ein deutlich größerer Druck zur Ar-

beitsaufnahme aufgebaut als für Arbeitslosengeld I-Empfänger, bei dem insbesonde-

re durch das Instrument der nicht sozialversicherungspflichtigen Ein-Euro-Jobs (§16 

SGB II) ein Kreislauf zwischen SGB II-Abhängigkeit, Ein-Euro-Jobs, prekärer bzw. 

instabiler Beschäftigung (teilweise mit SGB II-Aufstockung) und erneutem SGB II-

Bezug eingeleitet wurde. Auch diese Entwicklung ist Teil des Paradigmenwechsels. 

Hier bedarf es allerdings für die ALG II-Bezieher erheblich weitergehender Qualifizie-

rungsmaßnahmen (einschließlich neuer Ausbildungsangebote) über die Eingliede-

rungsvereinbarungen, um auf Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt zurückkehren zu 

können. 
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2.4.8 Aktuelle Entwicklungen in der Bundesarbeitsmarktpolitik: Eine 

dritte Phase der Konsolidierung oder nachhaltig-integrative 

Neuausrichtung? 
 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik befindet sich derzeit erneut an einem Scheideweg: Am 

25. Mai 2011 beschloss das Bundeskabinett eine Reform der arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente und schrieb diese im Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschan-

cen am Arbeitsmarkt fest, das vom Bundestag im Oktober beschlossen werden und 

im November in Kraft treten soll. Im parlamentarischen Vorgang dieses Gesetzes 

finden sich zahlreiche Anträge der Oppositionsfraktionen und verschiedener Verbän-

de und Kammern, in denen gezielte Änderungen des geplanten Gesetzes gefordert 

werden. 

Der bestehende Gesetzentwurf sieht vor, den Gründungszuschuss von einer teilwei-

sen Pflicht- in eine vollständige Ermessensleistung umzuwandeln. Die Neujustierung 

führe zu Einsparungen von 1,03 – 1,33 Mrd. Euro. 

Die Vergabe von Ein-Euro-Jobs soll beschränkt werden, um unnötige „Lock-In-

Effekte“ vor allem für arbeitsmarktnähere Kunden zu vermeiden und um Qualifizie-

rung und Vermittlung Vorrang einzuräumen. Den Jobcentern vor Ort soll freigestellt 

werden, ob sie die Ein-Euro-Jobs mit Qualifizierungsanteilen verbinden. 

In der beruflichen Weiterbildung erfolgt eine Zusammenführung bestehender Maß-

nahmen. Direkte Kürzungen der Finanzmittel sind nicht geplant, jedoch führt vermut-

lich die Zusammenlegung zu dem Effekt sinkender Förderungszahlen. Am bestehen-

den Gutscheinsystem wird nichts geändert. 

Eingliederungszuschüsse sollen über eine Grundnorm vereinheitlicht und individuell 

vom Jobcenter vor Ort auf den Kunden und den Betrieb zugeschnitten werden. 

Die öffentlich geförderte Beschäftigung erfährt weitere Kürzungen und soll aus-

schließlich auf Langzeitarbeitslose, also arbeitsmarktferne Personen, beschränkt 

werden, um auch hier „Lock-In-Effekte“ zu vermeiden. Aus diesem Grund sollten 

auch langfristige Förderketten nur in Ausnahmefällen eintreten. Geplant ist jedoch 

ein Fünfjahreszeitraum, in dem besonders schwer vermittelbare Arbeitslose durch 

zusätzliche Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsgelegenheiten über die Dauer von jeweils 

zwei Jahren beschäftigt werden können. Neben passgenauen Einzelfallentscheidun-

gen innerhalb der bestehenden Instrumente stehen die Jobcenter vor Ort verstärkt in 

der Pflicht, eigene Instrumente zu entwickeln. „Das Verbot, von gesetzlich geregelten 

Leistungen abzuweichen oder diese aufzustocken, wird für die Förderung von Lang-

zeitarbeitslosen vollständig aufgehoben“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

2011, S. 3). 

Neben den Einsparungen der BA durch die Änderungen innerhalb einzelner Instru-

mente trage vor allem die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik dazu bei, 

dass der Bundeszuschuss zum Haushalt der BA um einen halben Mehrwertsteuer-

punkt gesenkt werden könne. Zu weiteren Einsparungen komme es durch einen 

„moderaten Rückbau von Personal und Verwaltung“ der BA (ebd., S. 4). 
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Ob diese geplanten Veränderungen, die vor allem mit den Evaluationsergebnissen 

zahlreicher Wirkungsstudien zum Instrumentarium der Hartz-Gesetze begründet 

werden, den berechtigten Forderungen nach einer stärkeren Regionalisierung der 

Arbeitsmarktpolitik und den damit zusammenhängenden erweiterten Gestaltungs-

spielräumen gerecht werden, muss die Praxis zeigen (vgl. Deutscher Landkreistag 

2011). Es bleibt jedoch zu befürchten, dass die Veränderungen in erster Linie der 

Konsolidierung der Finanzsituation dienen und weniger der Ausgestaltung langfristig 

stabiler Rahmenbedingungen inklusive eines finanziell soliden Handlungsspielraums 

der Bundesagentur für Arbeit. 

Darüber hinaus muss bedacht werden, dass ein erweiterter Handlungsspielraum der 

Vermittler und Fallmanager in den Jobcentern vor Ort nicht ausreicht, wenn er nicht 

mit einer Fort- und Weiterbildungskultur innerhalb der BA verknüpft wird, die es deren 

Mitarbeitern ermöglicht, zielgerichtet und einzelfallorientiert auf die Anforderungen 

und Bedürfnisse der Kunden einzugehen und Förderpakete aus dem Pool an Instru-

menten ‚maßzuschneidern’ sowie die Bedarfe der Betriebe und die Gegenbenheiten 

des regionalen Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. Auch ein angemessener Betreu-

ungsschlüssel ist von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit 

des BA-Personals. 

Von einer nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik scheint die Bundesregierung noch immer 

weit entfernt zu sein. Drautz fordert aus diesem Grund sogar eine Neudefinition des 

Arbeitsbegriffs, der die Autonomie des Einzelnen in den Vordergrund stellt und ein 

„[…] ganzheitliches Qualitätsbewusstsein für den Zusammenhang von Arbeit, Leben, 

Leistungsfähigkeit und Motivation [schafft]“ (Drautz 2011, S. 43). 

Drautz Auffassung nach muss Arbeitsmarktpolitik durch eine Arbeitspolitik ersetzt 

werden, die mehr leistet als marktkorrigierend einzugreifen und auszugleichen: Ein 

flexibles Renteneintrittsalter, ein ausgebautes System der Weiterbildung mit gesetz-

lich garantierter Lernzeit, flexible aber abgesicherte Lohnstrukturen mit begrenzter 

Lohnspreizung, durchlässige Bildungsstrukturen sowie eine bessere betriebliche Ge-

sundheitsvorsorge seien die entscheidenden ersten Schritte in Richtung nachhaltiger 

Arbeitspolitik (vgl. ebd., S. 44ff.). 

Dass eine erweiterte Definition des Arbeitsbegriffs der Schlüssel zu einem sich selbst 

regenerierenden System ‚Arbeitsmarkt’ ist, wagt die Verfasserin zu bezweifeln. Zwei-

felsohne sind solche Forderungen nach „guter Arbeit“ den sich selbst reproduzieren-

den gesellschaftlichen Strukturen zuträglich und sie können dazu beitragen, die    

Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit in unserer Gesellschaft erheblich zu stei-

gern. Jedoch sind sie allein nicht dazu in der Lage, das seit Jahrzehnten zentrale 

Problem des deutschen Arbeitsmarktes zu lösen: eine sich immer weiter verfestigen-

de Langzeitarbeitslosigkeit. Für die Problemgruppen am Arbeitsmarkt muss es darum 

gehen, solche Forderungen in die Prämisse des Förderns und Forderns so einzu-

bauen, dass ein zielführendes Gleichgewicht beider Größen entsteht. Genauso muss 

es möglich sein, eine Größe zuungunsten einer anderen stärker zu gewichten und 

problemorientiert auszugestalten.  
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Nach der nun folgenden Analyse der regionalen Untersuchungsobjekte mit ihren dif-

ferenziert ausgebildeten arbeitsmarktpolitischen Förderkulturen und -schwerpunkten 

sowie den spezifischen konzeptionellen und praktischen Problemen erfolgt deren 

Einbettung in den Kontext der bundespolitischen arbeitsmarktlichen Entwicklungsli-

nien, um Vorschläge für eine konkrete, zukunftsorientierte Ausgestaltung der Arbeits-

förderung unterbreiten zu können, die nach Ansicht der Verfasserin zielgerichtet an 

den Hauptproblemen der Arbeitsmarktpolitik ansetzen. Diese Vorschläge verortet die 

Verfasserin im Resümee und dem darauf aufbauenden Teil der politischen Hand-

lungsempfehlungen. 

 

3. Die Arbeitsmarktpolitik des Landes Schleswig-Holstein und der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

3.1 Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer als                        

Untersuchungsgegenstand der bisherigen Forschung 
 

Die Ebene der Länder in der politikwissenschaftlichen Arbeitsmarktforschung bleibt 

im Gegensatz zur kommunalen/lokalen bzw. Bundesebene relativ randständig. Bis 

auf kleinere Untersuchungen bzw. Evaluationsstudien zu einzelnen Maßnahmen 

existieren keine Analysen in publizierter Form. Die Länder fanden also nur am Rand 

Berücksichtigung und Fragestellungen nach Ursachen für bestimmte Policy-Outputs 

wurden bisher nicht verfolgt. 

Das bisher bedeutendste Forschungsprojekt zur Arbeitsmarktpolitik der Bundeslän-

der legten Joseph Schmid und Susanne Blancke mit ihrer von der Hans-Böckler-

Stiftung geförderten Studie „Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer. Chancen und   

Restriktionen einer aktiven Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik im Föderalismus“ aus 

dem Jahr 2001 vor. Hierin untersuchten sie, wie unterschiedlich die Länder auf die 

Herausforderungen der Arbeitsmärkte reagierten (Innovationsbereitschaft, arbeits-

markt-, industrie- und wirtschaftspolitische Strategien). Sie identifizierten Push-, Pull- 

und Stay-Strategien als unterschiedliche Handlungsstrategien der Länder. Ursachen 

für die differierenden Strategien sind ihrer Ansicht nach unterschiedliche arbeits-

marktliche Problemlagen, unterschiedliche „politische Interessen und Ideologien“ und 

„konkrete personelle und organisatorische Konstellationen“ (Schmid/Blancke 2001, 

S. 3ff.). Gründe für Gemeinsamkeiten sehen Schmid und Blancke in erster Linie in 

der Verflechtung mit der Bundespolitik und dem Einfluss der Europäischen Union, 

wobei diese auch durchaus innovative Entwicklungen angestoßen habe. 

Schmid und Blancke planten als weiteres Teilprojekt die Untersuchung der            

Bedeutung von Gewerkschaften und anderen Arbeitsmarktakteuren in der Landesar-

beitsmarktpolitik, verwarfen dieses Vorhaben jedoch aufgrund des zu großen Zeit-

aufwandes für eine Länder vergleichende Analyse wieder (vgl. ebd., S. 12). 
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Schmid und Blancke können eine eigenständige Arbeitsmarktpolitik der Bundeslän-

der, die auf die regionalen Problemlagen einzugehen vermag, jedoch erst ab Mitte 

der 1980er Jahre ausmachen. Bis dahin beschränkten sich die meisten Länder auf 

die Umsetzung bundespolitischer Vorgaben in der Arbeitsmarktpolitik. In Schleswig-

Holstein und noch stärker in Hamburg drückte sich das in einer verstärkten ABM-

Förderung aus. 

Diese Entwicklung ist damit zu begründen, dass Arbeitsmarktpolitik nach Artikel 74 

Grundgesetz (GG) zwar unter die konkurrierende Gesetzgebung fällt, der Bund aller-

dings mit dem Verweis auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse von seiner 

Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch macht (Art. 72 GG Abs. 1) und die Länder 

somit ihre Gesetzgebungskompetenz nicht in Anspruch nehmen können (vgl. 

Schmid/Blancke 2001, S. 32; Malik 2008, S. 8).  

Da die Länder jedoch ohnehin die originäre Verantwortung für die Wirtschaftsstruk-

turpolitik ihres Landes haben, erhoffte man sich durch die Verflechtung dieser und 

weiterer Politikfelder die Erzielung von Synergieeffekten, die positive Entwicklungen 

für den Arbeitsmarkt hervorbringen (vgl. Schmid/Blancke 2004, S. 13f.).  

Mit den Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik allein können elementare Prob-

leme, die eine Verflechtung von Maßnahmen verschiedener Politikfelder bedingen, 

nicht gelöst werden. Jedoch besitzen die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

durchaus das Potenzial, arbeitsmarktpolitische Problemlagen anzugehen und diese 

abzumildern. So könne z.B. die Langzeitarbeitslosigkeit durch aktive Arbeitsmarktpo-

litik verringert oder bekämpft werden, indem sich arbeitslose Personen qualifizieren 

und dadurch ihr arbeitsmarktpolitisches Profil für die Unternehmen attraktiver gestal-

ten. Auch spezielle Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt wie Jugendliche oder 

Frauen können durch einen gezielten Mix aus Qualifizierung und Aktivierung ihre Ar-

beitsmarktchancen erhöhen. Darüber hinaus entfalten diese Instrumente ihre Wir-

kung dahingehend, dass Veränderungen struktureller Natur in wirtschaftlichen 

Wachstumsbranchen leichter durchgeführt würden, wenn das verfügbare Personal 

den qualifikatorischen Anforderungen entspräche (vgl. Blancke 2004, S. 76f.). 

Die finanziellen Aufwendungen der Bundesländer für arbeitsmarktpolitische        

Maßnahmen lassen sich nicht genau beziffern, da keine validen Angaben hierzu 

existieren. Aus den Haushaltsdaten ist lediglich abzulesen, dass eine kontinuierliche 

Steigerung der Finanzmittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik erfolgte. 

Das Ausgabeverhalten ist Blanckes Meinung nach abhängig von der Höhe der zu-

gewiesenen ESF-Mittel. Weiterhin ist eine antizyklische, problembezogene Ausga-

benpolitik zu beobachten, also steigende Ausgaben bei steigenden Kompensations-

leistungen. Der Bund und die BA weisen eine prozyklische Ausgabenpolitik auf, da 

bei steigenden Sozialleistungen die Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik sin-

ken (vgl. Blancke 2004, S. 84ff.). 

Für die seit Ende der 1980er Jahre gestiegene Tätigkeit der Länder führen Schmid 

und Blancke mehrere Gründe an. Neben den Disparitäten der Wirtschaftsstrukturen, 

die große Auswirkungen auf die Entwicklungen der Arbeitsmärkte haben, versuchten 
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die Länder seit den 1980er Jahren Synergieeffekte dadurch zu erzielen, Politiken 

unterschiedlicher Politikfelder zu verknüpfen. Des Weiteren bot der ESF interessante 

Kofinanzierungsmöglichkeiten, für die die Länder eigene Wege gehen und Konzepte 

vorlegen mussten, die nicht schon von der BA und dem Bund konzeptionell abge-

deckt waren. Außerdem sei Arbeitsmarktpolitik aufgrund der steigenden Arbeitslo-

senquoten auch ein wahlentscheidendes Kriterium geworden (vgl. ebd., S. 13ff.). 

Als Erklärungsansätze für die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik raten 

Schmid und Blancke dazu, Bundesländer in der Analyse wie Nationalstaaten zu be-

handeln, da hier die gleichen Theorien der Policy-Forschung Anwendung finden. Die 

wichtigsten Theorien seien die Theorie der sozioökonomischen Determination von 

Staatstätigkeit, die Parteienherrschaftstheorie, die Theorie der Machtressourcen or-

ganisierter Interessen und die politisch-institutionalistische Theorie (vgl. ebd., S. 19). 

Die Theorien würden als Erklärungsansätze meistens zusammenspielen, da sie   

einzeln zu wenig aussagekräftig wären und viele Gesichtspunkte außer Acht ließen 

(vgl. ebd., S. 21). In ihrer Studie konzentrieren sich Schmid und Blancke vornehmlich 

auf die Einbeziehung der Einflüsse des sozioökonomischen Problemdrucks, der Re-

gierungsparteien, der Diffusion von Politiken des Bundes und der EU sowie der or-

ganisatorischen und personellen Faktoren als vornehmliche Determinanten der Ar-

beitsmarktpolitik der Länder (vgl. ebd., S. 31ff.) Weiterhin beziehen die Autoren Vari-

ablen wie Marktnähe, Synergieeffekte, Zielgruppenbezug, integrierte Beschäftigung 

und Qualifizierung, die Organisation der Prozesssteuerung sowie sonstige Beson-

derheiten der Länder in die Betrachtung mit ein. 

Anhand dieser Kategorisierung untersuchten Schmid und Blancke die Innovations-

kraft der Bundesländer in der Arbeitsmarktpolitik. Sie kommen zu dem Ergebnis, 

dass der sozioökonomische Problemdruck als Erklärungsansatz in der Länderar-

beitsmarktpolitik einen hohen Erklärungswert besitzt, die finanziellen Aufwendungen 

und die inhaltliche Ausgestaltung der Länderprogramme also eng an den Problem-

druck gekoppelt sind. 

Die Bedeutung der Regierungspartei(en) für die Ausgestaltung der Arbeitsmarktpoli-

tik kann weder völlig bestätigt noch verworfen werden. Es zeigen sich jedoch deutli-

che Belege, dass sozialdemokratisch regierte Länder zu höheren Ausgaben für die 

aktive Arbeitsmarktpolitik neigen.  

Bei der Befragung verschiedener Experten aus der Ministerialebene kamen Schmid 

und Blancke zu dem Ergebnis, dass durchaus auch Personen aus dem Bürokratie-

apparat auf den Policy-Output Einfluss nehmen können und der Einfluss stark von 

ihrer Motivation sowie ihrem Können und Wollen abhängig sei.  

Durch all diese Faktoren lassen sich die Divergenzen in der Arbeitsmarktpolitik der 

Bundesländer erklären. Die Rolle des Bundes hingegen sorgt vor allem für Konver-

genzen in den Länderpolitiken, da die Länder denselben Restriktionen unterliegen. 

Der Gestaltungsspielraum der Länder in der ESF-Kofinanzierung ist erheblich größer, 

obwohl auch hier Förderkonditionen und Rechtsvorschriften exakt eingehalten     

werden müssen. Schmid und Blancke attestieren dem ESF eine erhebliche An-
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schubwirkung für innovative Länderprogramme und –maßnahmen und die stärkere 

Einbeziehung arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischer Akteure (vgl. ebd., S. 228ff.). 

Bezüglich des Innovationspotenzials schreibt Blancke den Bundesländern erhebli-

chen Einfluss zu. Am Beispiel der Sozialen Betriebe in Niedersachsen erklärt sie, wie 

sich dieses innovative Projekt in andere Bundesländer ausgebreitet hat. Die erste 

Übernahme bzw. Diffusion erfolgte ihrer Ansicht nach in/für Schleswig-Holstein, wo 

sich die Erwerbsorientierten Betriebe etablierten. 

Diffusionsprozesse erfolgen Blancke zufolge jedoch nicht unreflektiert, sondern sie 

werden an regionale Gegebenheiten angepasst und durch Reintervention können 

mögliche oder erkannte Schwachstellen im Programm eliminiert werden. Vor allem 

die Ebene der Referenten der Arbeits- und Sozialministerien der Bundesländer und 

Vertreter des Bundes, auf der 10 bis 12 Mal im Jahr unregelmäßige Treffen zum   

Informationsaustausch stattfinden, ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen 

den Ministerien und diverse Fachkonferenzen von Trägern und Stiftungen sowie   

Instituten prägen den Diffusionsprozess zwischen den Ländern (vgl. Blancke 2004, 

S. 96ff.). 

In ihrer speziellen Beurteilung für Schleswig-Holstein fällt Schmids und Blanckes  

Fazit in Bezug auf die Innovationskraft eher negativ aus: Zwar besitzen die Träger 

der Maßnahmen aufgrund der Offenheit der Programme einen weitreichenden    Ge-

staltungsspielraum und die Offenheit der Programme sei gestiegen, die Nähe zum 

AFG verhindere jedoch bedeutende Innovationen. Vor allem von der BA kofinanzier-

te Maßnahmen böten einen nur geringen Spielraum in der Ausgestaltung.  

Außerdem würden sich die Maßnahmen weitgehend am Kriterium der Gemeinnützig-

keit orientieren und seien somit arbeitsmarktfern. Positiv hervorzuheben sei die in-

haltliche Ergänzung vieler Maßnahmen der BA. Eine nachdrückliche Einbeziehung 

des ersten Arbeitsmarktes in die Trägerstruktur des Programms (hier: ASH III) findet 

jedoch kaum statt. Die Externalisierung der Programmumsetzung durch die Bera-

tungsgesellschaft für Beschäftigung Schleswig-Holstein (BSH mbH), in der Vertreter 

öffentlicher Institutionen sitzen, habe für eine Professionalisierung gesorgt. 

Zusammenfassend betreibt Schleswig-Holstein nach Ansicht von Schmid und     

Blancke jedoch nur eine Stay-Strategie in der Arbeitsmarktpolitik, die von einer     

geringen Interventionstiefe und Innovationskraft geprägt sei. Die Koordination mit 

arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Akteuren finde kaum statt. Nur im Rahmen 

des Sozialen Dialogs und der Regionalen Aktion ließe das Land Partner „zumindest“ 

am Planungsprozess teilhaben. Die Orientierung der Programme am regulären Ar-

beitsmarkt sei nur gering ausgeprägt. Dennoch seien die Ausgaben Schleswig-

Holsteins für die aktive Arbeitsmarktpolitik hoch (vgl. ebd., S. 113ff.). 

Hamburg lege den Schwerpunkt seiner Arbeitsmarktpolitik auf die integrierte Qualifi-

zierung und Beschäftigung von Arbeitslosen. Die Ausgestaltung der Maßnahmen in 

Förderketten ermögliche die schrittweise Heranführung von Arbeitslosen an den ers-

ten Arbeitsmarkt durch aneinander anschließende Qualifizierungsmaßnahmen. 

Hamburg lege größeren Wert auf die immer stärker werdende Orientierung an struk-

turpolitischen Zielen. Der Großteil der Maßnahmen sei – aufgrund der Sonderrolle 
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Hamburgs als Stadtstaat, der gleichzeitig die kommunale Ebene mit einnimmt – für 

arbeitslose Sozialhilfeempfänger konzipiert, während diese Gruppe in Flächenstaa-

ten meist nur in Sonderprogrammen bedacht würde. Als Stadtstaat kommen Ham-

burg Einsparungen aus diesem Bereich direkt zugute. Für Hamburg diagnostizieren 

Schmid und Blancke eine Push-Strategie in der Arbeitsmarktpolitik. Hamburg verfüge 

dementsprechend über eine hohe arbeitsmarktpolitische Interventionstiefe und Inno-

vationsbereitschaft. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen würden eng mit anderen 

strukturpolitischen Zielen verknüpft und die Kooperation mit Arbeitsmarktakteuren sei 

hoch. Die Maßnahmen seien eng am regulären Arbeitsmarkt ausgelegt und die Aus-

gaben für Arbeitsmarktpolitik befinden sich auf einem hohen Niveau (vgl. ebd., S. 

118ff.). 

Der Untersuchungszeitraum von Schmid und Blancke bezog sich auf die letzten 10 

bis 15 Jahre vor der Erstellung der Studie (2001) und endete im Jahr 1998. Dieser 

Untersuchungszeitraum ist auch Teil dieser kontrastierenden Länderuntersuchung. 

Insofern können die Ergebnisse dieser landespolitischen Schwerpunktuntersuchun-

gen durchaus zur Überprüfung der Ergebnisse der Studie von Schmid und Blancke 

herangezogen werden und diese bestätigen, negieren und/oder ergänzen und erwei-

tern. Da sich der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit auch noch in die gegenwärti-

ge Zeit erstreckt, ist es möglich, aktuelle Entwicklungen in die Bewertung der Ar-

beitsmarktpolitiken Hamburgs und Schleswig-Holsteins mit einfließen zu lassen. Zu-

dem richtet sich der Blick auch auf die Bedeutung und den Einfluss verschiedener 

Arbeitsmarktakteure in Hamburg und Schleswig-Holstein und kann in diesem Bereich 

weitergehende Erkenntnisse liefern. 

 

3.2 Notwendigkeit einer eigenständigen Länderarbeitsmarktpolitik 
 

Die wissenschaftliche Meinung, dass eine eigenständige Arbeitsmarktpolitik der Län-

der notwendig ist, um auf die spezifischen Probleme des jeweiligen Länderarbeits-

marktes reagieren zu können, hat sich durch die letzten drei Jahrzehnte bis heute als 

Grundtenor in der Arbeitsmarktforschung fortentwickelt. 

Scharpf erklärte 1982 auf einer Institutskonferenz des WZB, dass „[w]irksame Maß-

nahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik […] nicht zentral in Bonn oder Nürnberg 

definiert [werden können], sondern […] in Reaktion auf die höchst unterschiedlichen 

lokalen und regionalen Probleme und Möglichkeiten von einer fachlich kompetenten 

und engagierten Verwaltung auf der unteren Ebene entwickelt werden [müssen]“ 

(Scharpf/Brockmann 1983, S. 226). 

Schmid und Blancke sind knapp 20 Jahre später der Meinung, dass die Bundeslän-

der dazu in der Lage sein müssen, außerhalb der AFG-Programmatik innovative 

Programme zu entwickeln. Sie sehen die Programmebene als Möglichkeit, in der 

Länderarbeitsmarktpolitik erforderliche Akzente zu setzen. Diese Akzente müssten 

sich vor allem an Indikatoren orientieren, die Wissenschaft und Praxis für notwendig 
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erachten, um die aktive Arbeitsmarktpolitik auf einen bedarfsgerechten Weg zu füh-

ren. Vor allem Marktnähe, Prävention, die Verknüpfung mit anderen Politikfeldern, 

Zielgruppenorientierung auch außerhalb des AFG, Modulbildung und institutionelle 

Flankierung zählen zu aktuell erforderlichen Orientierungsgrößen bei der Gestaltung 

von aktiver Arbeitsmarktpolitik. Schmid und Blancke zogen diese Parameter auch zur 

Beurteilung der Innovationsbereitschaft der Länderarbeitsmarktpolitiken heran (vgl. 

Schmid/Blancke 2001, S. 42). 

Annawald begründet die Notwendigkeit regionaler Arbeitsmarktpolitik vor allem mit 

den Funktionen eines regionalen Arbeitsmarktmanagements. Hierzu zählen die 

Adaption, also das Anpassen von Förderprogrammen an regionale Gegebenheiten, 

die Initiierung von Projekten auf der Grundlage spezieller Handlungsbedarfe, die  

Innovationsfunktion und Synergieeffekte. Vorteile einer regionalen Politik seien eine 

bessere Zielorientierung, der passgenaue Zuschnitt von Maßnahmepaketen, bessere 

Prognosemöglichkeiten von Entwicklungstrends, zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten 

und der Nutzen bereits etablierter Netzwerkstrukturen bzw. Kooperationen. Akteure 

seien neben den Agenturen für Arbeit die Unternehmensverbände, Kammern, Ge-

werkschaften, Bildungsträger, Vertreter evtl. bereits vorhandener Regionalkonzepte 

zur Arbeitsmarktpolitik, Vertreter der Kommunalpolitik, Vertreter der Wirtschaftsförde-

rung, der Hochschulen und der Wohlfahrtsverbände. Eine wichtige Besonderheit der 

Landesarbeitsmarktpolitik sei die Möglichkeit der Zielgruppenförderung von Perso-

nen, die nicht vom SGB III erfasst werden. Weiterhin zeigt sich bei den Ländern ein 

Ausgabeverhalten, dass parallel zum Problemdruck ansteigt (vgl. Annawald 2004, S. 

46ff.). Gerade hierin liegt ein wichtiger Grund für den Ausbau und die Spezialisierung 

arbeitsmarktpolitischer Profile der Bundesländer. 

 

3.3 Entwicklung der Landesarbeitsmarktpolitik von                 

Schleswig-Holstein  
 

3.3.1  Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten Schleswig-Holsteins vor 1969 
 

Bis 1969 engagierten sich die Länder nach dem kriegsbedingten Wiederaufbau    

beschäftigungspolitisch vorrangig im Rahmen der Weiterentwicklung und Neuorien-

tierung ihrer Wirtschaftsstrukturen und in der einzelbetrieblichen Förderung nach re-

gionalen Erfordernissen. 

Darüber hinaus gab es seit Anfang der 1950er Jahre in Schleswig-Holstein Berufs-

förderungsmaßnahmen nicht nur für leistungsschwächere Jugendliche, die z.B. ihren 

Hauptschulabschluss nicht geschafft hatten, sondern insbesondere für die zahlrei-

chen Schulabgänger, für die keine Ausbildungsplätze zur Verfügung standen. 

Die Grundlage dieser Förderung bildete das Landesgesetz über das Jugendaufbau-

werk vom 13. Dezember 1949 (vgl. GVOBl. 1950, S. 11). 
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